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Vorwort

Liebe Leserin , liebe r Leser,

in den letzten Jahre n ha t di e Debatte zur Sozialhilfe , Gesundheitsreform
und Pflegeversicherun g wiederhol t fü r Schlagzeile n gesorgt un d i n der
Bevölkerung große Besorgni s erregt. Sparvorhabe n der Regierung wurden
gerade be i den Sozialleistunge n sehr einschneidend umgesetzt .
Im Grundgesetz is t das Recht au f ei n Lebe n in Würde festgeschrieben.
Hierzu gehören ein e ausreichende soziale Absicherung aller Bürgerinnen
und Bürge r und dere n Teilhabe am sozialen und kulturelle n Leben .
Hauptanliegen de s Staates sollte somit di e Sicherun g der Lebensqualitä t
sein. De r Maßstab für de n Zustand einer Gesellschaf t is t die Lebensqua-
lität ihre r schwächsten Mitglieder. De r deutsche Sozialstaat , jahrelang als
modellhaft propagiert , wird aber Stück für Stüc k demontiert . Dami t wird
das Verfassungsprinzip untergraben, denn viele n Bürgerinnen un d Bür-
gern wird es nicht mehr  möglic h sein , ein Lebe n in Würde z u finanzieren.
Betroffen sind vor allem Menschen,  di e auf Leistunge n nac h dem Bundes-
sozialhilfegesetz (BSHG ) angewiesen sind . Als Beispie l se i der §  3a
genannt, ein e de r neue n Regelunge n des BSHG: e r schränkt den Vorran g
der ambulanten Versorgun g ein und wird es den Sozialämtern künftig
erlauben, u . a . Menschen mi t AID S ins Heim abzuschieben.
Der sogenannte Umba u des  Sozialstaates betriff t auc h die Leistunge n aus
der Krankenversicherung . Der Standard sozialer Leistungen -  die Absiche-
rung de r Versicherten i m Krankheitsfal l - wird al s Belastung für de n
"Standort Deutschland " angesehen . Leidtragende sind vor allem Men-
schen mi t Behinderunge n und chronischen Erkrankungen, di e durch ein
Mehr a n Eigenbeteiligung und de n Wegfall bestimmte r Leistungen  finan -
ziell übe r Gebüh r belaste t werden .
Die Deutsche AIDS-Hilfe ha t sic h mi t andere n Verbänden chronisch Kran -
ker und Behinderte r zusammengeschlossen, u m fü r di e Wahrung des
Solidaritätsprinzips einzutreten. E s ist wichtig, den weiteren Abba u des
Sozialstaates aufzuhalten. Nötig hierzu is t ein breites Bündnis, das auch
und gerade das Engagement "vo n unten" einschließt.
Eine weitere Möglichkeit , sich das Recht auf ei n Lebe n i n Würde nicht
nehmen z u lassen , is t gezielte Information. Diese m Zweck dient dies e Bro-
schüre. Sie will Orientierungshilf e geben, u m sic h i n dem kau m durch -
schaubaren Wirrwarr vo n Paragraphe n zurechtzufinden. O b BSHG , Kran -
kenversicherung oder Arbeitsförderungsgesetz : auf di e meisten Leistun-
gen besteh t ei n Rechtsanspruch .
Informiert euch  darüber , was euch zusteht un d nehm t eure  Recht e wahr !

Uli Meure r

A R B E I T S L E B E N

Menschen mi t HIV/AID S habe n dieselbe n Recht e und Pflichte n wi e
andere Arbeitnehmerinnen . Bei m alltägliche n Umgan g am Arbeits -
platz kan n HI V nicht übertrage n werden. Fü r HIV-Positive gib t es
keinerlei Einschränkungen . Fü r AIDS gibt e s keine Sonderregelungen .

Fragerecht des Arbeitgebers bei Einstellungen

Arbeitgeber dürfe n nu r nac h fü r si e wesentlichen Detail s fragen .
Nach de m Grundgeset z (Artike l 1  und 2 ) wird das Persönlichkeits -
recht garantiert . Hierz u gehört auc h da s "informationelle Selbst-
bestimmungsrecht" übe r de n eigenen Gesundheitszustand .

Der Arbeitgeber ist  in der  Rege l daran interessiert , den  Gesundheits -
zustand seiner Arbeitnehmerinne n soweit zu kennen un d zu wahren,
wie e s für di e Erfüllun g de s Arbeitsvertrags erforderlich ist.

Das Bundesarbeitsgerich t beschränk t sei n Fragerech t au f
1. di e Eignun g de s Arbeitnehmers für di e vorgesehene Tätigkeit ,
2. di e Prognos e zu r Arbeitsfähigkeit für di e Zei t unmittelba r nac h

der Arbeitsaufnahme ,
3. ansteckende Krankheiten , vo n denen eine  Gefah r fü r

Mitarbeiterinnen ode r Kundinne n ausgeht .

Zu 2.:  E s kann mehrere Jahre dauern, ehe Mensche n mi t HI V Krank -
heitssymptome entwickeln . Ob und wann jemand arbeitsunfähi g
wird, is t nicht absehbar . Dahe r sin d nu r akut an AIDS erkrankt e
Arbeitnehmerinnen verpflichtet, übe r ihre n Gesundheitszustan d
Auskunft z u geben, wenn demnächst be i ihnen mi t erheblichen
Fehlzeiten zu rechne n ist.

Zu 3.:  Be i den übliche n Kontakte n am Arbeitsplat z is t HI V nich t
übertragbar. Weder Kolleginne n noc h Kundinnen  sind ansteckungs -
gefährdet.

Die Frage nach einem positiven HIV-AK-Testergebni s muß t du  nich t
wahrheitsgemäß beantworten : D u has t da s Recht zu lügen .
Nur wenn du arbeitsunfähi g ode r schwerbehinder t bist,  muß t du
dies be i einer Bewerbun g auch ungefrag t mitteilen . Wenn d u das
verschweigst, riskiers t du , da ß der zustandegekommene Arbeits-
vertrag wieder aufgelös t wird.

Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in den letzten Jahren hat die Debatte zur Sozialhi lfe, Gesundheitsreform 
undPflegeversicherung wiederholt für Schlagzeilen gesorgt und in der 
Bevolkerung große Besorgnis erregt. Sparvorhaben der Regierung wurden 
gerade bei den Sozialleistungen sehr einschneidend umgesetzt. 
Im Grundgesetz ist das Recht auf ein Leben in Würde festgeschrieben . 
Hierzu gehören eine ausreichende sozia le Absicherung aller Bürgerinnen 
und Bürger und deren Teilhabe am sozia len und ku lturellen Leben. 
Hauptan liegen des Staates sollte somit die Sicherung der Lebensqualität 
sem. Der Maßstab für den Zustand einer Gesellschaft ist die Lebensqua-
lität ihrer schwächsten Mitg lieder. Der deutsche Sozialstaat, jahrelang als 
model lhaft propagiert, wird aber Stück für Stück demontiert. Damit wird 
das Verfassungsprinzip untergraben, denn vielen Bürgerinnen und Bür-
gern wi rd es nicht mehr möglich sein, ein Leben in Würde zu finanzieren . 
Betroffen sind vor allem Menschen, die auf Leistungen nach dem Bundes-
sozia lhi lfegesetz (BSHG) angewiesen sind . Als Beispiel sei der § 3a 
genannt, eine der neuen Regelungen des BSHG: er schränkt den Vorrang 
der ambulanten Versorgung ein und wird es den Sozialämtern künftig 
erlauben, u. a. Menschen mit AIDS ins Heim abzuschieben. 
Der sogenannte Umbau des Sozia lstaates betrifft auch die Leistungen aus 
der Krankenversicherung. Der Standard sozialer Leistungen - die Absiche-
rung der Versicherten im Krankheitsfa ll - wi rd als Belastung für den 
"Standort Deutschland" angesehen . Leidtragende sind vor al lem Men-
schen mit Behinderungen und ch ronischen Erkrankungen, die durch ein 
Mehr an Eigenbeteiligung und den Wegfal l bestimmter Leistungen finan-
ziell über Gebühr belastet werden . 
Die Deutsche AIDS-Hilfe hat sich mit anderen Verbänden chronisch Kran-
ker und Behinderter zusammengeschlossen, um für die Wahrung des 
Solidaritätsprinzips einzutreten. Es ist wichtig, den weiteren Abbau des 
Sozialstaates aufzuhalten . Nötig hierzu ist ein breites Bündnis, das auch 
und gerade das Engagement "von unten" einschließt. 
Eine weitere Möglichkeit, sich das Recht auf ein Leben in Würde nicht 
nehmen zu lassen, ist gezielte Information . Diesem Zweck dient diese Bro-
schüre. Sie wi ll Orientierungshilfe geben, um sich in dem kaum durch-
schaubaren Wirrwarr von Paragraphen zurechtzufinden. Ob BSHG, Kran-
kenversicherung oder Arbeitsförderungsgesetz: auf die meisten Leistun-
gen besteht ein Rechtsanspruch. 
Informiert euch darüber, was euch zusteht und nehmt eure Rechte wahr ! 

Uli Meurer 

ARBEITSLEBEN 

Menschen mit HIVIAIDS haben dieselben Rechte und Pflichten wie 
andere Arbeitnehmerinnen. Beim alltäg lichen Umgang am Arbeits-
platz kann HIV nicht übertragen werden. Für HIV-Positive gibt es 
keinerlei Einschränkungen . Für A IDS gibt es keine Sonderregelungen . 

Fragerecht des Arbeitgebers bei Einstellungen 

Arbeitgeber dürfen nur nach für sie wesentlichen Details f ragen. 
Nach dem Grundgesetz (Artikel 1 und 2) wi rd das Persänlichkeits-
recht garantiert. Hierzu gehört auch das" informationelle Selbst-
bestimmungsrecht" über den eigenen Gesund heitszustand. 

Der Arbeitgeber ist in der Regel daran interessiert, den Gesundheits-
zustand seiner Arbeitnehmerinnen soweit zu kennen und zu wahren, 
wie es fü r die Erfü llung des Arbei tsvertrags erforderl ich ist. 

Das Bundesarbeitsgericht beschränkt sein Fragerecht auf 
1. die Eignung des Arbeitnehmers für die vorgesehene Tätigkeit, 
2. die Prognose zur Arbeitsfähigkeit für die Zeit unmittelbar nach 

der Arbeitsaufnahme, 
3. ansteckende Krankheiten, von denen eine Gefahr für 

Mitarbeiterinnen oder Kund innen ausgeht. 

Zu 2 .: Es kann mehrere Jahre dauern, ehe Menschen mi t HIV Krank-
heitssymptome entwickeln . Ob und wann jemand arbeitsunfähig 
w ird, ist nicht absehbar. Daher sind nur akut an AIDS erkrankte 
Arbeitnehmerinnen verpflichtet, über ihren Gesundheitszustand 
Auskunft zu geben, wenn demnächst bei ihnen mit erheblichen 
Fehlzeiten zu rechnen ist. 

Zu 3 .: Bei den üblichen Kontakten am Arbeitsp latz ist HIV nicht 
übertragbar. Weder Ko lleginnen noch Kund innen sind ansteckungs-
gefährdet. 

Die Frage nach einem positiven HIV-AK-Testergebnis mußt du nicht 
wahrheitsgemäß beantworten: Du hast das Recht zu lügen . 
Nur wenn du arbeitsunfäh ig oder schwerbehindert bist, mußt du 
dies bei einer Bewerbung auch ungefragt mitteilen. Wenn du das 
verschweigst, riskierst du, daß der zustandegekommene Arbeits-
vertrag wieder aufgelöst wi rd. 



Einstellungsuntersuchung

Der Arbeitgeber dar f sein eingeschränktes Fragerecht nicht mi t Hilf e
von Einstellungsuntersuchunge n unterlaufen. Di e Schweigepflicht gilt
für de n Betriebsarz t ebenso wie fü r ander e Ärzte. Der Arzt dar f de m
Arbeitgeber nu r da s abschließende Untersuchungsergebnis mitteile n
- als o nur, ob d u arbeitsfähig bist ode r nicht . Übe r di e einzelnen
Untersuchungsbefunde darfs t nu r du, sons t niemand, informier t
werden.

Kündigung

77p.- Wenn  du diesbezügliche  Probleme hast  solltest  d u dich  an  de n
Betriebsrat, die  Gewerkschaft  oder  an  einen im  Arbeitsrecht speziali-

sierten Anwalt  wenden.  Ein  Schwerbehindertenausweis bietet  zusätz-
lichen Kündigungsschutz  (siehe  Seite 12).

Die HIV-Infektion is t grundsätzlich kein Grund fü r ein e Kündigung .
Ob einem AIDS-Kranke n gekündig t werde n darf , richte t sic h nach
den allgemeine n Grundsätzen , di e auch be i anderen Krankheiten
gelten. Ein e Kündigun g is t nur möglich,  wen n e s zu sehr häufigen
Kurzerkrankungen oder erhebliche n Langzeiterkrankungen kommt
und wenn dies zu unzumutbaren betriebliche n oder wirtschaftliche n
Belastungen de s Arbeitgebers führt. Sogenannte Druckkündigunge n
- d.h. Kolleginnen verlange n deine Entlassun g - sind unzulässig .
Der Arbeitgeber mu ß sic h schützend vor dic h stellen .

A R B E I T S L O S I G K E I T

Hilfen des Arbeitsamtes1

Wer arbeitslo s ist, muß einen persönliche n Antrag (ei n schriftliche r
Antrag ohn e Vorsprach e reicht im Regelfal l nich t aus!) auf Unterstüt -
zung durc h da s Arbeitsamt stellen . Anspruch auf Arbeitslosengeld /
-hilfe hat, wer de m Arbeitsmarkt zur Verfügung steht , d.h . arbeits -
fähig und vermittelbar ist.
Wenn ei n Arbeitnehmer ohn e wichtige n Grun d selbs t gekündigt hat ,
wird er mit eine r Sperrzei t von 1 2 Wochen (in Härtefällen 6  Wochen)
belegt. Diese  Zei t wird von de r Gesamtbewilligungsdauer des
Arbeitslosengeldes oder de r Arbeitslosenhilfe abgezogen.

Die Bearbeitung des Antrags kann mehrere Wochen dauern .
Daher is t es ratsam, beim Sozialam t eine Abschlagszahlung ode r
Überbrückungsgeld zu beantragen , wenn ein e sozial e Notlage
eintreten könnte .

JZur Zeit wird  da s Arbeitsförderungsgesetz novelliert.  E s werden
auch in  Zukunft gravierende  Änderungen  zu erwarten sein.
Die letzte Novellierung,  die  insbesondere  im  Bereich  der beruflichen
Rehabilitation Verschlechterungen  mit  sich  gebracht hat,  ist, soweit
sie bei Redaktionsschluß  bekannt  war,  in diesem  Ratgeber  berück-
sichtigt worden.

Arbeitslosenseld

Arbeitslosengeld erhäl t au f persönliche n Antrag, we r i n den letzte n
3 Jahren vor Antragstellung mindesten s 360 Tag e versicherungs-
pflichtig tätig war. Al s Alleinstehender erhältst du etwa 60 % deine s
vorherigen Nettoeinkommens ; wenn du mindesten s ein Kind zu
versorgen hast , sind es 67%. Die Anspruchsdauer ist auf 15 6 Tage
befristet. Si e verlängert sich mi t de r Daue r der beitragspflichtigen
Beschäftigung (Rahmenfris t 7 Jahre) un d mi t de m Lebensjahr , das
bei Entstehun g des Anspruchs vollendet wurde . Beispiel : bei einer
beitragspflichtigen Beschäftigun g von 108 0 Kalendertage n und
vollendetem 42 . Lebensjah r beträg t di e Anspruchsdauer 468 Tage .

Arbeitslosenhilfe

Arbeitslosenhilfe erhäl t auf persönliche n Antrag, we r bedürfti g ist,
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld (mehr) hat un d innerhalb
des vorangegangenen Jahres mindesten s 150 Kalendertage beitrags-
pflichtig gearbeite t oder Arbeitslosengel d bezogen hat. Arbeitslos e
mit Kin d erhalten 57% , Arbeitslose ohne Kin d 53% de s letzten
Nettoeinkommens.

Auf di e Arbeitslosenhilfe angerechnet werden eigene s Einkommen,
Einkommen der Ehegatten , Vermögen , Unterhaltsansprüch e (z.B. bei
Scheidung) un d ähnliches.

Einstellungsuntersuchung 

Der Arbeitgeber darf sein eingeschränktes Fragerecht nicht mit Hilfe 
von Einstellungsuntersuchungen unterlaufen . Die Schweigepflicht gilt 
für den Betriebsarzt ebenso wie für andere Ärzte. Der Arzt darf dem 
Arbeitgeber nur das abschließende Untersuchungsergebnis mitteilen 
- also nur, ob du arbeitsfähig bist oder nicht. Über die einzelnen 
Untersuchungsbefunde darfst nur du, sonst niemand, informiert 
werden . 

Kündigung 

Tip: Wenn du diesbezügliche Probleme hast, solltest du dich an den 
Betriebsrat, die Gewerkschaft oder an einen im Arbeitsrecht speziali-

sierten Anwalt wenden. Ein Schwerbehindertenausweis bietet zusätz-
lichen Kündigungsschutz (siehe Seite 12). 

Die HIV- Infektion ist grundsätzlich kein Grund für eine Kündigung. 
Ob einem AIDS-Kranken gekündigt werden darf, richtet sich nach 
den allgemeinen Grundsätzen, die auch bei anderen Krankheiten 
gelten. Eine Kündigung ist nur möglich, wenn es zu sehr häufigen 
Kurzerkrankungen oder erheblichen Langzeiterkrankungen kommt 
und wenn dies zu unzumutbaren betrieblichen oder wirtschaftlichen 
Belastungen des Arbeitgebers führt. Sogenannte Druckkündigungen 
- d.h. Kolleg innen verlangen deine Entlassung - sind unzulässig. 
Der Arbeitgeber muß sich schützend vor dich stellen. 

ARBEITSLOSIGKEIT 

Hilfen des Arbeitsamtes1 

Wer arbeitslos ist, muß einen persönlichen Antrag (ein schriftlicher 
Antrag ohne Vorsprache reicht im Regelfall nicht aus!) auf Unterstüt-
zung durch das Arbeitsamt stellen. Anspruch auf Arbeitslosengeldl 
-hilfe hat, wer dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, d.h. arbeits-
fähig und vermittelbar ist. 
Wenn ein Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund selbst gekündigt hat, 
wird er mit einer Sperrzeit von 12 Wochen (in Härtefällen 6 Wochen) 
belegt. Diese Zeit wird von der Gesamtbewilligungsdauer des 
Arbeitslosengeldes oder der Arbeitslosenhilfe abgezogen. 
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Die Bearbeitung des Antrags kann mehrere Wochen dauern . 
Daher ist es ratsam, beim Sozia lamt eine Abschlagszahlung oder 
Überbrückungsgeld zu beantragen, wenn eine soziale Notlage 
eintreten könnte. 

1 Zur Zeit wird das Arbeitsförderungsgesetz novelliert. Es werden 
auch in Zukunft gravierende Änderungen zu erwarten sein. 
Die letzte Novellierung, die insbesondere im Bereich der beruflichen 
Rehabilitation Verschlechterungen mit sich gebracht hat. ist. soweit 
sie bei Redaktionsschluß bekannt war, in diesem Ratgeber berück-
sichtigt worden. 

• Arbeitslosengeld 

Arbeitslosengeld erhält auf persönlichen Antrag, wer in den letzten 
3 Jahren vor AntragsteIlung mindestens 360 Tage versicherungs-
pflichtig tätig war. Als Alle instehender erhältst du etwa 60% deines 
vorherigen Nettoeinkommens; wenn du mindestens ein Kind zu 
versorgen hast, sind es 67%. Die Anspruchsdauer ist auf 156 Tage 
befristet. Sie verlängert sich mit der Dauer der beitragspflichtigen 
Beschäftigung (Rahmenfrist 7 Jahre) und mit dem Lebensjahr, das 
bei Entstehung des Anspruchs vollendet wurde . Beispiel : bei einer 
beitragspflichtigen Beschäftigung von 1080 Ka lendertagen und 
vollendetem 42. Lebensjahr beträgt die Anspruchsdauer 468 Tage. 

• Arbeitslosenhilfe 

Arbeitslosenhilfe erhält auf persönlichen Antrag, wer bedürftig ist, 
keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld (mehr) hat und innerhalb 
des vorangegangenen Jahres mindestens 150 Kalendertage beitrags-
pflichtig gearbeitet oder Arbeitslosengeld bezogen hat. Arbeitslose 
mit Kind erhalten 57%, Arbeitslose ohne Kind 53% des letzten 
Nettoeinkommens. 

Auf die Arbeitslosenhilfe angerechnet werden eigenes Einkommen, 
Einkommen der Ehegatten, Vermögen, Unterhaltsansprüche (z.B. bei 
Scheidung) und ähnliches. 



Arbeitslosenhilfe wird für längsten s ein Jahr gezahlt. Si e wird auf neue n
Antrag weiter gewährt , wenn die Voraussetzungen auch im Folgejahr
vorliegen. Im Gespräch ist, die Arbeitslosenhilfe insgesamt nur noc h
höchstens zwei Jahre lang zu gewähren. Zu r Zeit des Redaktionsschlus-
ses dieses Ratgebers erfolgt abe r die Zahlung von Arbeitslosenhilfe noch
unbegrenzt, wenn di e Folgeanträge rechtzeitig gestell t werden!

Beachte bitte, daß auch be i Ablehnung de r Arbeitslosenhilfe aus
Gründen der sog. mangelnden Bedürftigkei t (d.h . aus Vermögens-
oder Einkommensgründen ) ein e weitere Meldun g beim Arbeitsam t
unbedingt erforderlich ist , um eventuelle gesetzlich e Rentenan -
sprüche nicht  z u gefährden !

Tip: Bei  Problemen mit  dem  Arbeitsamt wende  dich  an  die örtlichen
Arbeitsloseninitiativen. Wenn  du dir  unsicher  bist,  inwieweit  sich die

Arbeitslosigkeit auf  deine  Rente  auswirkt, wende  dich  an  die nächste
Beratungsstelle der  Rentenversicherung  (Telefonbuch  unter  "LVA "

oder "BfA").

W O H N E N

In den letzte n Jahre n hat sich die Lag e auf de m Wohnungsmark t
besonders i n Großstädten und Ballungsgebiete n zugespitzt.
Die größten Schwierigkeiten , ein e Wohnung zu finden, entstehe n
dabei für Mensche n mi t niedrige m Einkommen .

Wohngeld
77p: I n Lebens- und Wohngemeinschaften  is t jede/r Hauptmieter/in

getrennt antragsberechtigt.

Menschen mi t niedrige m Einkomme n habe n einen Rechtsanspruch
auf Wohngeld. Diese s ist ein staatlicher Zuschuß zur Miete oder z u
den Koste n einer Eigentumswohnun g ode r eine s Eigenheims, der ab
Beginn des Monats gezahl t wird, i n dem ein Antrag gestell t wurde.
Ob und i n welcher Höh e Wohngeld gezahl t wird,  hängt  a b von
- de r Zah l der zum Haushal t gehörenden Familienmitglieder ,
- de r Höh e de s Familieneinkommens (Werbungskosten,

bestimmte Freibeträg e wie z.B . Familienfreibeträge und solche
für Schwerbehindert e mi t wenigstens 50% Behinderungsgra d
können davo n abgezogen werden) ,

- de r Höh e der Miete bzw. Belastung .

Sozialhilfeempfänger brauche n in der Rege l keine n Antrag au f
Wohngeld z u stellen. Sie erhalten ein pauschalierte s Wohngeld,
das zusammen mi t de r Sozialhilf e gezahl t wird .
Antragsformulare bekomms t d u be i den örtlichen Wohngeldstelle n
der Gemeinden , Stadt- , Amts- ode r Kreisverwaltungen.

Wohnberechtigungsschein

Um bei geringem Einkomme n eine Sozialwohnung anmieten z u
können, muß t du beim Wohnungsam t eine n Wohnberechtigungs -
schein (WBS) beantragen. Wenn d u mi t deinem/deine r Partner/i n
zusammenziehen möchtest , kanns t du einen Partnerschaftsschei n
beantragen (is t für homosexuell e Paare nu r i n Ausnahmefällen
unter bestimmte n Voraussetzunge n möglich).

Dringlichkeitsschein

77p: Wenn  d u nicht  in der Lage  bist, Kaution  oder  Genossenschafts-
anteile aufzubringen,  kannst  du  deren  Übernahme  beim  Sozialamt

beantragen.

Wer sich in einer wohnlichen Notsituatio n befindet , kan n eine n
Dringlichkeitsschein beantragen . Be i HIV/AIDS (amtsärztliche oder
amtliche Bescheinigung notwendig -  die HIV-Infektio n mu ß aber
nicht al s solche erwähnt werden ) sin d die Voraussetzungen für
einen Dringlichkeitsschei n erfüllt, wen n
- Obdachlosigkei t besteht ,
- di e Wohnung ungeeigne t is t (z.B. bei Behinderun g und

Pflegebedürftigkeit),
- wen n d u dic h i n besonderen soziale n Schwierigkeiten befindest,

aus denen d u dic h nich t selbs t befreien kannst.

Auch Schwanger e (ab dem 6 . Monat ) habe n Anspruch, wenn  die
Wohnverhältnisse durch di e Gebur t de s Kindes unzumutbar werden .

Mietrecht

Beratung i n Mietrechtsfragen biete n di r di e öffentliche Rechtsaus -
kunft, spezialisierte Rechtsanwälte un d Mietervereine (Mitglieds-
beitrag erforderlich).

Arbeitslosenhilfe wird für längstens ein Jahr gezahlt. Sie wird auf neuen 
Antrag weiter gewährt, wenn die Voraussetzungen auch im Folgejahr 
vorliegen . Im Gespräch ist, die Arbeitslosenhilfe insgesamt nur noch 
höchstens zwei Jahre lang zu gewähren. Zur Zeit des Redaktionsschlus-
ses dieses Ratgebers erfolgt aber die Zahlung von Arbeitslosenhilfe noch 
unbegrenzt, wenn die FOlgeanträge rechtzeit ig gestellt werden I 

Beachte bitte, daß auch bei Ablehnung der Arbeitslosenhilfe aus 
Gründen der sog. mangelnden Bedürftigkeit (d.h. aus Vermögens-
oder Einkommensgründen) eine weitere Meldung beim Arbeitsamt 
unbedingt erforderlich ist, um eventuelle gesetzliche Rentenan-
sprüche nicht zu gefährden ! 

Tip: Bei Problemen mit dem Arbeitsamt wende dich an die örtlichen 
Arbeitsloseninitiativen. Wenn du dir unsicher bist, inwieweit sich die 

Arbeitslosigkeit auf deine Rente auswirkt. wende dich an die nächste 
Beratungsstelle der Rentenversicherung (Telefonbuch unter "LVA" 

oder "BfA "). 

WO H N E N 

In den letzten Jahren hat sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt 
besonders in Großstädten und Ballungsgebieten zugespitzt. 
Die größten Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, entstehen 
dabei für Menschen mit niedrigem Einkommen. 

Wohngeld 
Tip: In Lebens- und Wohngemeinschaften ist jedelr Hauptmieter/in 

getrennt antragsberechtigt. 

Menschen mit niedrigem Einkommen haben einen Rechtsanspruch 
auf Wohngeld. Dieses ist ein staatl icher Zuschuß zur Miete oder zu 
den Kosten einer Eigentumswohnung oder eines Eigenheims, der ab 
Beginn des Monats gezahlt wird, in dem ein Antrag gestellt wurde. 
Ob und in welcher Höhe Wohngeld gezahlt wird, hängt ab von 

der Zahl der zum Haushalt gehörenden Familienmitglieder, 
der Höhe des Familieneinkommens (Werbungskosten, 
bestimmte Freibeträge wie z.B. Familienfreibeträge und solche 
für Schwerbehinderte mit wenigstens 50% Behinderungsgrad 
können davon abgezogen werden), 
der Höhe der Miete bzw. Belastung . 
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Sozialhilfeempfänger brauchen in der Rege l keinen Antrag auf 
Wohngeld zu stellen . Sie erhalten ein pauschaliertes Wohngeld, 
das zusammen mit der Sozialhilfe gezahlt wird . 
Antragsformulare bekommst du bei den örtlichen Wohngeldsteilen 
der Gemeinden, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltungen. 

Wohnberechtigungsschein 

Um bei geringem Einkommen eine Sozialwohnung anmieten zu 
können, mußt du beim Wohnungsamt einen Wohnberechtigungs-
schein (WBS) beantragen , Wenn du mit deinem/deiner Partner/in 
zusammenziehen möchtest, kannst du einen Partnerschaftsschein 
beantragen (ist für homosexuelle Paare nur in Ausnahmefällen 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich). 

Dringlichkeitsschein 

Tip: Wenn du nicht in der Lage bist, Kaution oder Genossenschafts-
anteile aufzubringen, kannst du deren Übernahme beim Sozialamt 

beantragen. 

Wer sich in einer wohnlichen Notsituation befi ndet, kann einen 
Dringlichkeitsschein beantragen . Bei HIV/AIDS (amtsärztliche oder 
amtliche Bescheinigung notwendig - die HIV-Infektion muß aber 
nicht als solche erwähnt werden) sind die Voraussetzungen für 
einen Dringlichkeitsschein erfü llt, wenn 

Obdachlosigkeit besteht, 
die Wohnung ungeeignet ist (z.B. bei Behinderung und 
pflegebedürftigkeit), 
wenn du dich in besonderen sozialen Schwierigkeiten befindest , 
aus denen du dich nicht selbst befreien kannst. 

Auch Schwangere (ab dem 6. Monat) haben Anspruch, wenn die 
Wohnverhältnisse durch die Geburt des Kindes unzumutbar werden . 

Mietrecht 

Beratung in Mietrechtsfragen bieten dir die öffentliche Rechtsaus-
kunft, spezialisierte Rechtsanwälte und Mietervereine (Mitglieds-
beitrag erforderlich). 



S C H W E R B E H I N D E R U N G

Schwerbehinderung und Ausweis

• Hinweis:  Der  in Prozentpunkten angegebene  Grad  der Behinderung
(GdB) im  Rahmen  des  Schwerbehindertenrechts ist  nicht gleich-
zusetzen mit  dem  Grad  der  Erwerbsminderung im  Sinne  der
gesetzlichen Rentenversicherung!

Menschen mi t HIV/AID S könne n eine n Schwerbehindertenausweis
erhalten, wenn de r Grad der Behinderung (GdB ) mindestens 50 %
beträgt. Ursache n für di e Behinderung könne n körperliche , aber
auch psychisch e Leiden sein.
Das Vorliegen eine r HIV-Infektion allein e rechtfertigt nich t di e
Anerkennung eine r Schwerbehinderung. Voraussetzun g hierfü r is t
vielmehr, daß Beeinträchtigungen der Gesundhei t (Funktionsbeein -
trächtigungen) vorliegen . Dies kan n dan n de r Fall  sein , wenn eine
körperliche Schwäch e infolge de r Infektion ode r erst e opportunisti -
sche Infektionen aufgetreten sind . Auch di e psychische Befindlichkeit
kann sic h auf de n Gd B auswirken.

Schwerbehinderte könne n weiterhi n berufstäti g sein . De r Grad der
Behinderung is t nicht abhängi g von de r beruflichen Leistungsfähig-
keit. Übrigens : De r Arbeitgeber mu ß nicht  übe r di e Schwerbehinde -
rung informier t werden . Du kannst dan n allerding s keine Arbeits-
platzvergünstigungen i n Anspruch nehmen.

Schwerbehinderte erhalte n wegen ihre r Behinderung un d besonderer
Einschränkungen sog. Nachteilsausgleiche. Vorteile des Schwerbehin-
dertenausweises:
- Schwerbehindert e genießen eine n besondere n Kündigungsschutz

(Kündigung nu r mi t Zustimmun g de r Hauptfürsorgestell e
möglich),

- 5  zusätzliche Urlaubstage,
- freiwillig e Mitgliedschaf t i n de r gesetzlichen Krankenversicherun g

unter bestimmte n Voraussetzunge n innerhalb vo n 3  Monaten
nach Feststellun g der Schwerbehinderung (wichtig, wen n der
private Krankenversicherungsschut z gefährdet erscheint) ,

- Steuerermäßigung ,
- erhöhte r Wohngeld-Freibetrag ,
- Befreiun g von Fernseh - un d Rundfunkgebühren ,

- Ermäßigun g bei Telefongebühren
- Vergünstigunge n be i der Benutzun g von öffentliche n

Verkehrsmitteln,
- erhöhte r Mehrbedar f fü r Sozialhilfeempfänger.

Zusätzlich zum Gra d der Behinderung gib t es je nac h Art un d
Schwere de r Erkrankung noch die sog. Merkzeichen , die im Ausweis
eingetragen sind , z.B. G = erhebliche Gehbehinderung: di e behinder-
te Perso n is t in ihre r Bewegungsfreihei t erheblich eingeschränkt.

Antrasstellung

Der Schwerbehindertenausweis wird bei m Versorgungsam t
beantragt. D u benötigst folgend e Unterlagen :
- ausgefüllte s Antragsformular,
- Paßbil d und polizeilich e Anmeldebestätigung ,
- ärztliche s Gutachten de s behandelnden Arzte s mi t Angab e

seiner Einschätzun g des Grades der Behinderun g un d de r
entsprechenden Merkmale ,

- Krankenhaus - und Kurbericht e (sowei t vorhanden) .

Die Bearbeitungszei t kann bi s zu 6 Monaten dauern!

K I N D E R U N D E L T E R N

HIV-positive Mütter , Väte r un d dere n Kinde r sind in besonderem
Maße mi t Verunsicherung , Diskriminierung , Ängsten , Schuldgefühle n
und finanzielle n Probleme n belastet . Fü r Eltern geht es auch u m
die Sorg e für da s Wohl de s Kindes/der Kinder . Eine Vielzahl von
sozialrechtlichen Frage n sin d in diesem Zusammenhang zu beachten .

Kinder und Berufstätigkeit

Erziehungsgeld/Erziehungsurlaub

Mütter, eheliche und nichtehelich e Väter (sofern si e mit de m Kin d in
einem Haushal t leben un d die Mutter zustimmt ) könne n fü r maxima l
3 Jahr e von de r Gebur t de s Kindes an Erziehungsurlaub und fü r di e
ersten 24 Lebensmonat e de s Kindes Erziehungsgeld beantragen .

SCHWERBEHINDERUNG 

Schwerbehinderung und Ausweis 

• Hinweis: Der in Prozentpunkten angegebene Grad der Behinderung 
(GdB) im Rahmen des Schwerbehindertenrechts ist nicht gleich-
zusetzen mit dem Grad der Erwerbsminderung im Sinne der 
gesetzlichen Rentenversicherung! 

Menschen mit HIV/AIDS können einen Schwerbehindertenausweis 
erhalten, wenn der Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50% 
beträgt. Ursachen für die Behinderung können körperliche, aber 
auch psychische Le iden sein. 
Das Vorliegen einer HIV-Infektion alleine rechtfertigt nicht die 
Anerkennung einer Schwerbehinderung . Voraussetzung hierfür ist 
vielmehr, daß Beeinträchtigungen der Gesundheit (Funktionsbeein-
t rächtigungen) vorliegen. Dies kann dann der Fall sein, wenn eine 
körperliche Schwäche infolge der Infektion oder erste opportunisti-
sche Infektionen aufgetreten sind . Auch die psychische Befindlichkeit 
kann sich auf den GdB auswirken . 

Schwerbehinderte können weiterh in berufstätig sein. Der Grad der 
Behinderung ist nicht abhängig von der beruflichen Le istungsfähig-
keit. Übrigens: Der Arbeitgeber muß nicht über die Schwerbehinde-
rung informiert werden . Du kannst dann allerdings keine Arbeits-
platzvergünstigungen in Anspruch nehmen. 

Schwerbehinderte erhalten wegen ihrer Behinderung und besonderer 
Einschränkungen sog. Nachteilsausgleiche. Vortei le des Schwerbehin-
dertenausweises: 

Schwerbehinderte genießen einen besonderen Kündigungsschutz 
(Kündigung nur mit Zustimmung der HauptfürsorgesteIle 
möglich), 
5 zusätzliche Urlaubstage, 
freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung 
unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb von 3 Monaten 
nach Feststellung der Schwerbeh inderu ng (wichtig, wen n der 
private Krankenversicherungsschutz gefährdet erscheint), 
Steuerermäßigung, 
erhöhter Wohngeld-Freibetrag, 
Befreiung von Fernseh- und Rundfunkgebühren, 

Ermäßigung bei Telefongebühren 
Vergünstigungen bei der Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln, 
erhöhter Mehrbedarf für Sozialhilfeempfänger. 

Zusätzlich zum Grad der Behinderung gibt es je nach Art und 
Schwere der Erkrankung noch die sog . Merkzeichen, die im Ausweis 
eingetragen sind, z.B. G = erhebliche Gehbehinderung: die behinder-
te Person ist in ihrer Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt. 

• Antragsteilung 

Der Schwerbehindertenausweis wird beim Versorgungsamt 
beantragt. Du benötigst folgende Unterlagen: 

ausgefülltes Antragsformular, 
Paßbild und polizeiliche Anmeldebestätigung, 
ärztliches Gutachten des behandelnden Arztes mit Angabe 
seiner Einschätzung des Grades der Behinderung und der 
entsprechenden Merkmale, 
Krankenhaus- und Kurberichte (soweit vorhanden). 

Die Bearbeitungszeit kann bis zu 6 Monaten dauern! 

KINDER UND ELTERN 

HIV-positive Mütter, Väter und deren Kinder si nd in besonderem 
Maße mit Verunsicherung, Diskriminierung, Ängsten, Schuldgefühlen 
und finanziellen Problemen belastet. Für Eltern geht es auch um 
die Sorge für das Wohl des Kindes/der Kinder. Eine Vielzahl von 
sozia lrechtlichen Fragen sind in diesem Zusammenhang zu beachten . 

Kinder und Berufstätigkeit 

• Erz iehungsgeld/Erz iehungsurlaub 

Mütter, eheliche und nichteheliche Väter (sofern sie mit dem Kind in 
einem Haushalt leben und die Mutter zustimmt) können für maximal 
3 Jahre von der Geburt des Kindes an Erziehungsurlaub und für die 
ersten 24 Lebensmonate des Kindes Erziehungsgeld beantragen . 
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4 Wochen vo r Begin n des Erziehungsurlaubs mußt d u deinem Arbeit -
geber mitteilen , wi e lang e du von dieser Möglichkei t Gebrauc h
machen willst . E s ist auch möglich, sic h de n Erziehungsurlau b mi t
dem Partne r zu teilen. Während de s Erziehungsurlaubs unterliegst
du de m Kündigungsschutz . Ma n kan n auc h während des Erzie-
hungsurlaubs weiterhin beschäftig t sein , wenn die Arbeitszei t
höchstens 1 9 Wochenstunden beträgt .
Erziehungsgeld wird in der Rege l nu r dan n gezahlt , wenn du das
Kind selbs t betreus t un d keine  Erwerbstätigkei t ausübst . Ab de m
7. Lebensmona t is t die Höhe abhängig  vom Familieneinkommen .

Krankheit des Kindes

Wenn du berufstäti g un d alleinerziehend bist , kanns t du schnel l in
eine schwierige Situatio n geraten , wenn dein Kin d krank ist . Wenn
du versicherungspflichtig arbeites t und dei n Kin d jünger al s 8 Jahre
ist, kanns t d u fü r 5  Tage pro Kalenderjah r von de r gesetzlichen
Krankenkasse Krankengel d erhalten, vorausgesetzt , dein Kin d ist
mitversichert un d kein e andere i n deinem Haushal t lebende Perso n
kann da s Kind versorgen (bei Elternpaaren kann jede/ r dies e 5  Tage
in Anspruch nehmen) . D u benötigst hierfü r ei n ärztliches Attest .
Unter de n gleichen Voraussetzunge n wird anstelle von Krankengel d
Lohnfortzahlung gewährt , wenn dies e dem Krankengel d zunächs t
vorausgeht.

Kindergarten/Schule

Wie auc h i n anderen gesellschaftliche n Bereiche n (z.B . am Arbeits -
platz) besteh t gegenübe r de m Kindergarte n oder der Schule keine
Informationspflicht übe r di e HIV-Infektio n de s Kindes. I m Interesse
des Kindes kann e s (z.B. bei Neigun g z u Erschöpfung ) sinnvoll sein,
die Betreuerinnen/Lehrerinne n übe r di e Infektion z u informieren .
Auch si e unterliegen de r Schweigepflich t und dürfe n dies e Informati -
on nich t an Dritt e weitergeben (e s schadet aber nicht , sie gegebe-
nenfalls darauf hinzuweisen) .

Unterbringung des Kindes

HIV-positive Mütte r un d Väter sorgen sich, was mit de m Kind  wird,
falls sie erkranken oder sterben . Be i Krankheit gibt e s folgende kurz -
fristige Unterstützungsmöglichkeiten :

- Haushaltshilfe , häuslich e Pfleg e (siehe S. 39) ,
- Kurzzeitpflegestelie n (durchschnittlich bi s zu 4 Wochen; werde n

durch di e Sozialen Dienste und Jugendämter vermittelt) ,
- Tagesmütter .

Wenn du eine langfristige Lösun g anstrebst,  kan n dei n Kind  i n
einer Pflegestelle , einem Hei m oder be i Adoptiveltern untergebrach t
werden. Be i diesen Unterbringungsmöglichkeiten mach t e s das Wohl
des Kindes (z.B. für ein e angemessen e medizinische Betreuung ) meis t
notwendig, seine HIV-Infektion  offenzulegen .

Pflegestelle

Pflegekind zu sein bedeutet , fü r länger e Zeit - eventuel l für imme r -
nicht i n der eigenen Famili e lebe n z u können . Abhängi g vo n de r
jeweiligen Situatio n kan n di e Unterbringun g de s Kindes i n Tages-,
Wochen-, Kurz - oder Dauerpfleg e notwendi g sein.  In jedem Fal l
haben di e Elter n ein Besuchsrecht.

Vorsorglich kanns t d u i n deinem Testamen t bestimmen, we m d u dei n
Kind anvertraue n möchtest . Darübe r hinau s solltest du einen Antra g
auf Hilf e zur Erziehung beim Jugendamt stellen . Diese s prüft dann,
ob di e genannt e Perso n als Pflegeperson in Frag e kommt (Ablehnun g
nur au s schwerwiegenden Gründen) . Komm t niemand au s deinem
Verwandtem/Bekanntenkreis i n Frage , besteh t di e Möglichkei t de r
Vermittlung eine r Pflegeperson durch da s Jugendamt. Pflegeperso-
nen müssen nicht verheirate t sein.  Auch Alleinstehende, Homo -
sexuelle un d unverheiratet e Paar e könne n ei n Pflegekin d aufnehmen,
selbst wenn viel e Jugendämter di e Genehmigung hierz u zunächst
vielleicht verweigern.

Um das Kennenlernen so  behutsam wie  möglic h zu gestalten, kan n
eine Patenschaf t sinnvoll sein . Die rechtliche Situation -  wer di e
elterliche Sorge innehat -  kann unterschiedlic h geregel t werden .
Am beste n informiers t du dic h beim zuständigen Jugendamt darüber .

Adoption

Adoptionen werden durc h die Adoptionsvermittlungsstellen de r
Jugendämter durchgeführt . Inzwische n geht die Tendenz hin zu der
sog. offenen Adoption . Da s bedeutet, da ß du eine n gewisse n Einfluß

4 Wochen vor Beginn des Erziehungsurlaubs mußt du deinem Arbeit-
geber mitteilen, wie lange du von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen willst. Es ist auch möglich, sich den Erziehungsurlaub mit 
dem Partner zu teilen . Während des Erziehungsurlaubs unterliegst 
du dem Kündigungsschutz. Man kann auch während des Erzie-
hungsurlaubs weiterhin beschäftigt sein, wenn die Arbeitszeit 
höchstens 19 Wochenstunden beträgt. 
Erziehungsgeld wird in der Regel nur dann gezahlt, wenn du das 
Kind selbst betreust und keine Erwerbstätigkeit ausübst. Ab dem 
7. Lebensmonat ist die Höhe abhängig vom Familieneinkommen. 

• Krankheit des Kindes 

Wenn du berufstätig und alleinerziehend bist, kannst du schnell in 
eine schwierige Situation geraten, wenn dein Kind krank ist. Wenn 
du versicherungspflichtig arbeitest und dein Kind jünger als 8 Jahre 
ist, kannst du für 5 Tage pro Kalenderjahr von der gesetzlichen 
Krankenkasse Krankengeld erhalten, vorausgesetzt, dein Kind ist 
mitversichert und keine andere in deinem Haushalt lebende Person 
kann das Kind versorgen (bei Elternpaaren kann jede/r diese 5 Tage 
in Anspruch nehmen). Du benötigst hierfür ein ärztliches Attest. 
Unter den gleichen Voraussetzungen wird anste lle von Krankengeld 
Lohnfortzahlung gewährt, wenn diese dem Krankengeld zunächst 
vorausgeht. 

Kindergarten/Schule 

Wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen (z.B. am Arbeits-
platz) besteht gegenüber dem Kindergarten oder der Schule keine 
Informationspflicht über die HIV-Infektion des Kindes. Im Interesse 
des Kindes kann es (z.B. bei Neigung zu Erschöpfung) sinnvoll sein, 
die Betreuerlnnen/Lehrerlnnen über die Infektion zu informieren . 
Auch sie unterliegen der Schweigepflicht und dürfen diese Informati-
on nicht an Dritte weitergeben (es schadet aber nicht, sie gegebe-
nenfalls darauf hinzuweisen). 

Unterbringung des Kindes 

HIV-positive Mütter und Väter sorgen sich, was mit dem Kind wird, 
falls sie erkranken oder sterben . Bei Krankheit gibt es folgende kurz-
fristige Unterstützungsmöglichkeiten : 
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Haushaltshilfe, häusliche Pflege (siehe S. 39), 
Kurzzeitpflegestellen (durchschnittlich bis zu 4 Wochen; werden 
durch die Sozialen Dienste und Jugendämter vermittelt), 
Tagesmütter. 

Wenn du eine langfristige Lösung anstrebst, kann dein Kind in 
einer PIlegestelle, einem Heim oder bei Adoptiveltern untergebracht 
werden. Bei diesen Unterbringungsmöglichkeiten macht es das Wohl 
des Kindes (z.B. für eine angemessene medizinische Betreuung) meist 
notwendig, seine HIV-Infektion offenzulegen . 

• Pflegestelle 

Pflegekind zu sein bedeutet, für längere Zeit - eventuell für immer -
nicht in der eigenen Familie leben zu können . Abhängig von der 
jeweiligen Situation kann die Unterbringung des Kindes in Tages-, 
Wochen-, Kurz- oder Dauerpflege notwendig sein. In jedem Fall 
haben die Eltern ein Besuchsrecht. 

Vorsorglich kilnr1§! du in deingm T(!~tqm(!r]t (jgstimfT1en, w(!m du dein 
Kind anvertrauen möchtest. Darüber hinaus solltest du einen Antrag 
auf Hilfe zur Erziehung beim Jugendamt stellen . Dieses prüft dann, 
ob die genannte Person als Pflegeperson in Frage kommt (Ablehnung 
nur aus schwerwiegenden Gründen). Kommt niemand aus deinem 
Verwandten-/Bekanntenkreis in Frage, besteht die Möglichkeit der 
Vermittlung einer Pflegeperson durch das Jugendamt. Pflegeperso-
nen müssen nicht verheiratet sein . Auch Alleinstehende, Homo-
sexuelle und unverheiratete Paare können ein Pflegekind aufnehmen, 
selbst wenn viele Jugendämter die Genehmigung hierzu zunächst 
vielleicht verweigern . 

Um das Kennenlernen so behutsam wie möglich zu gestalten, kann 
eine Patenschaft si nnvoll sein. Die rechtliche Situation - wer die 
elterliche Sorge innehat - kann unterschiedlich geregelt werden. 
Am besten informierst du dich beim zuständigen Jugendamt darüber. 

• Adoption 

Adoptionen werden durch die Adoptionsvermittlungsstel len der 
Jugendämter durchgeführt. Inzwischen geht die Tendenz hin zu der 
sog . offenen Adoption . Das bedeutet, daß du einen gewissen Einfluß 



darauf hast , an wen dei n Kin d vermittel t wir d (z.B . wenn du nicht
willst, daß der nichtehelich e Vate r da s Kind adoptiert) . Außerde m
hast du di e Möglichkeit, die Adoptiveltern kennenzulerne n un d
regelmäßige Informatione n über das Kind z u erhalten. Häufi g wirs t
du abe r den Aufenthaltsort nich t erfahren un d has t auch kein
Besuchsrecht.

Heim

Dein Kin d kan n auch kurz - oder längerfristi g i m Hei m untergebrach t
werden. E s gibt familienähnlich strukturierte Heime , i n dene n
Geschwister zusammenbleibe n können .

Scheidung

Im Fall e einer Scheidun g ha t di e HIV-Infektio n keine n Einflu ß auf di e
Regelung der elterliche n Sorge . Wie auc h sons t is t es die Intensität
der Eltern-Kind-Beziehung , di e als Entscheidungskriterium de n
Ausschlag gibt, ob di e Mutter ode r de r Vater das Kind behält .

Finanzielle Hilfen

Kindergeld

Das Jahressteuergesetz 1996 brachte i n Bezug au f da s Kindergel d
eine Neuordnung . E s besteht di e Wahl zwische n de r Auszahlung
von Kindergel d un d de r Anrechnung eine s Kinderfreibetrages
(Reduzierung de s zu versteuernden Einkommens) . I n den meiste n
Fällen wird die Auszahlung des Kindergeldes die weiterreichend e
Begünstigung darstellen , da sic h ers t be i einem hohe n Einkomme n
der Vortei l de r Steuerersparni s einstellt.

Ein Kindergeldanspruc h besteht fü r leiblich e Kinder , aber auch bei-
spielsweise für Pflegekinde r oder i m Haushal t aufgenommene Enkel .
Kindergeld wird grundsätzlic h bis zur Vollendung de s 18. Lebensjah-
res gezahlt , i m Fall e von Arbeitslosigkei t des Kindes bis zur Vollen -
dung des 21. Lebensjahres , bei Berufsausbildun g bis zur Vollendung
des 27 . Lebensjahres . Kinder , die wegen eine r körperlichen , geistige n
oder seelische n Behinderung außerstand e sind, sic h selbst zu unter -
halten, können ebenfalls bis zur Vollendung de s 27. Lebensjahres
Kindergeld erhalten .

Die Höh e de s Kindergeldes beträgt fü r da s erste Kind D M 220,-,
für da s zweite D M 220,-, für da s dritte DM 300,- und für jedes
weitere Kin d D M 350,- . Di e Auszahlung des Kindergeldes erfolg t
entweder durc h den Arbeitgeber ode r übe r di e Familienkasse , die
dem Arbeitsamt zugeordne t ist.

Bei Bezug von Sozialhilf e wird das Kindergeld al s Einkomme n
angerechnet.

Sozialhilfe

Schwangere un d Alleinerziehende haben eine n erhöhte n Bedar f
(siehe Leistunge n de s Sozialamtes).

Stiftungen

Weitere Hilfsmöglichkeite n fü r werdend e Mütte r bieten :
- Mutter-Kind-Stiftun g

(Caritas, Diakonische s Werk, Sozialdiens t katholischer Frauen)

- Heinz-Böhme-Fonds ,
c/o Arbeitskreis zur Förderun g von Pflegekinder n
Geisbergstr. 3 0
10777 Berli n

- Kmder-AIDS-Hilf e Deutschlan d e.V .
Kasernenstr. 5 9
40213 Düsseldor f

- Michael-Stich-Stiftun g
Postfach 30529 0
20316 Hambur g

- Deutsch e AIDS-Stiftung
Markt 26
53111 Bon n

darauf hast, an wen dein Kind vermittelt wi rd (z.B. wenn du nicht 
w illst, daß der nichteheliche Vater das Kind adoptiert). Außerdem 
hast du die Möglichkeit, die Adoptiveltern kennenzulernen und 
regelmäß ige Informationen über das Kind zu erhalten. Häufig wirst 
du aber den Aufenthaltsort nicht erfahren und hast auch kein 
Besuchsrecht. 

• Heim 

Dein Kind kann auch ku rz- oder längerfristig im Heim untergebracht 
werden. Es gibt familienähn lich struktu rierte Heime, in denen 
Geschwister zusa mmenbleiben können. 

Scheidung 

Im Fa lle einer Scheidung hat die HIV-Infektion keinen Einfluß auf die 
Regelung der elterl ichen Sorge. Wie auch sonst ist es die Intensität 
der Eltern-Kind-Beziehung, die als Entscheidungskriterium den 
Ausschlag gibt, ob die Mutter oder der Vater das Kind behält. 

Finanzielle Hilfen 

• Kindergeld 

Das Jahressteuergesetz 1996 brachte in Bezug auf das Kindergeld 
eine Neuordnung. Es besteht die Wahl zwischen der Auszahlung 
von Kindergeld und der Anrechnung eines Kinderfreibetrages 
(Reduzierung des zu versteuernden Einkommens) . In den meisten 
Fä llen wi rd die Auszahlung des Kindergeldes die wei terreichende 
Begünstigung darstellen, da sich erst bei einem hohen Einkommen 
der Vorteil der Steuerersparn is einstellt. 

Ein Kindergeldanspruch besteht für leibliche Kinder, aber auch bei-
spielsweise fü r Pflegekinder oder im Haushalt aufgenommene Enkel. 
Kindergeld wird grundSätzlich bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res gezahlt, im Falle von Arbeitslosigkeit des Kindes bis zur Vollen-
dung des 21. Lebensjahres, bei Berufsausbildung bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres. Kinder, die wegen ei ner körperlichen, geistigen 
oder seelischen Beh inderung außerstande sind, sich selbst zu unter-
halten, können ebenfalls bis zur Vollendung des 27 . Lebensjahres 
Kindergeld erhalten . 
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Die Höhe des Kindergeldes beträgt für das erste Kind DM 220,--, 
für das zweite DM 220,--, für das dritte DM 300,-- und für jedes 
weitere Kind DM 350,-- . Die Auszahlung des Kindergeldes erfolgt 
entweder durch den Arbeitgeber oder über die Familienkasse, die 
dem Arbeitsamt zugeordnet ist. 

Bei Bezug von Sozia lhilfe wi rd das Kindergeld als Einkommen 
angerechnet. 

• Sozialhilfe 

Schwangere und Alleinerziehende haben einen erhöhten Bedarf 
(siehe Leistungen des Sozia lamtes). 

• Stiftungen 

Weitere Hilfsmöglichkeiten für werdende Mütter bieten : 
Mutter-Kind-Stiftung 
(Caritas, Diakonisches Werk, Sozialdienst katholischer Frauen) 

Heinz-Böhme-Fonds, 
do Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekindern 
Geisbergstr. 30 
10777 Berl in 

Kinder-AIDS-Hilfe Deutschland e.v. 
Kasernenstr. 59 
402 13 Düsseldorf 

Michael-Stich-Stiftung 
Postfach 305290 
203 16 Hamburg 

Deutsche AIDS-Stiftung 
Markt 26 
53 111 Bonn 



F I N A N Z I E L L E V E R S O R G U N G I M
K R A N K H E I T S F A L L

Krankenversicherung

Krankengeld

Krankengeld, eine  Lohnersatzleistun g be i Arbeitsunfähigkeit, erhälts t
du, wenn du länger e Zei t kran k bist . I n den ersten 6  Wochen de r
Arbeitsunfähigkeit wir d weiterhin Loh n ode r Gehal t durc h de n
Arbeitgeber ode r ArbeitslosengeldAhilf e durc h da s Arbeitsamt
gezahlt. Dies e Zeit wird auf di e Gesamtbezugsdaue r de s Kranken-
geldes angerechnet . Häl t die Erkrankun g an, zahl t di e Krankenkass e
Krankengeld. Diese s beträg t 70 % de s letzten Bruttoverdienstes ,
abzüglich Renten - und Arbeitslosenversicherungsbeiträgen , dar f
jedoch maxima l lediglic h 90 % de s letzten Nettoverdienste s
erreichen (Übergangsregelun g 80 % fü r "Altfälle " vo r 1997) .

Grundsätzlich kanns t d u Krankengel d unbefriste t erhalten . Aber :
wegen derselbe n Krankhei t wird innerhal b vo n 3  Jahren höchstens
für 7 8 Woche n Krankengel d gezahlt . Ers t i n einem neue n Dreijahres-
zeitraum kanns t d u wieder fü r 7 8 Wochen Krankengel d beziehen ,
vorausgesetzt, da ß nach de n 7 8 Wochen Krankengeldzahlun g
mindestens 6  Monate vergangen sind , i n denen du nicht wegen
derselben Krankhei t arbeitsunfähig warst . I n diesen 6 Monate n
mußt du als o entweder gearbeite t habe n oder bei m Arbeitsamt als
vermittelbar gemelde t gewese n sein . I m Fall e von AID S kann es
Probleme geben , wei l di e verschiedenen Infektionen un d Krankheite n
zu "derselben " Krankhei t gezähl t werde n können . Wen n also eine
weitere durc h HI V bedingte Krankhei t hinzukommt , wird die
Leistungsdauer fü r da s Krankengeld möglicherweis e nich t verlängert.
Als Beziehe r von Krankengel d has t du jedoch weiterhi n Anspruch
auf ärztlich e Behandlung , Krankenhausaufenthalt , Arzneimitte l usw .
Das Krankengel d ruh t be i Bezug von Mutterschaftsgel d un d während
des Erziehungsurlaubs . Bei freiwillig Versicherte n is t der Anspruc h
abhängig vo n de r Satzun g der Kasse .

Beachte bitte, daß die obengenannten Kriterie n für priva t Kranken -
versicherte nich t ode r nu r eingeschränk t gelten. Hie r hänge n di e
Leistungsvoraussetzungen star k vom Vertra g bzw . Tari f ab .
Erkundige dich als o frühzeitig übe r die Leistungsbedingungen .

• Beachte:  Di e private n Krankenkasse n führen im Gegensatz zu
den gesetzliche n Krankenkasse n nicht automatisc h Beiträg e zur
gesetzlichen Rentenversicherun g ab. D u muß t dich als o selbst
darum kümmern ! La ß dich innerhal b de r ersten dre i Monat e
nach der erste n Krankschreibun g be i der Bf A ode r LV A beraten.
Ansonsten kan n e s in Extremfälle n zu eine r Gefährdun g deine s
Anspruchs auf Erwerbsunfähigkeitsrent e kommen.

Rentenversicherung

Meist geh t di e Initiativ e zu r Stellun g eines Rentenantrags von de n
Krankenkassen au s (siehe Krankengeld, Rehabilitatio n be i Erwerbs-
unfähigkeit). Bevo r du Rent e beantragst, solltes t d u dic h au f jeden
Fall beraten lassen . Informatione n gebe n di e zuständigen Renten -
versicherungsträger (BfA , LVA) . Zur Beratun g sin d Personalausweis
und Versicherungsunterlage n mitzubringen . Genaus o wichtig is t es,
mit deine m Arzt darübe r z u sprechen. Abzuwäge n is t auch dein e
ganz persönlich e Situation : Was bedeutet es für dich , nich t meh r a m
Arbeitsleben teilnehme n zu können ? Wen n du noc h nich t lang e i m
Erwerbsleben stehst , muß t du mi t erhebliche n finanzielle n Einbuße n
rechnen, d.h . deine n Lebensstandar d senken. Vielleich t kanns t d u
über ein e Berentun g abe r auch endlic h zu r Ruh e kommen un d etwa s
für dic h und deine Gesundhei t tun .

• Berufsunfähiskeitsrent e

Du erhältst Berufsunfähigkeitsrente , wenn du
- wege n Krankhei t ode r Behinderun g i n deiner ode r eine r

vergleichbaren berufliche n Tätigkei t nu r noc h wenige r al s 50 %
erwerbsfähig bist ,

- ein e "Wartezeit " vo n 6 0 Monate n erfüll t hast;  hierz u gehöre n
Beitragszeiten, Zeiten , i n denen d u sozialversicherungspflichtig
beschäftigt wars t un d Kindererziehungszeiten ,

- i n den letzte n 5  Jahren vor Begin n der Berufsunfähigkei t min -
destens 3 6 Monat e rentenversicherungspflichti g beschäftig t warst .

Für Versicherte , die vor de m 01.01.198 4 wenigsten s scho n fü r
5 Jahr e Beiträg e eingezahlt hatten , gelten ander e Zugangsvoraus-
setzungen, wen n sie die obengenannten Kriterie n nich t erfülle n
können.

FI~A~ZIELLE VERSORGU~G IM 
KRA~KHEITSFALL 

Krankenversicherung 

• Krankengeld 

Krankengeld, eine Lohnersatzleistung bei Arbeitsunfähigkeit, erhältst 
du, wenn du längere Zeit krank bist. In den ersten 6 Wochen der 
Arbeitsunfähigkeit wird weiterhin Lohn oder Gehalt durch den 
Arbeitgeber oder Arbeitslosengeld/-hilfe durch das Arbeitsamt 
gezahlt. Diese Zeit wird auf die Gesamtbezugsdauer des Kranken-
geldes angerechnet. Hält die Erkrankung an, zahlt die Krankenkasse 
Krankengeld . Dieses beträgt 70% des letzten Bruttoverdienstes, 
abzüglich Renten- und ArbeitslosenverSicherungsbeiträgen, darf 
jedoch maximal lediglich 90% des letzten Nettoverdienstes 
erreichen (Übergangsregelung 80% für" Altfälle " vor 1997). 

Grundsätzlich kannst du Krankengeld unbefristet erhalten . Aber : 
wegen derselben Krankheit wird innerhalb von 3 Jahren höchstens 
für 78 Wochen Krankengeld gezahlt. Erst in einem neuen Dreijahres-
zeitraum kannst du wieder für 78 Wochen Krankengeld beziehen, 
vorausgesetzt, daß nach den 78 Wochen Krankengeldzahlung 
mindestens 6 Monate vergangen sind, in denen du nicht wegen 
derselben Krankheit arbeitsunfähig warst. In diesen 6 Monaten 
mußt du also entweder gearbeitet haben oder beim Arbeitsamt als 
vermittelbar gemeldet gewesen sein . Im Falle von AIDS kann es 
Probleme geben, weil die verschiedenen Infektionen und Krankheiten 
zu "derselben " Krankheit gezählt werden können. Wenn also eine 
weitere durch HIV bedingte Krankheit hinzukommt, w ird die 
Leistungsdauer für das Krankengeld möglicherweise nicht verlängert. 
Als Bezieher von Krankengeld hast du jedoch weiterhin Anspruch 
auf ärztliche Behandlung, Krankenhausaufenthalt, Arzneimittel usw. 
Das Krankengeld ruht bei Bezug von Mutterschaftsgeld und während 
des Erziehungsurlaubs. Bei freiwillig Versicherten ist der Anspruch 
abhängig von der Satzung der Kasse. 

Beachte bitte, daß die obengenannten Kriterien für privat Kranken-
versicherte nicht oder nur eingeschränkt gelten . Hier hängen die 
Leistungsvoraussetzungen stark vom Vertrag bzw. Tarif ab. 
Erkundige dich also frühzeitig über die Leistungsbedingungen . 
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• Beachte: Die privaten Krankenkassen führen im Gegensatz zu 
den gesetzlichen Krankenkassen nicht automatisch Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung ab. Du mußt dich also selbst 
darum kümmern! Laß dich innerhalb der ersten drei Monate 
nach der ersten Krankschreibung bei der BfA oder LVA beraten . 
Ansonsten kann es in Extremfällen zu einer Gefährdung deines 
Anspruchs auf Erwerbsunfähigkeitsrente kommen . 

Rentenversicherung 

Meist geht die Initiative zur Stellung eines Rentenantrags von den 
Krankenkassen aus (siehe Krankengeld, Rehabilitation bei Erwerbs-
unfähigkeit). Bevor du Rente beantragst, solltest du dich auf jeden 
Fall beraten lassen. Informationen geben die zuständigen Renten-
versicherungsträger (BfA, LVA). Zur Beratung sind Personalausweis 
und Versicherungsunterlagen mitzubringen. Genauso wichtig ist es, 
mit deinem Arzt darüber zu sprechen. Abzuwägen ist auch deine 
ganz persönliche Situation: Was bedeutet es für dich, nicht mehr am 
Arbeitsleben teilnehmen zu können? Wenn du noch nicht lange im 
Erwerbsleben stehst, mußt du mit erheblichen finanziel len Einbußen 
rechnen, d.h. deinen Lebensstandard senken. Vielleicht kannst du 
über eine Berentung aber auch endlich zur Ruhe kommen und etwas 
für dich und deine Gesundheit tun . 

• Berufsunfähigkeitsrente 

Du erhältst Berufsunfähigkeitsrente, wenn du 
wegen Krankheit oder Beh inderung in deiner oder einer 
vergleichbaren beruflichen Tät igkeit nur noch weniger als 50% 
erwerbsfähig bist, 
eine "Wartezeit" von 60 Monaten erfü llt hast; hierzu gehören 
Beitragszeiten, Zeiten, in denen du sozia lversicherungspflichtig 
beschäftigt warst und Kindererziehungszeiten, 
in den letzten 5 Jahren vor Beginn der Berufsunfähigkeit min-
destens 36 Monate rentenversicherungspflichtig beschäftigt warst. 

Für Versicherte, die vor dem 01 .01 .1984 wenigstens schon für 
5 Jahre Beiträge eingezahlt hatten, gelten andere Zugangsvoraus-
setzu ngen, wenn sie die obengenannten Kriterien nicht erfüllen 
können . 
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Die Rentenanstal t is t verpflichtet, dein e Verweisbarkei t au f de n
Teilzeitarbeitsmarkt z u prüfen . D a dieser - mangel s Stellen - fü r
Arbeitslose und Erkrankt e faktisch verschlossen ist, kanns t du ,
obwohl du medizinisc h "nur" berufsunfähi g bist,  davo n ausgehen,
daß eine Erwerbsunfähigkeitsrente gezahlt wird (von 620.000
erwerbsgeminderten Rente n wurden i m Jahr e 199 6 nu r etwa
30.000 als Berufsunfähigkeitsrenten gezahlt) .

Die Berufsunfähigkeitsrent e is t um ei n Dritte l niedrige r als
die Erwerbsunfähigkeitsrente.

Erwerbsunfähigkeitsrente

Um Rent e wegen Erwerbsunfähigkei t z u erhalten, müsse n die glei -
chen Voraussetzunge n gegebe n sei n wie be i der Berufsunfähigkeits-
rente -  bi s auf eine n Unterschied : Di e höhere Erwerbsunfähigkeits -
rente erhälts t du , wenn d u wegen Krankhei t au f absehbar e Zeit nich t
mehr regelmäßi g arbeite n un d nu r noc h niedrig e Einkünft e erzielen
kannst (weniger als DM 610,- - i m Monat ; neu e Länder : DM 520,-;
Zahlen fü r 1997) . Kan n damit gerechne t werden , da ß sic h de r
Gesundheitszustand verbessert , werden beid e Rentenforme n nu r au f
Zeit gewährt . Die s erfolg t abe r üblicherweis e nu r be i "jüngeren "
Jahrgängen un d betriff t gegenwärti g nu r i n Ausnahmefällen AIDS-
Erkrankte.

• Beachte. - Um den Anspruc h auf Berufs- oder Erwerbsunfähigkeits -
rente nich t zu gefährden, is t es grundsätzlich erforderlich , ei n lücken -
loses Rentenkont o z u haben . D.h. unbezahlte r un d unversicherte r
Urlaub ode r ein e verspätete Meldun g bei m Arbeitsam t können ,
wenn Monatsfriste n versäum t wurden, fatal e Folgen für deine n Ren-
tenanspruch haben . Auc h di e freiwillige Rentenversicherun g muß
hier nich t in jedem Fal l helfen .

F I N A N Z I E L L E H I L F E N

Sozialhilfe

Sozialhilfe (durch da s Sozialamt) bildet da s unterste Net z de r sozialen
Sicherung. Grundsätzlic h hat Anspruc h au f Sozialhilfe , wer i n No t
geraten is t und sic h aus dieser Notlage nich t selbständi g befreien
kann. Di e Hilfeempfänger solle n ein Lebe n führen können , da s der
Würde des Menschen entspricht .

Wer bekommt Sozialhilfe ?

Du bekommst Sozialhilfe ,
- wen n kei n andere r Träger leistungspflichtig is t (z.B. Arbeitsamt,

Rentenversicherung) oder wen n ei n anderer Träge r nich t
ausreichend zahlt,

- wen n du weder ausreichen d Einkommen noc h Vermöge n has t
und Verwandte ersten Grades (Ehegatten , Elter n un d Kinder )
nicht i n der Lag e sind, Unterhal t z u gewähren .

Wer i n einer eheähnlichen Gemeinschaf t oder Wohngemeinschaf t
lebt, wir d vom Sozialam t oft al s "in Bedarfsgemeinschaf t lebend"
betrachtet. Dan n wird das Einkommen de s Partners/der Partnerin
mit angerechnet . Nur wer eine n eigene n Haushal t führt, wird als
alleinstehend eingestuft . Sozialhilf e wird entweder al s Hilfe zum
Lebensunterhalt ode r al s Hilfe i n besondere n Lebenslagen gewährt.
Ihre Höh e wir d abhängi g vo n de r individuelle n Bedarfslag e ermittelt.

Wie wird Sozialhilf e beantragt?

Sozialhilfe kann mündlich oder schriftlich beantragt werden.
Es empfiehl t sic h di e schriftliche Antragstellung. Wir d de r Antra g
mündlich i m Sozialamt gestellt, s o ist darauf zu achten , da ß e r vo m
jeweiligen Sachbearbeite r schriftlic h aufgenommen wird . Wichtig ist
auch, ein e Kopi e de s Antrages anzufertigen/vo m Sachbearbeite r zu
erhalten. S o kann später be i einem eventuelle n Einspruc h gegen
eine Entscheidun g de s Sozialamtes die Antragstellung nachgewiese n
werden. Maßgeben d fü r di e Sozialhilfegewährung is t der Tag der
Antragstellung. Zuständi g is t das Sozialamt de s Ortes, an dem d u
dich tatsächlic h aufhältst , auch wenn du dor t nich t polizeilic h
gemeldet bist .

Die Rentenanstalt ist verpflichtet, deine Verweisbarkeit auf den 
Teilzeitarbeitsmarkt zu prüfen. Da dieser - mangels Stellen - für 
Arbeitslose und Erkrankte faktisch versch lossen ist, kannst du, 
obwohl du medizinisch" nur" berufsunfähig bist, davon ausgehen, 
daß eine Erwerbsunfähigkeitsrente gezahlt wird (von 620.000 
erwerbsgeminderten Renten wurden im Jahre 1996 nur etwa 
30.000 als Berufsunfähigkeitsrenten gezahlt). 

Die Berufsunfähigkeitsrente ist um ein Drittel niedriger als 
die Erwerbsunfähigkeitsrente. 

• Erwerbsunfähigkeitsrente 

Um Rente wegen Erwerbsunfähigkeit zu erhalten, müssen die glei-
chen Voraussetzungen gegeben sein wie bei der Berufsunfähigkeits-
rente - bis auf einen Unterschied : Die höhere Erwerbsunfähigkeits-
rente erhältst du, wenn du wegen Krankheit auf absehbare Zeit nicht 
mehr regelmäßig arbeiten und nur noch niedrige Einkünfte erzielen 
kannst (weniger als DM 610,-- im Monat; neue Länder: DM 520,-- ; 
Zahlen für 1997). Kann damit gerechnet werden, daß sich der 
Gesundheitszustand verbessert, werden beide Rentenformen nur auf 
Zeit gewährt. Dies erfolgt aber üblicherweise nur bei "jüngeren" 
Jahrgängen und betrifft gegenwärtig nur in Ausnahmefällen AIDs-
Erkrankte. 

.Beachte: Um den Anspruch auf Berufs- oder Erwerbsunfähigkeits-
rente nicht zu gefährden, ist es grundsätzlich erforderlich, ein lücken-
loses Rentenkonto zu haben. D.h. unbezahlter und unversicherter 
Urlaub oder eine verspätete Meldung beim Arbeitsamt können, 
wenn Monatsfristen versäumt wurden, fatale Folgen für deinen Ren-
tenanspruch haben. Auch die freiwillige Rentenversicherung muß 
hier nicht in jedem Fa ll helfen . 
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FI .... A .... ZIELLE HILFE .... 

Sozialhilfe 

Sozialhilfe (durch das Sozialamt) bildet das unterste Netz der sozialen 
Sicherung . Grundsätzlich hat Anspruch auf Sozialhilfe, wer in Not 
geraten ist und sich aus dieser Notlage nicht selbständig befreien 
kann . Die Hilfeempfänger sollen ein Leben führen können, das der 
Würde des Menschen entspricht. 

• Wer bekommt Sozialhilfe? 

Du bekommst Sozialhilfe, 
wenn kein anderer Träger leistungspflichtig ist (z. B. Arbeitsamt, 
Rentenversicherung) oder wenn ein anderer Träger nicht 
ausreichend zahlt, 
wenn du weder ausreichend Einkommen noch Vermögen hast 
und Verwandte ersten Grades (Ehegatten, Eltern und Kinder) 
nicht in der Lage sind, Unterhalt zu gewähren . 

Wer in einer eheähnlichen Gemeinschaft oder Wohngemeinschaft 
lebt wird vom Sozialamt oft als" in Bedarfsgemeinschaft lebend " 
bet;achtet. Dann wird das Einkommen des Partners/der Partnerin 
mit angerechnet. Nur wer einen eigenen Haushalt führt, wird als 
alleinstehend eingestuft. Sozia lhi lfe wird entweder als Hilfe zum 
Lebensunterhalt oder als Hilfe in besonderen Lebenslagen gewährt. 
Ihre Höhe wi rd abhängig von der individuellen Bedarfslage ermittelt. 

• Wie wird Sozialhilfe beantragt? 

Sozialhilfe kann mündlich oder schriftlich beantragt werden . 
Es empfiehlt sich die schriftliche AntragsteIlung. Wird der Antrag 
mündlich im Sozia lamt gestellt, so ist darauf zu achten, daß er vom 
jeweiligen Sachbearbeiter schriftlich aufgenommen wird . Wichtig ist 
auch, eine Kopie des Antrages anzufertigen/vom Sachbearbeiter zu 
erhalten . So kann später bei einem eventuellen Einspruch gegen 
eine Entscheidung des Sozialamtes die Antragsteilung nachgewiesen 
werden. Maßgebend für die Sozialhilfegewährung ist der Tag der 
Antragsteilung . Zuständig ist das Sozialamt des Ortes, an dem du 
dich tatsächlich aufhältst. auch wenn du dort nicht polizei lich 
gemeldet bist. 
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Mitzubringen sind , sowei t vorhanden :
- Personalausweis ,
- Mietvertrag/Mietquittung ,
- Unterlage n übe r Einkünft e (Bescheid e über Arbeitslosengeld /

-hilfe, Rente , Wohngeld, Kindergeld , Krankengeld , Lohn ,
Unterhalt usw.) ,

- Unterlage n übe r Versicherungsbeiträg e (Kranken- , Sterbegeld-,
Haftpflicht-, Hausratversicherung) ,

- ärztlich e Atteste (sieh e Pflegebedürftigkeit , Mehrbedarfe) ,
- Schwangerschaftsbescheinigung ,
- Sorgerechtsbescheinigun g (bei Alleinerziehenden) ,
- Unterhaltsurteil e un d -vergleiche
- Erwerbsunfähigkeitsbescheinigun g

Sozialhilfe wird vom Tag der Antragstellung a n gewährt, nich t fü r di e
Zeit davor ! D u mußt dein e Notlag e glaubhaf t machen . Fall s einig e
Unterlagen fehlen , könne n sie nachgereicht werden . We r eine n
Antrag bei m Sozialam t stellt, verpflichtet sic h zur "Mitwirkung" .
D.h. da s Sozialamt verlangt vo n dir , de r Aufhebung de s Bankgeheim-
nisses oder der Schweigepflichtentbindun g de s Arztes zuzustimmen .
Dies is t nur dan n zulässig , wenn das Sozialamt im Einzelfal l
begründen kann , woz u es solche Erklärungen benötigt.

Jeder Antrag mu ß vom Sozialam t bearbeitet un d beschiede n werden .
Du has t Anspruch au f eine n schriftliche n Bescheid.

Muß Sozialhilfe zurückgezahlt  werden?

Grundsätzlich muß Sozialhilf e nich t zurückgezahl t werden .
Es gibt jedoch folgend e Ausnahmen :
- wen n be i vorübergehender Notlag e (di e z.B. nur 6  Monate

besteht) Sozialhilf e ausdrücklich als Darlehen gewährt wurde,
- wen n Sozialhilf e als Vorschuß gezahl t wurd e (z.B. als Über-

brückung bi s zum Erhal t von ArbeitslosengeldAhilf e oder Rente) ,
- wen n Sozialhilfe zu Unrecht,  aufgrun d falsche r Angaben übe r

Einkommen, Vermöge n ode r Lebensumständ e bezoge n wurde .

Leistungen des Sozialamtes

Hilfe zum Lebensunterhal t

Mit de r Hilf e zum Lebensunterhal t solle n di e Koste n de s täglichen
Lebens -  eine Ar t Haushaltsgel d - wie Miete , Strom , Ernährung ,
Hausrat un d Körperpfleg e abgedeck t werden. Sozialhilf e wird
individuell geregelt , d.h . da s Sozialamt errechnet deinen monatliche n
Bedarf nac h den sog . Regelsätze n (Höhe variier t in den einzelne n
Bundesländern) zuzüglich de r Koste n für di e Unterkunft (Miete) .
Wenn du kei n andere s Einkommen ode r Vermöge n hast , wird dir
der gesamte monatlich e Bedar f als Sozialhilfe ausbezahlt. Verfügst
du übe r Einkomme n (z.B . Rente, ArbeitslosengeldAhilfe, Kindergeld ,
Krankengeld), das unter de m Regelsat z de r Sozialhilf e liegt, s o wird
dies vom errechnete n Bedar f abgezogen. Di e Differenz wird als
ergänzende Sozialhilf e gewährt.

Wenn der Regelsat z zu niedri g is t und besondere n Bedürfnisse n nicht
gerecht werde n kann , besteht  Anspruc h au f Mehrbedarfszuschläge .
20% Mehrbedar f (Zuschlag ) zum Regelsat z können gelten d machen :
- Erwerbsunfähig e unter 6 5 Jahren, die einen Schwerbehinderten -

ausweis mi t dem Merkzeiche n „G " besitzen ,
- werdend e Mütte r nac h der 12 . Schwangerschaftswoche .

40% Mehrbedar f (Zuschlag ) zum Regelsat z können gelten d machen :
- Personen , die mi t eine m Kin d unte r 7  Jahren oder mi t zwe i ode r

drei Kinder n unte r 1 6 Jahren zusammenleben un d allei n für deren
Pflege un d Erziehun g sorgen.

60% Mehrbedar f (Zuschlag ) zum Regelsat z können gelten d machen:
- Personen , die mi t vie r un d meh r Kinder n zusammenleben un d

allein für deren  Pfleg e und Erziehun g sorgen.

Die HIV-Infektio n ode r di e AIDS-Erkrankung mache n i m Einzelfal l
höhere Mehrbedarfszuschläg e erforderlich. S o sieht da s Bundesso-
zialhilfegesetz (BSHG ) einen Mehrbedar f fü r kostenaufwendig e
Ernährung vor (Empfehlun g D M 97, — monatlich ; variier t je nach
Bundesland und Stadt) . I n besonderen Einzelfällen kan n auc h ei n
erhöhter Regelsat z gezahlt werden. Mensche n mit HIV/AID S können
wegen Nachtschweiß , Pilzbefal l un d Hautausschläge n einen beson-
ders hohe n Bedar f an Wäsche un d Körperpflegemittel n habe n

Mitzubringen sind, soweit vorhanden: 
Personalausweis, 
M ietvertrag/Mietquittung, 
Unterlagen über Einkünfte (Bescheide über Arbeitslosengeld/ 
-hilfe, Rente, Wohngeld, Kindergeld, Krankengeld, Lohn, 
Unterhalt usw.), 
Unterlagen über Versicherungsbeiträge (Kranken-, Sterbegeld-, 
Haftpfl icht-, Hausratversicherung), 
ärztliche Atteste (siehe Pflegebedürftigkeit, Mehrbedarfe), 
Schwangerschaftsbescheinigung, 
Sorgerechtsbescheinigung (bei Alleinerziehenden), 
Unterhaltsurteile und -vergleiche 
Erwerbsunfähigkeitsbescheinigung 

Sozialhilfe wird vom Tag der AntragsteIlung an gewährt, nicht für die 
Zeit davor l Du mußt deine Notlage glaubhaft machen. Falls einige 
Unterlagen fehlen, können sie nachgereicht werden . Wer einen 
Antrag beim Sozialamt stellt, verpflichtet sich zur "Mitwirkung" . 
D.h. das Sozialamt verlangt von dir, der Aufhebung des Bankgeheim-
nisses oder der Schweigepflichtentbindung des Arztes zuzustimmen. 
Dies ist nur dann zulässig, wenn das Sozialamt im Einzelfall 
begründen kann, wozu es solche Erklärungen benötigt. 

Jeder Antrag muß vom Sozialamt bearbeitet und beschieden werden. 
Du hast Anspruch auf einen schriftlichen Bescheid. 

• Muß Sozialhilfe zurückgezahlt werden? 

Grundsätzlich muß Sozialhilfe nicht zurückgezahlt werden . 
Es gibt jedoch folgende Ausnahmen: 

wenn bei vorübergehender Notlage (die z.B. nur 6 Monate 
besteht) Sozialhilfe ausdrücklich als Darlehen gewährt wurde, 
wenn Sozialhilfe als Vorschuß gezahlt wurde (z.B. als Über-
brückung bis zum Erhalt von Arbeitslosengeld/-hilfe oder Rente), 
wenn Sozia lhilfe zu Unrecht, aufgrund fa lscher Angaben über 
Einkommen, Vermögen oder Lebensumstände bezogen wurde. 

Leistungen des Sozialamtes 

• Hilfe zum Lebensunterhalt 

Mit der Hilfe zum Lebensunterhalt sollen die Kosten des täglichen 
Lebens - eine Art Haushaltsgeld - wie Miete, Strom, Ernährung, 
Hausrat und Körperpflege abgedeckt werden . Sozialhilfe wi rd 
individuell geregelt, d.h. das Sozia lamt errechnet deinen monatlichen 
Bedarf nach den sog . Regelsätzen (Höhe variiert in den einzelnen 
Bundesländern) zuzügl ich der Kosten für die Unterkunft (Miete). 
Wenn du kein anderes Einkommen oder Vermögen hast, wi rd dir 
der gesamte monatliche Bedarf als Sozialhilfe ausbezahlt. Verfügst 
du über Einkommen (z.B. Rente, Arbeitslosengeld/-hilfe, Kindergeld, 
Krankengeld), das unter dem Regelsatz der Sozia lhilfe liegt, so wird 
dies vom errechneten Bedarf abgezogen . Die Differenz wird als 
ergänzende Sozialhilfe gewährt. 

Wenn der Regelsatz zu niedrig ist und besonderen Bedürfnissen nicht 
gerecht werden kann, besteht Anspruch auf Mehrbedarfszuschläge. 
20% Mehrbedarf (Zuschlag) zum Regelsatz können geltend machen : 

Erwerbsunfähige unter 65 Jahren, die einen Schwerbehinderten-
ausweis mit dem Merkzeichen " G" besitzen, 
werdende Mütter nach der 12 . Schwangerschaftswoche. 

40% Mehrbedarf (Zuschlag) zum Regelsatz können geltend machen : 
Personen, die mit einem Kind unter 7 Jahren oder mit zwei oder 
drei Kindern unter 16 Jahren zusammenleben und allein für deren 
Pflege und Erziehung sorgen . 

60% Mehrbedarf (Zuschlag) zum Regelsatz können geltend machen : 
Personen, die mit vier und mehr Kindern zusammenleben und 
allein für deren Pflege und Erziehung sorgen . 

Die HIV-Infektion oder die AIDS-Erkrankung machen im Einzelfall 
höhere Mehrbedarfszuschläge erforderl ich . So sieht das Bundesso-
zialhilfegesetz (BSHG) einen Mehrbedarf für kostenaufwendige 
Ernährung vor (Empfehlung DM 97,-- monatlich; variiert je nach 
Bundesland und Stadt). In besonderen Einzelfällen kann auch ein 
erhöhter Regelsatz gezahlt werden . Menschen mit HIV/AIDS können 
wegen Nachtschweiß, Pilzbefall und Hautausschlägen einen beson-
ders hohen Bedarf an Wäsche und Körperpflegemitteln haben 



(erhöhter Hygienebedarf) . Ein e Empfehlun g de s saarländischen
Sozialministeriums sieht einen erhöhten Hygienebedar f vo n DM 50,-
monatlich vor .

Einmalig Beihilfen

Neben de r laufende n Hilf e zum Lebensunterhal t ist es auch möglich ,
einmalige Beihilfe n zu erhalten.
Solche einmaligen Beihilfe n können sein :

- Beschaffun g von Bekleidung,
- Umzugs- , un d Renovierungskosten,
- Koste n für Möbe l un d Haushaltsgeräte,
- Reparatur - und Instandhaltungskosten.

"Einmalig" bedeutet , da ß dies e Leistunge n des Sozialamtes nicht i n
der laufende n monatliche n Sozialhilfe enthalten sind , sondern imme r
dann, wenn sie notwendig werden, beantrag t werden können .
Wichtig: Auc h wen n d u keine n Anspruch au f laufend e Sozialhilfe -
leistungen hast,  weil du übe r ein Einkomme n verfügst , da s über
dem monatliche n Regelbedar f liegt, kanns t du doc h möglicherweis e
einmalige Beihilfe n (z.B . fü r ein e Kaution ) erhalten . Dies e werden
dann meist  i n For m eines Darlehens gewährt. Di e Beihilfen müssen
beim Sozialam t beantragt un d von diesem bewilligt werden , bevor
die Ausgaben getätig t werden .

Einmalige Beihilfe n können auc h gewährt werden , u m rückständig e
Mieten sowi e Strom- un d Heizkoste n zu begleichen . Grundsätzlich
übernimmt da s Sozialamt keine Schulden. In den Fällen , in dene n
eine Übernahm e der Sicherung der Unterkunf t dient , kan n hiervon
eine Ausnahme gemach t werden .
Wer anderweitig e Schulde n hat , sollt e sic h an eine Schuldner -
beratungsstelle wenden, die entweder vo n de r Stadt oder eine m
der Wohlfahrtsverbände unterhalte n wird .

Hilfe i n besonderen Lebenslasen

Für besondere  Lebenssituatione n (z.B. Behinderung, Krankheit ,
Pflegebedürftigkeit) ha t der Gesetzgebe r entsprechende Hilfearten
vorgesehen. Dies e Hilfe n kannst d u auc h dann beanspruchen , wen n
dein Einkomme n übe r de m vo m Sozialam t berechneten Bedar f liegt .

Es gelte n hierbe i nämlic h höher e Einkommensgrenzen .
Zu de n Hilfe n in besonderen Lebenslage n gehören: Vorbeugend e
Gesundheitshilfe, Krankenhilf e (siehe S. 36), Hilf e zu r Pfleg e
(siehe S . 44), Hilf e zu r Weiterführun g de s Haushalts (siehe S. 45),
Hilfe für Schwangere , Hilf e zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten, Eingliederungshilfe , Blindenhilfe .

Hilfe fü r Schwanger e

Neben de m Mehrbedar f erhalte n werdende Mütter auc h eine
Beihilfe für Schwangerschaftsbekleidung , für Erstausstattun g und
Bekleidung de s Kindes. Die Kosten fü r medizinisch e Betreuung,
Versorgung un d Klimkaufenthal t trägt da s Sozialamt, wenn du nich t
krankenversichert bist . D u kannst gegebenenfalls auc h Anspruch au f
Hilfe zur Weiterführung de s Haushalts geltend mache n (sieh e S. 45).

Verhütungsmittel

Die Kosten für ärztlic h verordnete Verhütungsmitte l (Kondome , Pille )
werden nac h Vorlage des Rezepts übernommen .

Blindenhilfe

Blinde erhalten zum Ausgleic h der durch di e Blindhei t bedingte n
Mehraufwendungen Blindenhilfe . Befindet sich der/die Blind e in
einer Einrichtung , s o kann da s Blindengeld gekürzt werden.
Bei Pflegebedürftigkei t au s einem andere n Grun d al s der Blindhei t
wird da s Blindengeld z u einem Tei l au f da s Pflegegeld angerechnet.

Hilfe be i besonderen sozialen Schwierigkeite n

Diese Hilfe erhalten Personen , deren Lebensverhältniss e zu
besonderen soziale n Schwierigkeiten führe n (z.B . Obdachlose,
Drogenabhängige, Haftentlassene , Prostituierte). Die Hilfe soll
die "Teilnahm e am Lebe n in der Gemeinschaft " ermöglichen .
In der Rege l wird diese Hilfe in For m von besondere n Beratungs-
angeboten, betreute m Wohne n und innerhalb vo n Wohn- und
Resozialisierungseinrichtungen angeboten .

(erhöhter Hygienebedarf). Eine Empfehlung des saarländischen 
Sozialministeriums sieht einen erhöhten Hygienebedarf von DM 50,--
monatlich vor. 

• Einmalige Beihilfen 

Neben der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt ist es auch möglich, 
einmalige Beihilfen zu erhalten . 
Solche einmaligen Beihilfen können sein : 

Beschaffung von Bekleidung, 
Umzugs-, und Renovierungskosten, 
Kosten für Möbel und Haushaltsgeräte, 
Reparatur- und Instandhaltungskosten. 

"Einmalig" bedeutet. daß diese Leistungen des Sozia lamtes nicht in 
der laufenden monatlichen Sozialhilfe enthalten sind, sondern immer 
dann, wenn sie notwendig werden, beantragt werden können . 
Wichtig : Auch wenn du keinen Anspruch auf laufende Sozia lhi lfe-
leistungen hast, wei l du über ein Einkommen verfügst, das über 
dem monatlichen Regelbedarf liegt, kannst du doch möglicherweise 
einmalige Beihi lfen (z.B. für eine Kaution) erhalten . Diese werden 
dann meist in Form eines Darlehens gewährt. Die Beihilfen müssen 
beim Sozialamt beantragt und von diesem bewilligt werden, bevor 
die Ausgaben getätigt werden . 

Einmalige Beihilfen können auch gewährt werden, um rückständ ige 
Mieten sowie Strom- und Heizkosten zu begleichen . Grundsätzlich 
übernimmt das Sozia lamt keine Schulden . In den Fällen, in denen 
eine Übernahme der Sicherung der Unterkunft dient, kann hiervon 
eine Ausnahme gemacht werden. 
Wer anderweitige Schulden hat, sollte sich an eine Schuldner-
beratungsstelle wenden, die entweder von der Stadt oder einem 
der Wohlfahrtsverbände unterhalten wird. 

• Hilfe in besonderen Lebenslagen 

Für besondere Lebenssituationen (z.B. Behinderung, Krankheit, 
Pflegebedürftigkeit) hat der Gesetzgeber entsprechende Hilfearten 
vorgesehen . Diese Hilfen kannst du auch dann beanspruchen, wenn 
dein Einkommen über dem vom Sozialamt berechneten Bedarf liegt. 

Es gelten hierbei nämlich höhere Einkommensgrenzen . 
Zu den Hilfen in besonderen Lebenslagen gehören : Vorbeugende 
Gesundheitshilfe, Krankenhilfe (siehe S. 36), Hilfe zur Pflege 
(siehe S. 44), Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (siehe S. 45), 
Hilfe für Schwangere, Hilfe zu r Überwindung besonderer sozia ler 
Schwierigkeiten, Eingliederungshilfe, Blindenhilfe. 

• Hilfe für Schwangere 

Neben dem Mehrbedarf erhalten werdende Mütter auch eine 
Beihilfe für Schwangerschaftsbekleidung, für Erstausstattung und 
Bekleidung des Kindes. Die Kosten für medizinische Betreuung, 
Versorgung und Klinikaufentha lt trägt das Sozialamt, wenn du nicht 
krankenversichert bist. Du kannst gegebenenfalls auch Anspruch auf 
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts geltend machen (siehe S. 45) . 

• Verhütungsm ittel 

Die Kosten für ärztlich verordnete Verhütungsmittel (Kondome, Pille) 
werden nach Vorlage des Rezepts übernommen. 

• Bl indenhilfe 

Blinde erhalten zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten 
Mehraufwendungen Blindenhilfe. Befindet sich der/die Blinde in 
einer Einrichtung, so kann das Blindengeld gekürzt werden. 
Bei Pflegebedürftigkeit aus einem anderen Grund als der Blindheit 
wird das Blindengeld zu einem Teil auf das Pflegegeld angerechnet. 

• Hilfe bei besonderen sozia len Schwierigkeiten 

Diese Hilfe erhalten Personen, deren Lebensverhältnisse zu 
besonderen sozialen Schwierigkeiten führen (z.B. Obdachlose, 
Drogenabhängige, Haftentlassene, Prostitu ierte). Die Hilfe soll 
die "Tei lnahme am Leben in der Gemeinschaft" ermöglichen. 
In der Regel wird diese Hilfe in Form von besonderen Beratungs-
angeboten, betreutem Wohnen und innerhalb von Wohn- und 
Resozialisierungseinrichtungen angeboten . 



Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe erhalten Menschen , di e körperlich , geisti g ode r
seelisch behinder t ode r vo n einer solchen Behinderun g bedroh t sind.
Dies kan n i m fortgeschrittenen Stadiu m von AID S zutreffen .
Die Eingliederungshilfe sol l di e Teilnahme am gemeinschaftlichen
Leben un d di e Linderun g de s Leidens ermöglichen. Si e umfaßt:
- ambulant e ode r stationär e Versorgung ,
- Erholungsmaßnahmen , wen n diese dazu beitragen ,

eine Behinderun g zu beseitigen ode r zu mildern ,
- Versorgun g mi t Hilfsmittel n (Prothesen , Rollstuhl, Hörgerät usw.) ,
- Hilf e bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz,
- Hilf e zur Beschaffun g und Erhaltun g de r Wohnung,
- Hilf e zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben

(z.B. Rundfunk - un d Fernsehgerät , Behindertenfahrdienst).
Voraussetzung fü r dies e Hilfe is t ein Beschei d des Versorgungsamtes
oder ei n fachärztliches Gutachten.

Viele Kommune n übernehme n i m Rahme n der Eingliederungshilfe
für Behindert e die Koste n der psychosozialen Betreuung vo n
HlV-Infizierten un d a n AIDS Erkrankten. Über die spezielle Regelung
in deiner Stad t kanns t du dic h be i der örtlichen AIDS-Hilfe ode r
der AIDS-Beratungsstelle de s Gesundheitsamtes informieren .

Schwierigkeiten mit dem Sozialam t

Wenn d u Problem e mit de m Sozialam t hast, z.B. dein Antra g
abgelehnt ode r nu r teilweise bearbeite t wurde , has t du die
Möglichkeit, dic h z u wehren. Innerhal b eine r Fris t von 4 Woche n
kannst du Widerspruch einlegen . Am beste n läß t du dic h von
einer AIDS-Hilf e oder Sozialhilfeinitiativ e beraten .
Auch da s Gesundheitsamt kan n i n solchen Fälle n weiterhelfen.

Stiftung

Die Deutsche AIDS-Stiftun g will speziel l Menschen mi t HIV/AIDS , die
in Notsituationen geraten sind , durch finanziell e Hilf e unterstützen .
Sie leiste t schnel l und unbürokratisc h Einzelfallhilfe , soweit di e
Kosten nich t vo n andere n Träger n (z.B. Sozialamt, Sozialversicherung)
übernommen werden . Di e Form der Unterstützun g kan n unter -

schiedlich sein : z.B . Finanzierung einer Urlaubsreise , Erstattung
von Umzugskosten .
Anträge sollte n übe r di e örtlichen AIDS-Hilfe n ode r sonstig e
Beratungsstellen gestell t werden, dami t durch  kompetent e Berate r
geprüft werden kann , ob vorrangige Ansprüch e (z.B. dem Sozialamt
gegenüber) geltend gemach t werde n können .

Deutsche AIDS-Stiftung
Markt 26
53111 Bon n

K R A N K E N V E R S I C H E R U N G

Grundsätzlich stehen Versicherte n mi t HIV/AID S die gleiche n
Leistungen zu wie andere n Versicherten.
Wichtig ist , darüber informiert zu sein un d rechtzeiti g sein e
Ansprüche gelten d z u machen .

Es gibt dre i Arten de r Krankenversicherung:
- gesetzlich e Krankenversicherung ,
- privat e Krankenversicherung,
- Beihilf e für Beamte .

Gesetzliche Krankenversicherung

Seit Inkrafttreten de s Gesundheitsreformgesetzes (1989) gilt ein
neues Krankenversicherungsrecht . Um de n steigenden Koste n im
Gesundheitswesen Einhal t zu gebieten, wurde n un d werden sei t
dieser Zei t ständig neu e Reformgesetz e kreiert. Zie l all dieser
Reformen is t auch, die Beiträge für Arbeitnehme r un d Arbeitgebe r
stabil zu halte n ode r wenigsten s nich t in s Uferlose steigen zu lassen .
Dies soll beispielsweise erreicht werde n durch Budgetierungs -
maßnahmen, ein e zunehmende Erhöhun g der Eigenbeteiligung
der Versicherten wie auc h durch Erschließun g von Wirtschaftlichkeits-
reserven be i den sog. Leistungserbringer n (Krankenhäusern , Ärzten ,
Pflegediensten usw.). Mit de n Veränderungen - der Streichung
von Leistunge n (Zahnersatz ) und de r Erhöhun g de r Eigenbeteiligun g
(Rezeptgebühren) -  zum 01.01.199 7 ha t di e Diskussio n um Ein-
sparungen i m Gesundheitswesen eine n neue n Höhepunk t erreicht .

• Eingliederungshilfe 

Eingliederungshilfe erhalten Menschen, die körperlich, geistig oder 
seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind . 
Dies kann im fortgeschrittenen Stadium von AIDS zutreffen . 
Die Eingliederungshi lfe soll die Teilnahme am gemeinschaftlichen 
Leben und die Linderung des Leidens ermöglichen . Sie umfaßt: 
- ambulante oder stationäre Versorgung, 
- Erholungsmaßnahmen, wenn diese dazu beitragen, 

eine Behinderung zu beseitigen oder zu mildern, 
Versorgung mit Hilfsmitteln (Prothesen, Rollstuhl, Hörgerät usw.), 
Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz, 
Hilfe zur Beschaffung und Erhaltung der Wohnung, 
Hilfe zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben 
(z.B. Rundfunk- und Fernsehgerät, Behindertenfahrdienst). 

Voraussetzung für diese Hilfe ist ein Bescheid des Versorgungsamtes 
oder ein fachärztliches Gutachten . 

Viele Kommunen übernehmen im Rahmen der Eingliederungshilfe 
für Behinderte die Kosten der psychosozia len Betreuung von 
HIV- Infizierten und an AIDS Erkrankten . Über die spezielle Regelung 
in deiner Stadt kannst du dich bei der örtlichen AIDS-Hilfe oder 
der AIDS-Beratungsstelle des Gesundheitsamtes informieren . 

• Schwierigkeiten mit dem Sozialamt 

Wenn du Probleme mit dem Sozialamt hast, z.B. dein Antrag 
abgelehnt oder nur teilweise bearbeitet wurde, hast du die 
Möglichkeit, dich zu wehren . Innerhalb einer Frist von 4 Wochen 
kannst du Widerspruch einlegen . Am besten läßt du dich von 
einer AIDS-Hilfe oder Sozialhilfeinitiative beraten. 
Auch das Gesundheitsamt kann in solchen Fällen weiterhelfen . 

Stiftung 

Die Deutsche AIDS-Stiftung will speziell Menschen mit HIV/AIDS, die 
in Notsituationen geraten sind, durch finanzielle Hilfe unterstützen . 
Sie leistet schnell und unbürokratisch Einzelfallhilfe, soweit die 
Kosten nicht von anderen Trägern (z .B. Sozialamt, Sozialversicherung) 
übernommen werden . Die Form der Unterstützung kann unter-

schiedlich sein: z.B. Finanzierung einer Urlaubsreise, Erstattung 
von Umzugskosten . 
Anträge sollten über die örtlichen AIDS-Hilfen oder sonstige 
Beratungsstellen gestellt werden, damit durch kompetente Berater 
geprüft werden kann, ob vorrangige Ansprüche (z.B. dem Sozialamt 
gegenüber) geltend gemacht werden können . 

Deutsche AIDS-Stiftung 
Markt 26 
53111 Bonn 

KRA ..... KE ..... VERSICHERU ..... G 

Grundsätzlich stehen Versicherten mit HIV/AIDS die gleichen 
Leistungen zu wie anderen Versicherten . 
Wichtig ist, darüber informiert zu sein und rechtzeitig seine 
Ansprüche geltend zu machen . 

Es gibt drei Arten der Krankenversicherung: 
gesetzliche Krankenversicherung, 
private Krankenversicherung, 
Beihilfe für Beamte . 

Gesetzliche Krankenversicherung 

Seit Inkrafttreten des Gesundheitsreformgesetzes (1989) gi lt ein 
neues Krankenversicherungsrecht. Um den steigenden Kosten im 
Gesundheitswesen Einhalt zu gebieten, wurden und werden seit 
dieser Zeit ständig neue Reformgesetze kreiert. Ziel all dieser 
Reformen ist auch, die Beiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
stabil zu halten oder wenigstens nicht ins Uferlose steigen zu lassen . 
Dies soll beispielsweise erreicht werden durch Budgetierungs-
maßnahmen, eine zunehmende Erhöhung der Eigenbetei ligung 
der Versicherten wie auch durch Erschließung von Wirtschaftlichkeits-
reserven bei den sog . Leistungserbringern (Krankenhäusern, Ärzten, 
Pflegediensten usw.). Mit den Veränderungen - der Streichung 
von Leistungen (Zahnersatz) und der Erhöhung der Eigenbetei ligung 
(Rezeptgebühren) - zum 01 .01 .1997 hat die Diskussion um Ein-
sparungen im Gesundheitswesen einen neuen Höhepunkt erreicht. 
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Ein weiteres Ansteige n de r "Koste n für Gesundheit " un d somit ein
Anstieg der Lohnnebenkoste n vo r allem fü r di e Arbeitgeber sol l in
jedem Fall e vermieden werden .
Mit weitere n Veränderungen, di e auch für a n AIDS erkrankte Versi-
cherte mi t Nachteile n verbunde n sind , is t zu rechnen . S o sollen eine
Reihe von gesetzliche n Leistungen der Kasse n (Krankenhausersatz-
pflege, Behandlungspflege , Krankengymnastik ) sog. "Gestaltungslei-
stungen" werden , zu deren Kostenübernahm e di e Krankenkassen
dann nicht mehr verpflichte t sind .
Geregelt wird das Krankenversicherungsrecht im Sozialgesetzbuch
fünf (SG B V) und i n den jeweiligen Satzunge n de r Krankenkassen.

Pflichtversicherung

Arbeitnehmer sin d grundsätzlich in der gesetzlichen Krankenkasse
pflichtversichert, wenn ihr Brutto-Monatsverdienst nich t DM 6.150,-
(alte Bundesländer ) bzw. DM 5.325, - (neue Bundesländer ) über -
schreitet (Zahle n für 1997) . Auc h Studente n ode r Praktikante n sind
pflichtversichert. Außerdem besteh t di e Möglichkeit , sich beim Ehe-
partner ode r -  als Stellenloser bis zum 23 . Lebensjahr , als Student bi s
zum 25 . Lebensjah r - be i den Elter n mitzuversichern . Als Bezieher
von Arbeitslosengeld , Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgel d ode r Rent e
(wer 9/1 0 de r 2. Hälft e seine s Erwerbsleben s pflichtversichert war)
bist d u ebenfalls gesetzlic h krankenversichert .

Freiwillige Weiterversicherung

Freiwillig weiterversichern könne n sic h Mitglieder ab dem Zeitpunkt ,
an dem si e nich t meh r de r gesetzlichen Versicherungspflich t unterlie -
gen (z.B . beim Ausscheide n aus einem Beschäftigungsverhältnis) .
Voraussetzung dafür ist , daß du
- unmittelba r vo r dem Ausscheide n mindestens 1 2 Monate oder i n

den letzte n 5  Jahren vor de m Ausscheide n mindestens 24 Monat e
pflichtversichert wars t ode r al s Familienmitglied mitversicher t
warst.

Die freiwillige Mitgliedschaf t mu ß innerhal b eine r Fris t vo n
3 Monate n nac h dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung
beantragt werden . Versäumst du dies e Frist, kannst du nich t
mehr freiwilli g beitreten. Die s gilt auch für Selbständige.

Auch al s Schwerbehinderter kanns t du dic h nac h Feststellun g der
Behinderung freiwilli g weiterversichern. Auc h hie r gilt di e Dreimo-
natsfrist.

Ob freiwillig versicher t oder pflichtversichert , du has t die gleiche n
Ansprüche. Freiwillig e Mitgliede r könne n abe r unte r Umstände n
keinen Anspruch auf Krankengel d haben (häng t vom Tari f und vo m
Beitragssatz ab). Ist eine freiwillige Versicherun g nicht  meh r möglich ,
so kommt für dic h be i entsprechend geringe m EinkommenA/ermö -
gen di e Krankenhilf e gemäß Bundessozialhilfegeset z i n Frage. Die
Leistungen orientieren sic h an denen de r Krankenkassen
(siehe S . 36) .

Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse

Als Mitglie d einer Krankenkasse hast du Anspruc h au f Kosten -
übernahme der  Krankenbehandlung und  frei e Wahl unter  den
Kassenärzten. Di e Krankenbehandlung umfaß t all e Maßnahmen, di e
notwendig sind, um eine Krankhei t z u erkennen, z u heilen , ihr e Ver-
schlimmerung z u verhüten ode r Krankheitsbeschwerde n zu lindern .

Gesundheitsförderung/Krankheitsverhütung

Dazu gehört auch di e Früherkennun g vo n Krankheiten :
- einma l jährlich die Krebsvorsorge fü r Fraue n ab dem

20. Lebensjahr , für Männe r a b dem 45. Lebensjahr,
- all e 2 Jahre ärztliche Untersuchungen zu r Früherkennung vo n

Krankheiten wie Diabetes , HerzVKreislauferkrankunge n usw.) .

HIV-Antikörpertest

Die Krankenkasse übernimmt di e Koste n für de n HIV-Antikörpertes t
dann, wenn der Verdacht einer Infektio n besteht , sowi e i m Rahme n
der Schwangerschaftsvorsorge , wenn di e Schwanger e diesen Test
wünscht. Ein e Testung ohne die Einwilligun g de s Patienten ist
rechtlich nich t erlaubt , eine  Testung ohne vorherige Beratun g durc h
den Arzt unverantwortlich .

Lange Zeit war de r Tes t bzw. die Aussage des Testergebnisses
umstritten, un d i m Zweifelsfal l wurde von de r Testung abgeraten .
Mit de r zunehmenden Therapierbarkei t vieler durch HI V ausgelösten

Ein weiteres Ansteigen der" Kosten für Gesundheit" und somit ein 
Anstieg der Lohnnebenkosten vor allem für die Arbeitgeber soll in 
jedem Falle vermieden werden . 
Mit weiteren Veränderungen, die auch für an AIDS erkrankte Versi-
cherte mit Nachteilen verbunden sind, ist zu rechnen . So sollen eine 
Reihe von gesetzlichen Leistungen der Kassen (Krankenhausersatz-
pflege, Behandlungspflege, Krankengymnastik) sog . "Gestaltungslei-
stungen " werden, zu deren Kostenübernahme die Krankenkassen 
dann nicht mehr verpflichtet sind . 
Geregelt wird das Krankenversicherungsrecht im Sozialgesetzbuch 
fünf (SGB V) und in den jewei ligen Satzungen der Krankenkassen . 

• Pfl ichtversicherung 

Arbeitnehmer sind grundsätzlich in der gesetzlichen Krankenkasse 
pflichtversichert, wenn ihr Brutto-Monatsverdienst nicht DM 6.150,--
(alte Bundesländer) bzw. DM 5.325,-- (neue Bundesländer) über-
schreitet (Zahlen für 1997). Auch Studenten oder Praktikanten sind 
pflichtversichert . Außerdem besteht die Möglichkeit, sich beim Ehe-
partner oder - als Stellenloser bis zum 23 . Lebensjahr, als Student bis 
zum 25 . Lebensjahr - bei den Eltern mitzuversichern . Als Bezieher 
von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld oder Rente 
(wer 9/1 0 der 2. Hälfte seines Erwerbslebens pflichtversichert war) 
bist du ebenfalls gesetzlich krankenversichert . 

• Freiwil lige Weiterversicherung 

Freiwillig weiterversichern können sich Mitglieder ab dem Zeitpunkt. 
an dem sie nicht mehr der gesetzlichen Versicherungspflicht unterlie-
gen (z.B. beim Ausscheiden aus einem Beschäftigungsverhältnis). 
Voraussetzung dafür ist, daß du 
- unmittelbar vor dem Ausscheiden mindestens 12 Monate oder in 

den letzten 5 Jahren vor dem Ausscheiden mindestens 24 Monate 
pflichtversichert warst oder als Familienmitglied mitversichert 
warst. 

Die freiwillige Mitgliedschaft muß innerhalb einer Frist von 
3 Monaten nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung 
beantragt werden . Versäumst du diese Frist, kannst du nicht 
mehr freiwi ll ig beitreten . Dies gilt auch für Selbständige. 
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Auch als Schwerbehinderter kannst du dich nach Feststellung der 
Behinderung freiwillig weiterversichern. Auch hier gi lt die Dreimo-
natsfrist. 

Ob freiwillig versichert oder pflichtversichert, du hast die gleichen 
Ansprüche. Freiwillige Mitglieder können aber unter Umständen 
keinen Anspruch auf Krankengeld haben (hängt vom Tarif und vom 
Beitragssatz ab). Ist eine freiwillige Versicherung nicht mehr möglich, 
so kommt für dich bei entsprechend geringem EinkommenNermö-
gen die Krankenhilfe gemäß Bundessozialhilfegesetz in Frage. Die 
Leistungen orientieren sich an denen der Krankenkassen 
(siehe S. 36). 

Leistungen der gesetzliChen Krankenkasse 

Als Mitglied einer Krankenkasse hast du Anspruch auf Kosten-
übernahme der Krankenbehandlung und freie Wahl unter den 
Kassenärzten . Die Krankenbehandlung umfaßt alle Maßnahmen, die 
notwendig sind, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Ver-
schlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. 

• Gesundheitsförderung/Krankheitsverhütung 

Dazu gehört auch die Früherkennung von Krankheiten : 
einmal jährlich die Krebsvorsorge für Frauen ab dem 
20. Lebensjahr, für Männer ab dem 45 . Lebensjahr, 
alle 2 Jahre ärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von 
Krankheiten wie Diabetes, Herz-/Kreislauferkrankungen usw.). 

• H IV-Anti körpertest 

Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für den HIV-Antikörpertest 
dann, wenn der Verdacht einer Infektion besteht, sowie im Rahmen 
der Schwangerschaftsvorsorge, wenn die Schwangere diesen Test 
wünscht. Eine Testung ohne die Einwilligung des Patienten ist 
rechtlich nicht erlaubt, eine Testung ohne vorherige Beratung durch 
den Arzt unverantwortlich. 

Lange Zeit war der Test bzw. die Aussage des Testergebnisses 
umstritten, und im Zweifelsfall wurde von der Testung abgeraten . 
Mit der zunehmenden Therapierbarkeit vieler durch HIV ausgelösten 



Erkrankungen un d mi t de n verbesserten antiviralen Therapieansätzen
kommt dem Tes t heute eine neue Bedeutun g zu, di e es entsprechen d
zu berücksichtigen gilt .

Ärztliche und zahnärztliche Behandlung und Versorgung

Bei festgestellter HIV-Infektio n übernimm t die Krankenkass e
die Kosten  de r antivirale n Therapie (in alle r Rege l Kombinations -
therapien), de r Behandlun g vo n HIV-bedingte n Symptome n un d
Erkrankungen sowie di e Koste n de r Verlaufskontrolle be i symptom-
loser Infektio n (hierzu gehör t zunehmen d auc h die Bestimmun g
der Virusmenge i m Blut : "Viruslast") .

Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil-  und Hilfsmitteln

Durch da s Gesundheitsreformgesetz un d da s Gesundheitsstruktur-
gesetz wird von de n Versicherten eine höher e Eigenbeteiligun g
verlangt. Auch müsse n Mittel gegen sog . Bagatellerkrankungen
(z.B. Erkältungskrankheiten ) sowie Vitaminpräparat e selbs t finanzier t
werden. Di e Kosten für schulmedizinisc h nicht  anerkannt e
Behandlungsmethoden werde n vo n den Kasse n nu r getragen ,
wenn es schulmedizinisch anerkannte Methode n nicht gibt un d
eine Wirksamkei t zumindes t möglic h erscheint . Ablehnunge n
sollten nich t ungeprüf t hingenomme n werden .

Für alle anderen Arznei - un d Verbandmitte l gil t ein e Zuzahlungs-
regelung (a b dem 18 . Lebensjahr) . Sei t 01.01.1994 richte t sich die
Zuzahlung nac h de r Packungsgröße : kleine Packung DM 4,-- ,
mittlere Packun g DM 6, — un d groß e Packun g DM 8,~ .

Für Heilmitte l (Massage , Krankengymnastik usw. ) sin d keine
Festbeträge vorgesehen. Pro Massage, Bestrahlung usw . muß t d u
10% zuzahlen . Ab de m 01.01.1997 is t die Zuzahlungsregelung an
die Beitragsentwicklun g de r Krankenkasse n gekoppelt. Sofer n sich
die Beiträg e einer Krankenkass e erhöhen, steig t automatisc h auc h
der Zuzahlungsantei l der/des Versicherten.

Für Hilfsmitte l (Seh - und Hörhilfen , Prothese n usw.) gib t es
Festbeträge. Fü r das Brillengestell fällt a b 199 7 jegliche Zuzahlung
der Kass e weg .

Zahnbehandlung und Zahnersat z

Bei Zahnbehandlung un d Zahnersatz übernimmt di e Krankenkasse
einen Zuschuß i n Höhe vo n 50 % de r notwendige n Kosten.
Gehst du regelmäßi g zum Zahnarz t und läß t dein e Zähn e unter-
suchen (mindesten s einmal jährlich), erhöh t sich dieser Zuschuß
um 1 0 auf 60% . Be i einer notwendige n kieferorthopädische n
Behandlung werde n 80 % de r Kosten erstattet .

Vor Begin n de r Behandlun g ha t de r Zahnarzt einen Behandlungspla n
zu erstellen ; e r sollte dem Versicherte n einen Überblic k übe r di e
zu erwartenden Kosten  un d di e auf ih n entfallende Eigenleistun g
geben. Diese r Behandlungsplan mu ß be i der Krankenkass e einge-
reicht un d von ih r genehmigt werden. Wichtig : Imme r darau f achten ,
daß de r Behandlungspla n dein e Eigenbeteiligun g ausweist.

Versicherte, die nach dem 31 . Dezembe r 197 8 gebore n wurde n
und einen Zahnersatz benötigen, müssen diesen selbst bezahlen.
Ausnahmen: wege n einer Mißbildun g oder eine s Unfall s werden
"dritte Zähne" erforderlich .

Fahrtkostenerstattung

Grundsätzlich übernehme n di e Krankenkasse n bei ambulante n
Leistungen (Hausarztbesuch ) keine Fahrtkosten.
Wenn es aber aus medizinischen Gründe n erforderlic h ist , werde n
Fahrtkosten, sowei t si e DM 20,- je einfache Fahr t übersteigen ,
erstattet. Die s gilt für Fahrten  i m Zusammenhang mi t stationäre r
Behandlung wi e auc h fü r Rettungsfahrte n zu m Krankenhaus .
Bei "Serienbehandlungen " derselbe n Erkrankun g ist die Eigen-
beteiligung von DM 20,- auf  die  erste und letzte  Fahr t beschränkt .
Neuerdings gil t die s auch, wenn  durch ambulant e Behandlun g
ein Krankenhausaufenthal t vermieden werden kann . Di e Kasse
übernimmt die Fahrtkosten gan z oder teilweise, wenn sie für dic h
eine erheblich e Belastun g bedeuten (Härtefall) . Aufgrund geplante r
Änderungen i n der Gesetzgebung is t mit eine r Verschärfun g der
Zahlungspraxis zu rechnen .

Erkrankungen und mit den verbesserten antiviralen Therapieansätzen 
kommt dem Test heute eine neue Bedeutung zu, die es entsprechend 
zu berücksichtigen gilt. 

• Ärztliche und zahnärztliche Behandlung und Versorgung 

Bei festgestellter HIV-Infektion übernimmt die Krankenkasse 
die Kosten der antiviralen Therapie (in aller Regel Kombinations-
therapien), der Behandlung von HIV-bedingten Symptomen und 
Erkrankungen sowie die Kosten der Verlaufskontrolle bei symptom-
loser Infektion (hierzu gehört zunehmend auch die Bestimmung 
der Vi rusmenge im Blut: "Viruslast "). 

• Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln 

Durch das Gesundheitsreformgesetz und das Gesundheitsstruktur-
gesetz wird von den Versicherten eine höhere Eigenbeteiligung 
verlangt. Auch müssen Mittel gegen sog. Bagatellerkrankungen 
(z. B. Erkältungskrankheiten) sowie Vitaminpräparate se lbst finanziert 
werden. Die Kosten für schulmedizinisch nicht anerkannte 
Behandlungsmethoden werden von den Kassen nur getragen, 
wenn es schulmedizinisch anerkannte Methoden nicht gibt und 
eine Wirksamkeit zumindest möglich erscheint. Ablehnungen 
sollten nicht ungeprüft hingenommen werden . 

Für alle anderen Arznei- und Verbandmittel gi lt eine Zuzahlungs-
regelung (ab dem 18. Lebensjahr). Seit 01 .01 .1994 richtet sich die 
Zuzahlung nach der Packungsgröße: kleine Packung DM 4,--, 
mittlere Packung DM 6,-- und große Packung DM 8,-- . 

Für Heilmittel (Massage, Krankengymnastik usw.) sind keine 
Festbeträge vorgesehen. Pro Massage, Bestrahlung usw. mußt du 
10% zuzahlen . Ab dem 01 .01 .1997 ist die Zuzahlungsregelung an 
die Beitragsentwicklung der Krankenkassen gekoppelt. Sofern sich 
die Beiträge einer Krankenkasse erhöhen, steigt automatisch auch 
der Zuzahlungsanteil der/des Versicherten. 

Für Hilfsmittel (Seh- und Hörhilfen, Prothesen USw.) gibt es 
Festbeträge . Für das Brillengestell fällt ab 1997 jegliche Zuzahlung 
der Kasse weg. 

• Zahnbehandlung und Zahnersatz 

Bei Zahnbehandlung und Zahnersatz übernimmt die Krankenkasse 
einen Zuschuß in Höhe von 50% der notwendigen Kosten . 
Gehst du regelmäßig zum Zahnarzt und läßt deine Zähne unter-
suchen (mindestens einmal jährlich), erhöht sich dieser Zuschuß 
um 10 auf 60% . Bei einer notwendigen kieferorthopädischen 
Behandlung werden 80% der Kosten erstattet. 

Vor Beginn der Behandlung hat der Zahnarzt einen Behandlungsplan 
zu erstellen; er sollte dem Versicherten einen Überblick über die 
zu erwartenden Kosten und die auf ihn entfallende Eigenleistung 
geben. Dieser Behandlungsplan muß bei der Krankenkasse einge-
reicht und von ihr genehmigt werden. Wichtig : Immer darauf achten, 
daß der Behandlungsplan deine Eigenbeteiligung ausweist. 

Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1978 geboren wurden 
und einen Zahnersatz benötigen, müssen diesen selbst bezahlen . 
Ausnahmen : wegen einer Mißbildung oder eines Unfalls werden 
"dritte Zähne" erforderlich . 

• Fahrtkostenerstattung 

Grundsätzlich übernehmen die Krankenkassen bei ambulanten 
Leistungen (Hausarztbesuch) keine Fahrtkosten. 
Wenn es aber aus medizinischen Gründen erforderlich ist, werden 
Fahrtkosten, soweit sie DM 20,-- je einfache Fahrt übersteigen, 
erstattet. Dies gilt für Fahrten im Zusammenhang mit stationärer 
Behandlung wie auch für Rettungsfahrten zum Krankenhaus. 
Bei "Serienbehandlungen " derselben Erkrankung ist die Eigen-
beteiligung von DM 20,-- auf die erste und letzte Fahrt beschränkt. 
Neuerdings gi lt dies auch, wenn durch ambulante Behandlung 
ein Krankenhausaufentha lt vermieden werden kann. Die Kasse 
übernimmt die Fahrtkosten ganz oder teilwe ise, wenn sie für dich 
eine erhebliche Belastung bedeuten (Härtefall). Aufgrund geplanter 
Änderungen in der Gesetzgebung ist mit einer Verschärfung der 
Zahlungspraxis zu rechnen. 
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Befreiuns von der Zuzahlungspflicht

Du kannst vo n allen Zuzahlunge n (Ausnahme : Krankenhausaufent -
halt) auf Antrag be i der Krankenkass e befrei t werden , wenn du
Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Ausbildungsförderung bekomms t ode r
bestimmte monatlich e Bruttoeinkommensgrenze n nich t überschrei -
test: alt e Lände r DM 1.708,-- , neu e Länder DM 1.456,- - be i Allein -
stehenden; bei  Verheirateten DM  2.348,50 bzw. DM  2.002,-. Für
jeden weitere n i m Haushal t lebenden Angehörige n erhöh t sich die
Grenze um DM 427,-- bzw. D M 364,- (Sozialklausel ; Stand 1997) .
Eine teilweise Befreiun g (Überforderungsklausel) kommt i n Betracht,
wenn di e Zuzahlungen die Belastungsgrenz e übersteigen. Diese
Belastungsgrenze lieg t be i 2% de r Jahresbruttoeinnahmen zum
Lebensunterhalt, wen n die Jahresarbeitsentgeltgrenze von D M
72.000 für di e alten Länder , DM 61.200 für di e neuen Lände r nicht
überschritten wird ; be i höheren Einkomme n lieg t sie bei 4%. Bei-
spiel: einem Alleinstehende n mi t Jahresbruttoeinnahme n von D M
36.000 werden i m Jahr D M 720,- an Zuzahlungen zugemutet .

Bei de r Berechnun g de r Belastungsgrenz e werden di e jährlichen
Bruttoeinnahmen fü r jeden i m gemeinsamen Haushal t lebende n
Angehörigen vermindert . Be i Menschen mi t "chronischen " Erkran -
kungen, di e länge r al s ein Jahr wegen derselben Krankheit zuzahlen
müssen, is t diese Zuzahlung au f 1  % ihre r Jahresbruttoeinnahmen
begrenzt.

Behandlung im Krankenhaus

Du has t Anspruch au f Krankenhausbehandlung , wenn ambulant e
Versorgung oder häuslich e Pflege nicht ausreicht . Zu den Leistungen
gehören be i HIV/AIDS wie be i anderen Krankheite n auch : ärztliche
Behandlung, Krankenpflege , Versorgung mi t Arznei- , Heil - und
Hilfsmitteln, darübe r hinau s Unterkunf t und Verpflegung .

Die Zuzahlung bei Krankenhausbehandlun g is t auf maxima l 1 4 Tage
im Jahr begrenzt . Sie  beträgt in  den alten und  neue n Bundesländer n
DM 12,-/Tag . Kinde r und  Jugendlich e unter  1 8 Jahren müssen nichts
zuzahlen.

Du wirst von de m behandelnde n Arz t i n ein von ih m angegebene s
Krankenhaus eingewiesen. Wähls t du ohne zwingende n Grun d ein

anderes Krankenhaus , mußt du die möglicherweise entstehende n
Mehrkosten selbst tragen.

Private Krankenversicherung

Die Vorschriften, di e für di e gesetzlichen Krankenkassen gelten,
sind auf di e privaten Krankenversicherunge n nicht übertragbar .
Private Krankenversicherungsverträg e unterliege n de m Privatrecht .
Sie könne n unte r Umstände n erheblich besser e Leistunge n als
die gesetzliche Krankenversicherung erbringe n (abhängi g vo m
TarifA/ertrag). I n erster Lini e jedoch wollen privat e Versicherungen
Gewinne erzielen . Sie versuchen deshalb, kostenträchtige Risike n
auszuschließen. Deshal b Achtung be i Neuabschluß oder Änderungs -
vereinbarungen zu bestehende n private n Krankenversicherungs -
verträgen!

Leistungen

Die Leistunge n sind i m Wesentlichen mit dene n de r gesetzlichen
Krankenversicherung vergleichbar. So werden di e Koste n fü r
die medizinisch notwendigen Behandlunge n und diejenige n fü r
die verordneten Arzneimitte l ersetzt. Der Arzt kan n fre i gewähl t
werden. Grundsätzlic h wird auc h di e Behandlung durc h
Heilpraktiker anerkannt . Durch Zusatzverträge sin d folgend e
Leistungen abgedeckt :
- häuslich e Krankenpflege (Näheres is t genau zu erfragen),
- Krankenhaustagegel d (bei stationäre r Behandlung),
- Verdienstausfallversicherun g (wird be i ärztlich bescheinigter

Arbeitsunfähigkeit gezahlt ; di e Höhe richte t sic h nac h de m
Durchschnittseinkommen).

Anzeigepflicht

Bei einem private n Versicherungsabschluß wird nac h dem "Gesund -
heitszustand" gefragt . D u bist verpflichtet, Auskunf t übe r all e
früheren un d gegenwärtigen Krankheiten , Gebrechen und Behinde-
rungen z u geben. Scho n i n den Aufnahmeverträgen wir d nach dem
Ergebnis eines eventuell durchgeführte n HIV-AK-Test s gefragt .
Wenn d u dei n positive s Testergebnis oder dein e Erkrankun g angibst,
ist der Versicherer berechtigt , den Vertragsabschluß abzulehnen .

• Befreiung von der Zuzahlungspflicht 

Du kannst von allen Zuzahlungen (Ausnahme: Krankenhausaufent-
halt) au f Antrag bei der Krankenkasse befreit werden, wenn du 
Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Ausbildungsförderung bekommst oder 
bestimmte monatliche Bruttoein kommensgrenzen nicht überschrei-
test: alte Länder DM 1.708,--, neue Länder DM 1.456, -- bei Allein-
stehenden; bei Verheirateten DM 2.348,50 bzw. DM 2.002,--. Für 
jeden wei teren im Haushalt lebenden Angehörigen erhöht sich die 
Grenze um DM 427,-- bzw. DM 364, -- (Sozialklausel; Stand 1997). 
Eine teilweise Befreiung (Überforderungsklausel) kommt in Betracht. 
wenn die Zuzahlungen die Belastungsgrenze übersteigen. Diese 
Belastungsgrenze liegt bei 2% der Jahresbruttoeinnahmen zum 
Lebensunterhalt, wenn die Jahresarbeitsentgeltgrenze von DM 
72 .000 für die alten Länder, DM 61 .200 fü r die neuen Länder nicht 
überschritten wi rd ; bei höheren Einkommen liegt sie bei 4% . Bei-
spiel: einem Alleinstehenden mit Jahresbruttoeinnahmen von DM 
36.000 werden im Jahr DM 720,-- an Zuzahlungen zugemutet. 

Bei der Berechnung der Belastungsgrenze werden die jährl ichen 
Bruttoeinnahmen für jeden im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Angehörigen vermindert. Bei Menschen mit" chronischen " Erkran-
kungen, die länger als ein Jahr wegen derselben Krankheit zuzahlen 
müssen, ist diese Zuzahlu ng auf 1 % ihrer Jahresbruttoeinnahmen 
begrenzt. 

• Behandlung im Krankenhaus 

Du hast Anspruch auf Kranken hausbehandlul)g, wenn ambulante 
Versorgung oder häusliche Pf lege nicht ausreicht. Zu den Leistungen 
gehören bei HIVIAIDS wie bei anderen Krankheiten auch: ärztl iche 
Behandlung, Krankenpflege, Versorgung mit Arznei-, Heil- und 
Hilfsmitteln, darüber hinaus Unterkunft und Verpflegung . 

Die Zuzahlung bei Krankenhausbehandlung ist auf maximal 14 Tage 
im Jahr begrenzt. Sie beträgt in den alten und neuen Bundesländern 
DM 12,--fTag. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen nichts 
zuzahlen . 

Du w irst von dem behandelnden Arzt in ein von ihm angegebenes 
Krankenhaus eingewiesen. Wählst du ohne zwingenden Grund ein 
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anderes Krankenhaus, mußt du die möglicherweise entstehenden 
Mehrkosten selbst tragen . 

Private Krankenversicherung 

Die Vorschriften, die für die gesetzlichen Krankenkassen gelten, 
sind auf die privaten Krankenversicherungen nicht übertragbar. 
Private Krankenversicherungsverträge unterliegen dem Privatrecht. 
Sie können unter Umständen erheblich bessere Leistungen als 
die gesetzliche Krankenversicherung erbringen (abhängig vom 
TarifNertrag). In erster Linie jedoch wollen private Versicherungen 
Gewinne erzielen . Sie versuchen deshalb, kostenträchtige Risiken 
auszuschließen. Deshalb Achtung bei Neuabschluß oder Änderungs-
vereinbarungen zu bestehenden privaten Krankenversicherungs-
verträgen ! 

• Leistungen 

Die Le istungen sind im Wesentlichen mit denen der gesetzlichen 
Krankenversicherung vergleichbar. So werden die Kosten für 
die medizinisch notwendigen Behandlungen und diejenigen fü r 
die verordneten Arzneimittel ersetzt. Der Arzt kann frei gewählt 
werden. Grundsätzlich wi rd auch die Behandlung durch 
Hei lpraktiker anerkannt. Durch Zusatzverträge sind folgende 
Leistungen abgedeckt: 

häusliche Krankenpflege (Näheres ist genau zu erfragen), 
Krankenhaustagegeld (bei stationärer Behandlung), 
Verdienstausfallversicherung (wird bei ärztlich bescheinigter 
Arbeitsunfähigkeit gezahlt; die Höhe richtet sich nach dem 
Durchschnittseinkommen). 

• Anzeigepflicht 

Bei einem privaten Versicherungsabschluß wird nach dem" Gesund-
heitszustand" gefragt. Du bist verpflichtet, Auskunft über alle 
früheren und gegenwärtigen Krankheiten, Gebrechen und Behinde-
rungen zu geben. Schon in den Aufnahmeverträgen wi rd nach dem 
Ergebnis eines eventuell durchgeführten HIV-AK-Tests gefragt. 
Wenn du dein positives Testergebn is oder deine Erkrankung angibst, 
ist der Versicherer berechtigt, den Vertragsabschluß abzulehnen. 
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Versicherunssausschlüsse

Du kanns t auc h rückwirken d vo m Versicherungsschut z ausgeschlos -
sen werden, wen n bereit s vor Aufnahme i n die Versicherung eine
Erkrankung vorlag oder wen n innerhal b vo n 6  Wochen nac h
Versicherungsabschluß ein e Krankhei t auftritt. Da s kann i m Einzelfall
bedeuten, da ß versucht wird festzustellen, o b ei n positive s Tester-
gebnis nich t doch schon be i Vertragsabschluß bekannt war . Be i
schuldhaftem Verschweige n kan n de r Versicherer vom Vertra g
zurücktreten. I m Streitfal l solltest du unbeding t professionellen
Rechtsrat einholen .

Bei Drogengebrauc h kanns t d u vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen werden , wenn Krankheiten auftreten, die durch
den "mißbräuchliche n Genu ß vo n Rauschgiften " oder "Sucht "
verursacht werden.

Grundsätzlich is t festzuhalten: wann immer Hinweis e au f ein e HIV -
Infektion vorliegen -  seien sie durc h einen Tes t bestätig t ode r nich t - ,
ist es problematisch, eine private Krankenversicherung abzuschließen .
Der Versicherer darf jederzei t be i Ärzten, Krankenhäuser n usw .
Auskünfte einholen . Außerde m werde n Personen , deren Versiche-
rungsabschluß aufgrun d eine s positive n Testergebnisses abgelehnt
wurde, in die Sonderrisikokarte i der privaten Krankenversicherungen
aufgenommen.

Beamtenversorgung

Beamte zahlen kein e Beiträg e zur Renten - un d Arbeitslosenversiche-
rung un d sin d in der Rege l priva t krankenversichert . Di e Kosten fü r
ärztliche Behandlung , Krankenhausaufenthalt e sowi e Heil - und
Hilfsmittel werde n -  gegen Vorlag e de r entsprechenden Rechnunge n
- von de r private n Krankenkass e und de r Beihilf e des Dienstherrn
anteilig beglichen . Di e Beihilfestell e ist als bearbeitende Stell e über
die Art de r Erkrankung informiert .

Wer bereit s Beamter/Beamti n ist , kan n aufgrun d des Gesundheits-
reformgesetzes nich t meh r freiwilli g der gesetzlichen Krankenver-
sicherung beitreten . D u könntes t als o - falls bei di r ein e Verbeamtun g
ansteht -  vor de r Wahl stehen , i n der gesetzlichen Krankenver-
sicherung zu verbleiben ode r i n die privat e z u wechseln. Es empfiehlt

sich eine genau e Abwägung zwischen der freiwilligen Weiterver -
sicherung i n der gesetzlichen Krankenversicherung und de m Eintrit t
in die privat e Krankenversicherung , die i m öffentlichen Diens t vo n
einem Anbiete r mi t zu m Tei l günstigen Tarife n dominiert wird .

Wenn du al s Beamter/Beamtin dienstunfähi g wirst , erhälts t d u kei n
Krankengeld, sondern di e vollen Bezüge . In der Rege ! wird nach
3 Monate n ein e Überprüfung der Dienstfähigkei t durc h de n Amtsarz t
angeordnet. Wir d Dienstunfähigkei t festgestellt , wirst d u i n den
vorzeitigen Ruhestan d versetzt und erhälts t Pension.

Als Beamter/Beamti n mi t HI V solltest du au f keine n Fal l vorzeiti g
eine Dienstentlassun g beantragen . D u kannst dan n nämlic h wede r
freiwilliges Mitglied i n der gesetzlichen Krankenversicherun g werden,
noch eine n Zusatzvertra g mit eine r private n Krankenversicherun g
abschließen.

Krankenversicherung bei Arbeitslosigkeit

Wer Arbeitslosengeld/-hilf e bezieh t un d i n dieser Zeit erkrankt ,
muß sich beim Arbeitsam t kran k melden . Di e Leistungen werde n
6 Wochen weiter bezahlt . Geh t di e Dauer de r Erkrankun g über
6 Wochen hinaus , übernimmt die Krankenkass e die Leistungen i n
Form von Krankengel d (Höh e entsprich t ArbeitslosengeldAhilfe) .
Wer länger als 6 Wochen krank ist, muß nach Ablauf der Kranken-
geldzahlung erneut einen Antra g au f ArbeitslosengeldAhilfe beim
Arbeitsamt stellen.
Mit de m Antrag au f Arbeitslosengeld/-hilfe wir d gleichzeitig
Versicherungsschutz be i einer gesetzlichen Krankenkass e beantragt
(du kanns t Mitglied deiner bisherige n gesetzlichen Krankenversiche -
rung bleiben;  di e Regelung gil t nich t be i privater Krankenversiche-
rung). Ers t be i Bewilligung besteh t Versicherungsschutz.
Es is t deshalb ratsam , sic h fü r di e Daue r der Antragsbearbeitun g
vorsorglich freiwillig weiterzuversichern. Das ist nur innerhal b vo n
3 Monate n nac h Beendigun g de r gesetzliche n Mitgliedschaf t i n
der Krankenkass e - also meist de s Arbeitsverhältnisses -  möglich .

Wenn der Anspruch auf ArbeitslosengeldAhilf e erlischt , ist man auc h
nicht meh r übe r da s Arbeitsamt krankenversichert . Wer nicht  durc h
Arbeitsaufnahme ode r Studiu m Versicherungsschut z erhält, sollt e
dies rechtzeitig mi t seine r Krankenkass e klären. Unte r bestimmte n

• Versicherungsausschlüsse 

Du kannst auch rückwirkend vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen werden, wenn bereits vor Aufnahme in die Versicherung eine 
Erkrankung vorlag oder wenn innerhalb von 6 Wochen nach 
Versicherungsabschluß eine Krankheit auftritt. Das kann im Einzelfall 
bedeuten, daß versucht wird festzustellen, ob ein positives Tester-
gebnis nicht doch schon bei Vertragsabschluß bekannt war. Bei 
schuldhaftem Verschweigen kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten . Im Streitfall solltest du unbedingt professionellen 
Rechtsrat einholen . 

Bei Drogengebrauch kannst du vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen werden, wenn Krankheiten auftreten, die durch 
den "mißbräuchlichen Genuß von Rauschgiften" oder "Sucht" 
veru rsacht werden . 

Grundsätzlich ist festzuha lten : wann immer Hinweise auf eine HIV-
Infektion vorliegen - seien sie durch einen Test bestätigt oder nicht -, 
ist es problematisch, eine private Krankenversicherung abzuschließen . 
Der Versicherer darf jederzeit bei Ärzten, Krankenhäusern usw. 
Auskünfte einholen . Außerdem werden Personen, deren Versiche-
rungsabschluß aufgrund eines positiven Testergebnisses abgelehnt 
wurde, in die Sonderrisikokartei der privaten Krankenversicherungen 
aufgenommen . 

Beamtenversorgung 

Beamte zahlen keine Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung und sind in der Regel privat krankenversichert. Die Kosten für 
ärztliche Behandlung, Krankenhausaufenthalte sowie Heil- und 
Hilfsmittel werden - gegen Vorlage der entsprechenden Rechnungen 
- von der privaten Krankenkasse und der Beihilfe des Dienstherrn 
anteilig beglichen . Die Beih ilfesteile ist als bearbeitende Stelle über 
die Art der Erkrankung informiert. 

Wer bereits Beamter/Beamtin ist, kann aufgrund des Gesundheits-
reformgesetzes nicht mehr freiwillig der gesetzlichen Krankenver-
sicherung beitreten . Du könntest also - falls bei dir eine Verbeamtung 
ansteht - vor der Wahl stehen, in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung zu verbleiben oder in die private zu wechseln . Es empfiehlt 

sich eine genaue Abwägung zwischen der freiwilligen Weiterver-
sicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung und dem Eintritt 
in die private Krankenversicherung, die im öffentlichen Dienst von 
einem Anbieter mit zum Teil günstigen Tarifen dominiert wird . 

Wenn du als Beamter/Beamtin dienstunfähig w irst, erhältst du kein 
Krankengeld, sondern die vollen Bezüge. In der Regel w ird nach 
3 Monaten eine Überprüfung der Dienstfähigkeit durch den Amtsarzt 
angeordnet. Wird Dienstunfähigkeit festgestellt, w irst du in den 
vorzeitigen Ruhestand versetzt und erhältst Pension . 

Als Beamter/Beamtin mit HIV solltest du auf keinen Fall vorzeitig 
eine Dienstentlassung beantragen . Du kannst dann nämlich weder 
freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung werden, 
noch einen Zusatzvertrag mit einer privaten Krankenversicherung 
abschließen . 

Krankenversicherung bei Arbeitslosigkeit 

Wer Arbeitslosengeld/-hilfe bezieht und in dieser Zeit erkrankt, 
muß sich beim Arbeitsamt krank melden . Die Leistungen werden 
6 Wochen weiter bezahlt. Geht die Dauer der Erkrankung über 
6 Wochen hinaus, übernimmt die Krankenkasse die Leistungen in 
Form von Krankengeld (Höhe entspricht Arbeitslosengeld/-hilfe) . 
Wer länger als 6 Wochen krank ist, muß nach Ab lauf der Kranken-
geldzahlung erneut einen Antrag auf Arbeitslosengeld/-hilfe beim 
Arbeitsamt stellen. 
Mit dem Antrag auf Arbeitslosengeld/-hilfe wird gleichzeitig 
Versicherungsschutz bei einer gesetzlichen Krankenkasse beantragt 
(du kannst Mitglied deiner bisherigen gesetzl ichen Krankenversiche-
rung bleiben; die Regel ung gilt nicht bei privater Krankenversiche-
rung) . Erst bei Bewilligung besteht Versicherungsschutz. 
Es ist deshalb ratsam, sich für die Dauer der Antragsbearbeitung 
vorsorglich freiwi llig weiterzuversichern . Das ist nur innerhalb von 
3 Monaten nach Beendigung der gesetzlichen Mitgliedschaft in 
der Krankenkasse - also meist des Arbeitsverhältnisses - möglich . 

Wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld/-hilfe erlischt, ist man auch 
nicht mehr über das Arbeitsamt krankenversichert. Wer nicht durch 
Arbeitsaufnahme oder Studium Versicherungsschutz erhält, sollte 
dies rechtzeitig mit seiner Krankenkasse klären. Unter bestimmten 
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Voraussetzungen (sieh e gesetzliche Krankenversicherung) is t es mög-
lich, sic h freiwilli g weiterzuversichern. Beachte die Dreimonatsfrist !

Krankenversicherung durch das Sozialamt

Vorgesehen is t im Rahme n einer Gesetzesänderun g die Einführun g
der Versicherungspflicht mit freie r Kassenwah l für jede n Sozialhilfe-
empfänger. Bi s dahin gilt : I m Rahmen der Hilf e zum Lebensunterhal t
(Sozialhilfe) werden di e Beiträge für di e gesetzlich e Krankenversiche -
rung übernommen ,
- wen n d u aufgrun d eine s Rentenantrags pflichtversicher t bist ,

aber nich t die Voraussetzungen für de n Bezug von Rent e erfüllst ,
- wen n du dich innerhal b von 3  Monaten nac h der Pflichtver-

sicherung be i der Krankenkass e freiwillig weiterversichers t
und bei m Sozialam t die Übernahme de r Beiträg e beantragst .

Die Beiträge der Privatversicherun g werde n i n de r Rege l über -
nommen, wenn die Koste n nich t höhe r als die eine r Pflicht -
versicherung un d di e Leistungen vergleichbar sind.

Krankenhilfe

Wenn du nich t krankenversicher t bist un d ärztliche oder zahnärzt-
liche Hilf e benötigst , erhälts t du vo m Sozialam t einen Krankenschei n
und has t Anspruch auf di e übliche n Behandlungsleistunge n (sieh e
Leistungen de r gesetzliche n Krankenversicherung).
Das Sozialamt übernimmt auch di e Koste n fü r
- Erholungskure n (sie sollen eine r Erkrankun g vorbeugen),
- Krankenkure n (entsprechen d Rehabilitationsmaßnahmen) .

Das Sozialamt zahlt, wenn di e ansonsten dafü r i n Frag e kommenden
Träger nicht  zuständig sin d ("vorbeugende Gesundheitshilfe") .

R E H A B I L I T A T I O N S L E I S T U N G E N

Rehabilitationsmaßnahmen (Kuren)

Du has t die Möglichkeit , i n Ku r zu gehen . Da s kann fü r dic h aus
körperlichen wi e auc h aus psychischen Gründen seh r wichtig sein .
Träger von Rena-Maßnahme n können di e Rentenversicherungen
(BfA, LVA ) und di e Krankenversicherun g sein . Fü r die Rentenversiche-
rung is t di e Wiederherstellung de r gefährdeten ode r geminderte n
Erwerbsfähigkeit Zie l eine r Rena-Maßnahme . Eine medizinische
Rehabilitation soll der Erhaltung und Besserun g de r Gesundheit
dienen ode r eine r Behinderun g vorbeugen .

Du beantrags t di e Kur über deine n Arzt. Nac h gutachterliche r
Stellungnahme de s Medizinischen Dienste s entscheidet die
Krankenkasse übe r de n Antrag.

Ein Kurantra g is t für Mensche n mi t HIV/AID S nicht unproblematisch .
Es besteht generel l die Gefahr , daß die Kurfähigkei t vernein t wird,
was zur Folge haben kann, daß die Krankenkasse dich "aussteuert "
(siehe Krankengeld).
Für di e Sozialversicherungsträge r gelte n a m Vollbil d AID S Erkrankte
in der Rege l nicht als "rehafähig" , i n früheren Stadie n de r HIV-Infek -
tion hängt die s vom Einzelfal l ab. Durc h die medizinische n Fortschrit -
te be i der Behandlun g von Begleiterkrankunge n un d be i antiviralen
Therapien kommt e s immer häufige r vor , daß Betroffene nu r kurz -
zeitig erkranke n un d dann wieder längerfristi g arbeitsfähig sind.

Rehabilitation bei Erwerbsunfähigkeit

Wenn du länger e Zeit arbeitsunfähig bist , wird die Krankenkasse
eine Überprüfun g deine r Erwerbsfähigkei t einleiten. Die s erfolgt i n
der Rege l durc h den Vertrauensarzt oder de n Medizinische n Dienst .
Wenn festgestellt wird , daß deine Erwerbsfähigkei t gemindert ist,
kann di e Krankenkass e verlangen, daß du eine n Reha-Antra g (Kur)
bei der gesetzlichen Rentenversicherung stellst . Dabei  muß t du eine
Frist vo n 1 0 Wochen einhalten , d a sonst die Krankengeldzahlung
bis zur Antragstellung unterbrochen wird.

Wird ein e Rena-Maßnahme al s erfolglos eingeschätzt - was be i AIDS
leicht möglic h sein kann - , wird der Reha-Antra g in einen Antrag auf

Voraussetzungen (siehe gesetzliche Krankenversicherung) ist es mög-
lich, sich freiwillig weiterzuversichern . Beachte die Dreimonatsfnst! 

Krankenversicherung durch das Sozialamt 

Vorgesehen ist im Rahmen einer Gesetzesänderung die Einführung 
der Versicherungspflicht mit freier Kassenwahl für Jeden SOZialhilfe-
empfänger. Bis dahin gilt: Im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt 
(Sozialhi lfe) werden die Beiträge für die gesetzliche KrankenversIche-
rung übernommen, . . 
- wenn du aufgrund eines Rentenantrags pflichtversIchert biSt, 

aber nicht die Voraussetzungen für den Bezug von Rente erfüllst, 
wenn du dich innerhalb von 3 Monaten nach der Pflichtver-
sicherung bei der Krankenkasse freiwillig weiterversicherst 
und beim Sozialamt die Übernahme der Beiträge beantragst. 

Die Beiträge der Privatversicherung werden in der Regel über-
nommen, wenn die Kosten nicht höher als die einer Pflicht-
versicherung und die Leistungen vergleichbar sind . 

• Krankenhilfe 

Wenn du nicht krankenversichert bist und ärztliche oder zahnärzt-
liche Hilfe benötigst, erhältst du vom Sozia lamt einen Krankenschein 
und hast Anspruch auf die üblichen Behandlungsleistungen (siehe 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung). 
Das Sozialamt übernimmt auch die Kosten für 

Erholungskuren (sie sollen einer Erkrankung vorbeugen), 
Krankenkuren (entsprechend Rehabilitationsmaßnahmen). 

Das Sozialamt zahlt, wenn die ansonsten dafür in Frage kommenden 
Träger nicht zuständig sind ("vorbeugende Gesundheitshilfe" ). 
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REHABILITATIONSLEISTUNGEN 

Rehabilitationsmaßnahmen (Kuren) 

Du hast die Möglichkeit, in Kur zu gehen . Das kann für dich aus 
körperlichen wie auch aus psychischen Gründen sehr wichtig sein. 
Träger von Reha-Maßnahmen können die Rentenversicherungen 
(BfA. LVA) und die Krankenversicherung sein . Für die Rentenversiche-
rung ist die Wiederherstellu ng der gefährdeten oder geminderten 
Erwerbsfähigkeit Ziel einer Reha-Maßnahme. Eine medizinische 
Rehabi litation soll der Erhaltung und Besserung der Gesundheit 
dienen oder einer Behinderung vorbeugen. 

Du beantragst die Kur über deinen Arzt. Nach gutachterlicher 
Stellungnahme des Medizinischen Dienstes entscheidet die 
Krankenkasse über den Antrag . 

Ein Kurantrag ist für Menschen mit HIV/AIDS nicht unproblematisch . 
Es besteht generell die G~fahr, daß die Kurfähigkeit verneint w ird, 
was zur Folge haben kann, daß die Krankenkasse dich" aussteuert" 
(siehe Krankengeld). 
Für die Sozia lversicherungsträger gelten am Vollbild AIDS Erkrankte 
in der Regel nicht als" rehafähig", in früheren Stadien der HIV-Infek-
ti on hängt dies vom Einzelfa ll ab. Durch die medizinischen Fortschrit-
te bei der Behandlung von Begleiterkrankungen und bei antivira len 
Therapien kommt es immer häufiger vor, daß Betroffene nur kurz-
zeitig erkranken und dann wieder längerfristig arbeitsfähig sind . 

Rehabilitation bei Erwerbsunfähigkeit 

Wenn du längere Zeit arbeitsunfähig bist, wird die Krankenkasse 
eine Überprüfung deiner Erwerbsfähigkeit einleiten . Dies erfolgt in 
der Regel durch den Vertrauensarzt oder den Medizinischen Dienst. 
Wenn festgestellt wird, daß deine Erwerbsfähigkeit gemindert ist , 
kann die Krankenkasse verlangen, daß du einen Reha-Antrag (Kur) 
bei der gesetzlichen Rentenversicherung stellst. Dabei mußt du eine 
Frist von 10 Wochen einhalten, da sonst die Krankengeldzahlung 
bis zur AntragsteIlung unterb rochen wird . 

Wird eine Reha-Maßnahme als erfolg los eingeschätzt - was bei AIDS 
leicht möglich sein kann -, wi rd der Reha-Antrag in ei nen Antrag auf 
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Erwerbsunfähigkeitsrente umgewandel t (sog. Aussteuerung) .
Möglicherweise kanns t du dic h erfolgreic h dagegen wehren .
Die Sozialgerichte entscheiden häufi g zugunste n de r Versicherten.
Dies is t für Mensche n mi t HIV/AID S besonders wichtig, d a sie of t nu r
geringe ode r kein e Rentenansprüch e haben. Di e Gefahr, berentet z u
werden, besteh t auc h dann, wen n du selbs t eine Ku r beantragst un d
deine Kurfähigkei t vernein t wird. Wenn d u eine n Reha - oder Renten -
antrag einreichst, solltest du vorsorglich auch eine freiwillige Weiter-
versicherung be i deiner Krankenkass e beantragen . Si e kann jederzeit
storniert werden . Zuviel bezahlte Beiträg e werden zurückerstattet .

H Ä U S L I C H E K R A N K E N V E R S O R G U N G

Häusliche Pflege im Rahmen der Krankenversicherung

Krankenhausersatzpflege

Du has t Anspruch auf häuslich e Krankenpflege, wenn hierdurc h ei n
Krankenhausaufenthalt vermieden ode r verkürz t werde n kann .
Ein Anspruch auf häuslich e Krankenpflege durch ein e Fachkraf t (der
Sozialstation/des ambulanten Pflegedienstes ) besteht jedoch nur
unter de r Voraussetzung, daß eine i m Haushal t lebende Perso n dich
nicht ausreichen d pflegen kan n (z.B . wege n Berufstätigkei t ode r
mangels erforderlicher Fähigkeiten) . Art, Umfan g un d Daue r der
Pflege werden vo m behandelnde n Arz t au f einem spezielle n Vor-
druck de r Krankenkass e verordnet . Di e Kosten de r Pfleg e werden vo n
der zuständigen Krankenkass e i n der Rege l für zunächs t 4 Woche n
gewährt. Stell t der Medizinisch e Diens t der Krankenkass e nach
Ablauf diese r Frist fest , daß die Voraussetzungen fü r eine  Kranken-
hausersatzpflege weiterhin vorliegen, kan n dies e verlängert werden .

Die Krankenhausersatzpfleg e umfaßt:
- Grundpfleg e (z.B . Waschen, Betten , Körperpflege ,

Prophylaxemaßnahmen),
- Behandlungspfleg e (z.B . Infusionen, Verbandwechsel) ,
- hauswirtschaftlich e Versorgung (z.B . Zubereitung vo n kleine n

Mahlzeiten, Hilfe n i m hygienische n Bereich).

Häusliche Pfleg e wird von Sozialstationen/private n Pflegediensten
und i n Ballungszentre n auch von sog . AIDS-Spezialpflegedienste n
erbracht. Sollt e i m Einzelfal l kei n entsprechender Diens t zur

Verfügung stehen , übernimm t di e Krankenkass e auch die
angemessenen Koste n für ein e selbstbeschaffte Pflegekraft.

Neben de n Leistunge n de r Krankenkass e ist i n begrenztem Umfan g
(rund 5  StundenAA/oche) de r Einsat z eine r Haushaltshilf e im Rahmen
der Sozialhilf e möglic h (be i entsprechen d geringe m Einkomme n un d
Vermögen).

Häusliche Pfleg e zur Sicherung der ärztlichen Behandlung

Unabhängig vo n einem ansonste n notwendige n Krankenhausauf-
enthalt is t die Krankenkass e auf Daue r für behandlungspflegerisch e
Leistungen zuständig , wenn dies zur Sicherun g der ärztliche n
Behandlung notwendi g ist . Zur Behandlungspflege zähle n beispiels-
weise Infusionstherapien, Injektionen, die Vergabe vo n Medikamen-
ten, di e Polamidonvergab e oder abe r die Sondenernährung .

Haushaltshilfe

Haushaltshilfe wird gewährt, wenn du deinen Haushal t wegen
Krankenhausaufenthalts, Ku r oder häusliche r Krankenpflege selbst
nicht weiterführen kanns t un d kein e andere Perso n im Haushal t lebt ,
die dies leisten könnte . Voraussetzung : I m Haushal t lebt mindesten s
ein Kin d unte r 1 2 Jahren oder ei n behinderte s Kind , da s auf Hilf e
angewiesen ist.

Die Krankenkass e kan n i n ihre r Satzung auch in anderen Fällen
Haushaltshilfe gewähren, wenn der Haushalt wegen Krankheit
nicht weitergeführt werde n kann .

Die Haushaltshilfe umfaßt:
- Beschaffun g und Zubereitung von Mahlzeiten ,
- Pfleg e der Kleidun g un d Wohnräume ,
- Betreuun g und Beaufsichtigun g der Kinder .

Die Haushaltshilfe wird wie di e häuslich e Pfleg e von de n obenge -
nannten Dienste n ausgeführ t -  oder durc h ein e Perso n deiner Wahl .
Vor de r Durchführun g mu ß ein e Bewilligun g de r Kasse n vorliegen.

Im Rahme n der dritten Stuf e der Gesundheitsrefor m sol l die "Häusli -
che Pflege " z u eine r "Gestaltungsleistung " de r Krankenkassen

Erwerbsunfähigkeitsrente umgewandelt ( sog. Aussteuerung). 
Möglicherweise kannst du dich erfolgreich dagegen wehren . 
Die Sozialgerichte entscheiden häufig zugunsten der Versicherten. 
Dies ist für Menschen mit HIV/AIDS besonders wichtig, da sie oft nur 
geringe oder keine Rentenansprüche haben . Die Gefahr, berentet zu 
werden, besteht auch dann, wenn du selbst eine Kur beantragst und 
deine Kurfähigkeit verneint wird . Wenn du einen Reha- oder Renten-
antrag einreichst, solltest du vorsorglich auch eine freiwillige Weiter-
versicherung bei deiner Krankenkasse beantragen. Sie kann jederzeit 
storniert werden . Zuviel bezahlte Beiträge werden zurückerstattet. 

HÄUSLICHE KRAt-4KEt-4VERSORGUt-4G 

Häusliche Pflege im Rahmen der Krankenversicherung 

• Krankenhausersatzpflege 

Du hast Anspruch auf häusliche Krankenpflege, wenn hierdurch ein 
Krankenhausaufenthalt vermieden oder verkürzt werden kann . 
Ein Anspruch auf häusliche Krankenpflege durch eine Fachkraft (der 
Sozialstation/des ambulanten Pflegedienstes) besteht jedoch nur 
unter der Voraussetzung, daß eine im Haushalt lebende Person dich 
nicht ausreichend pflegen kann (z.B. wegen Berufstätigkeit oder 
mangels erforderlicher Fähigkeiten). Art, Umfang und Dauer der 
Pflege werden vom behandelnden Arzt auf einem speziellen Vor-
druck der Krankenkasse verordnet. Die Kosten der Pflege werden von 
der zuständigen Krankenkasse in der Regel für zunächst 4 Wochen 
gewährt. Stellt der Medizinische Dienst der Krankenkasse nach 
Ablauf dieser Frist fest, daß die Voraussetzungen für eine Kranken-
hausersatzpflege weiterhin vorliegen, kann diese verlängert werden . 

Die Krankenhausersatzpflege umfaßt: 
Grundpflege (z.B. Waschen, Betten, Körperpflege, 
Prophylaxemaßnahmen), 
Behandlungspflege (z.B. Infusionen, Verbandwechsel), 
hauswirtschaftliche Versorgung (z.B. Zubereitung von kleinen 
Mahlzeiten, Hilfen im hygienischen Bereich). 

Häusliche Pflege wird von Sozialstationen/privaten Pflegediensten 
und in Ba llungszentren auch von sog . AIDS-Spezialpflegediensten 
erbracht. Sollte im Einzelfall kein entsprechender Dienst zur 

Verfügung stehen, übernimmt die Krankenkasse auch die 
angemessenen Kosten für eine selbstbeschaffte Pflegekraft. 

Neben den Leistungen der Krankenkasse ist in begrenztem Umfang 
(rund 5 Stunden/Woche) der Einsatz einer Haushaltshilfe im Rahmen 
der Sozialhilfe möglich (bei entsprechend geringem Einkommen und 
Vermögen). 

• Häusliche Pflege zur Sicherung der ärztl ichen Behandlung 

Unabhängig von einem ansonsten notwendigen Krankenhausauf-
enthalt ist die Krankenkasse auf Dauer für behandlungspflegerische 
Leistungen zuständig, wenn dies zur Sicherung der ärztlichen 
Behandlung notwendig ist. Zur Behandlungspflege zählen beispiels-
weise Infusionstherapien, Injektionen, die Vergabe von Medikamen-
ten, die Polamidonvergabe oder aber die Sondenernährung . 

• Haushaltshilfe 

Haushaltshilfe wird gewährt, wenn du deinen Haushalt wegen 
Krankenhausaufenthalts, Kur oder häuslicher Krankenpflege selbst 
nicht weiterführen kannst und keine andere Person im Haushalt lebt, 
die dies leisten könnte. Voraussetzung : Im Haushalt lebt mindestens 
ein Kind unter 12 Jahren oder ein behindertes Kind, das auf Hilfe 
angewiesen ist. 

Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung auch in anderen Fällen 
Haushaltshilfe gewähren, wenn der Haushalt wegen Krankheit 
nicht weitergeführt werden kann . 

Die Haushaltshilfe umfaßt: 
Beschaffung und Zubereitung von Mahlzeiten, 
Pflege der Kleidung und Wohnräume, 
Betreuung und Beaufsichtigung der Kinder. 

Die Haushaltshilfe wird wie die häusliche Pflege von den oben ge-
nannten Diensten ausgeführt - oder durch eine Person deiner Wahl. 
Vor der Durchführung muß eine Bewilligung der Kassen vorliegen . 

Im Rahmen der dritten Stufe der Gesundheitsreform soll die" Häusli-
che Pflege" zu einer "Gestaltungsleistung" der Krankenkassen 



werden; die s bedeutet konkret , da ß die "Häuslich e Pflege " keine
Leistung meh r ist , zu deren Zahlung die Krankenkasse n verpflichte t
werden. Vielmeh r sollen sie nur noc h i m Rahme n ihrer finanziellen
Möglichkeiten fü r Pflegeleistunge n aufkomme n müssen.

Häusliche Pflege im Rahmen der Pflegeversicherun g

Ziel de r Pflegeversicherun g

Mit de n Leistunge n aus der Pflegeversicherun g sol l dir i m Fall e einer
Pflegebedürftigkeit au f Daue r geholfen werden , ei n möglichs t selb-
ständiges un d selbstbestimmte s Leben zu führen, da s der Würd e
des Mensche n entspricht. Oberste s Ziel de r Pflegeversicherun g ist
es, die Pflege i n der häusliche n Umgebung , d.h. i n deiner eigenen
Wohnung zu fördern. E s gilt daher : ambulant vo r stationär.

Wann gelte ich als pflegebedürftig?

Nicht jeder, der i n seinem Alltag auf di e Hilf e von Mitmensche n
angewiesen ist , gil t i m Sinn e des Gesetzes als pflegebedürftig .
Um Leistunge n aus der Pflegeversicherun g z u erhalten , müssen
folgende Voraussetzungen vorliegen:
- Di e Hilfebedürftigkeit mu ß aufgrund körperlicher , geistiger

oder seelische r Krankheiten oder Behinderunge n bestehen .
- Di e Hilfe muß bei Aufgaben des täglichen Lebens benötigt

werden, di e sic h regelmäßi g wiederholen un d de n Bereiche n
Körperpflege, Ernährung , Mobilitä t un d Hauswirtschaf t
zuzuordnen sin d (z.B. Baden, Rasieren , Zubereiten un d
Aufnehmen de r Nahrung , An - un d Auskleiden , Treppensteigen,
Einkaufen, Kochen).

- Di e Hilfebedürftigkeit mu ß au f Daue r bestehen ,
voraussichtlich für mindesten s 6 Monate.

Je nac h dem Umfan g deine r Pflegebedürftigkei t wirs t d u
einer von dre i Pflegestufen zugeordnet. Daz u wirst d u vo m
Medizinischen Diens t der Krankenkasse n i n deiner häuslichen
Umgebung untersucht .

Welcher Pflegestuf e werde ich zugeordnet?

Pflegestufe I : Erheblich Pflegebedürftig e

In die Pflegestufe l wirst d u eingeordnet , wen n
- mindesten s einmal täglich Hilfebedarf besteht,
- di e Hilfe fü r wenigsten s zwe i Verrichtungen au s einem ode r

mehreren Bereiche n (Körperpflege, Ernährung oder Bewegung )
benötigt wird ,

- zusätzlic h mehrfach in der Woche Unterstützun g be i
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten notwendi g ist
und

- de r zeitliche Mindestaufwand fü r di e Pflege mindestens
1,5 Stunde n pr o Wochentag beträgt. Dabe i mu ß die
Grundpflege gegenübe r der Hauswirtschaf t überwiegen.

Pflegestufe II : Schwerpflegebedürftige

In die Pflegestuf e II wirst d u eingeordnet , wen n
- mindesten s dreima l täglic h Hilfebedar f besteht ,
- de r Hilfebedar f zu  verschiedenen Tageszeiten besteht

(z.B. morgens , mittags , abends) ,
- di e Hilf e in den Bereiche n Körperpflege , Ernährung oder

Bewegung benötig t wird ,
- zusätzlic h mehrfac h in der Woche Unterstützun g bei

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten notwendi g ist
und

- de r zeitlich e Mindestaufwand fü r di e Pfleg e 3 Stunden pr o
Wochentag beträgt . Dabe i muß die Grundpflege gegenüber
der Hauswirtschaf t überwiegen.

Pflegestufe III : Schwerstpflegebedürftige

In die Pflegestuf e III wirst d u eingeordnet , wenn
- täglic h run d u m di e Uhr , auch nachts Hilfebedarf besteht ,
- di e Hilf e in den Bereiche n Körperpflege, Ernährun g oder

Bewegung benötig t wird,
- zusätzlic h mehrfach i n der Woche Unterstützun g be i

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten notwendig is t
und

- de r zeitlich e Mindestaufwan d fü r di e Pfleg e 5 Stunden pr o

werden; dies bedeutet konkret, daß die" Häusliche Pflege" ke ine 
Leistung mehr ist, zu deren Zahlung die Krankenkassen verpflichtet 
werden . Vielmehr sollen sie nur noch im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten für Pflegeleistungen aufkommen müssen . 

Häusliche Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung 

• Ziel der Pflegeversicherung 

Mit den Leistungen aus der Pflegeversicherung soll dir im Fal le einer 
Pflegebedürftigkeit auf Dauer geholfen werden, ein möglichst selb-
ständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der Würde 
des Menschen entspricht . Oberstes Ziel der Pflegeversicherung ist 
es, die Pflege in der häuslichen Umgebung, d.h. in deiner eigenen 
Wohnung zu fördern . Es gilt daher: ambulant vor stationär. 

• Wann gelte ich als pflegebedürftig? 

Nicht jeder, der in seinem Alltag auf die Hilfe von Mitmenschen 
angewiesen ist, gilt im Sinne des Gesetzes als pflegebedürftig. 
Um Leistungen aus der Pflegeversicherung zu erhalten, müssen 
folgende Voraussetzungen vorliegen: 

Die Hi lfebedürftigkeit muß aufgrund körperlicher, geistiger 
oder seelischer Krankheiten oder Behinderu ngen bestehen . 
Die Hilfe muß bei Aufgaben des täglichen Lebens benötigt 
werden, die sich rege lmäßig w iederholen und den Bereichen 
Körperpflege, Ernährung, Mobi lität und Hauswirtschaft 
zuzuordnen sind (z.B. Baden, Rasieren, Zubereiten und 
Aufnehmen der Nahrung, An- und Auskleiden, Treppensteigen, 
Einkaufen, Kochen). 
Die Hilfebedürftigkeit muß auf Dauer bestehen, 
voraussichtlich für mindestens 6 Monate. 

Je nach dem Umfang deiner pflegebedürftigkeit wirst du 
einer von drei Pflegestufen zugeordnet. Dazu wirst du vom 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen in deiner häuslichen 
Umgebung untersucht. 
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• Welcher Pflegestufe werde ich zugeordnet? 

Pflegestufe I: Erheblich Pflegebedürftige 

In die Pflegestufe I wi rst du eingeordnet, wenn 
mindestens einmal täg lich Hilfebedarf besteht, 
die Hilfe für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder 
mehreren Bereichen (Körperpflege, Ernährung oder Bewegung) 
benötigt wi rd , 
zusätzlich mehrfach in der Woche Unterstützung bei 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten notwendig ist 
und 
der zeitliche Mindestaufwand fü r die Pflege mindestens 
1,5 Stunden pro Wochentag beträgt. Dabei muß die 
Grundpflege gegenüber der Hauswi rtschaft überwiegen. 

Pflegestufe 11 : Schwerpflegebedürftige 

In die Pflegestufe 11 wirst du eingeordnet, wenn 
mindestens dreimal täglich Hilfebedarf besteht, 
der Hilfebedarf zu verschiedenen Tageszeiten besteht 
(z .B. morgens, mittags, abends), 
die Hilfe in den Bereichen Körperpflege, Ernäh rung oder 
Bewegung benötigt w ird, 
zusätzlich mehrfach in der Woche Unterstützung bei 
hauswirtschaftlichen Tätigke iten notwendig ist 
und 
der zeitliche Mindestaufwand für die Pflege 3 Stunden pro 
Wochentag beträgt. Dabei muß die Grundpflege gegenüber 
der Hauswirtschaft überwiegen. 

Pflegestufe 111 : Schwerstpflegebedürftige 

In die Pflegestufe 111 wirst du eingeordnet, wenn 
täglich rund um die Uhr, auch nachts Hi lfebedarf besteht, 
die Hilfe in den Bereichen Körperpflege, Ernährung oder 
Beweg ung benötigt w ird, 
zusätzlich mehrfach in der Woche Unterstützung bei 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten notwendig ist 
und 
der zeitliche Mindestaufwand für die Pflege 5 Stunden pro 



Wochentag beträgt. Dabe i mu ß die Grundpflege gegenüber de r
Hauswirtschaft überwiegen .

Die Pflegestufe III wird noc h durc h eine Härtefallregelung ergänzt .
Diese triff t zu , wenn ei n außergewöhnlich hohe r Pflegebedar f
besteht, de r da s übliche Ma ß de r Pflegestuf e III übersteigt un d
die erforderliche Hilfe mehrfach auch in der Nacht benötigt wird.

Welche Leistungen im häuslichen Bereic h werden von der
Pflegeversicheruns gewährt ?

Im Pflegeversicherungsgeset z sind folgende Leistunge n vorgesehen :

(Sachleistung:

Die häusliche Pflege wird durch zugelassen e Pflegeeinrichtungen
sichergestellt.

IGeldleistung:

Die häusliche Pfleg e wird durch Angehörig e ode r sonstige
Pflegepersonen sichergestell t (Pflegegeld) .

l Kombinationsleistung :

Die häuslich e Pflege wird durch Sach - un d Geldleistun g sichergestellt .
Die Entscheidung übe r da s Verhältnis von Sach - un d
Geldleistung is t für sech s Monate bindend .

l Pflegehilfsmittel :

Die häusliche Pfleg e wird durch Hilfsmitte l erleichtert , Beschwerde n
werden gelinder t ode r di e Selbständigkeit de s Pflegebedürftigen
wird erhöht .

Darüber hinau s werden unte r bestimmte n Bedingunge n noc h
Zuschüsse bi s zu einer Höh e vo n D M 5.000,- - für Maßnahme n
gezahlt, di e das individuelle Wohnumfel d verbessern.
Diese Leistunge n sin d abhängig vo n deine m Einkommen .

Übersicht:

Pflegestufen

Pflegestufe 1
Pflegestufe I I
Pflegestufe II I
Härtefallregelung

Sachleistung
(monatlich)

bis zu
bis zu
bis zu
bis zu

750,-
1.800,-
2.800,-
3.750,-

DM
DM
DM
DM

Geldleistung
(monatlich)

400,- DM
800,- DM

1.300,- DM

Wenn di e Pfleg e i n deiner häusliche n Umgebun g nicht  ausreichen d
gewährleistet werde n kann , werde n auch die Kosten für ein e
teilstationäre Pfleg e (Tages- oder Nachtpflege ) mitfinanziert:

Pflegestufe l  bi s zu 750, - D M (monatlich )
Pflegestufe II  bis  zu 1.500, - DM  (monatlich )
Pflegestufe II I bi s zu 2.100, - D M (monatlich )

Kann deine häuslich e Pflege zeitweise nicht sichergestell t werden ,
z.B. wei l dein e Pflegeperso n ausfällt, gibt e s noch folgend e
Möglichkeiten:

Kurzzeitpflege: vollstationär e Pfleg e für ein e Zei t von längstens
4 Wochen un d bi s zu einer Höh e vo n 2.800,- DM pr o Kalenderjahr.

Ersatzpflegekraft: häuslich e Pflege durch ein e Ersatzpflegekraf t für
längstens vier Wochen un d bi s zu einer Höhe von 2.800,- DM pr o
Kalenderjahr.

Für die Pflegeperson , z.B. deinen Angehörigen, zahl t di e Pflegever-
sicherung Beiträg e zur gesetzlichen Rentenversicherung, wenn
sie dich wenigstens 1 4 Stunden i n der Woche i n der häusliche n
Umgebung pfleg t und wegen de r Pfleg e nicht meh r al s 30 Stunde n
wöchentlich erwerbstätig ist . Dabe i richte t sich die Höhe de r Beiträge
nach dem Schweregra d der Pflegebedürftigkei t un d de m sic h daraus
ergebenden Umfan g notwendige r Pflegetätigkeit .
Zudem besteh t automatisc h eine Mitgliedschaf t i n der gesetzliche n
Unfallversicherung.

Wochentag beträgt. Dabei muß die Grundpflege gegenüber der 
Hauswirtschaft überwiegen . 

Die Pflegestufe 111 wird noch durch eine Härtefallregelung ergänzt. 
Diese trifft zu, wenn ein außergewöhnlich hoher Pflegebedarf 
besteht, der das übliche Maß der Pflegestufe 111 übersteigt und 
die erforderliche Hilfe mehrfach auch in der Nacht benötigt wird . 

Welche Leistungen im häuslichen Bereich werden von der 
• Pflegeversicherung gewährt? 

Im Pflegeversicherungsgesetz sind folgende Leistungen vorgesehen: 

• Sachleistung : 

Die häusliche Pflege wird durch zugelassene Pflegeeinrichtungen 
sichergestellt. 

• Geldleistung : 

Die häusliche Pflege wird durch Angehörige oder sonstige 
Pflegepersonen sichergestellt (Pflegegeld). 

• Kombinationsleistung : 

Die häusliche Pflege wird durch Sach- und Geldleistung sichergestellt. 
Die Entscheidung über das Verhältnis von Sach- und 
Geldleistung ist für sechs Monate bindend . 

• Pflegehilfsmittel : 

Die häusliche Pflege wird durch Hilfsmittel erleichtert, Beschwerden 
werden gelindert oder die Selbständigkeit des Pflegebedürftigen 
wird erhöht. 

Darüber hinaus werden unter bestimmten Bedingungen noch 
Zuschüsse bis zu einer Höhe von DM 5.000,-- für Maßnahmen 
gezahlt, die das individuelle Wohnumfeld verbessern. 
Diese Leistungen sind abhängig von deinem Einkommen. 
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Übersicht: 

Pflegestufen 

Pflegestufe I 
Pflegestufe 11 
Pflegestufe 111 
Härtefallregelung 

Sachleistung 
(monatlich) 

bis zu 
bis zu 
bis zu 
bis zu 

750,-- DM 
1.800,-- DM 
2.800,-- DM 
3.750,-- DM 

Geldleistung 
(monatlich) 

400,-- DM 
800,-- DM 

1.300,-- DM 

Wenn die Pflege in deiner häuslichen Umgebung nicht ausreichend 
gewährleistet werden kann, werden auch die Kosten für eine 
teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) mitfinanziert: 

Pflegestufe I bis zu 750,-- DM (monatlich) 
Pflegestufe 11 bis zu 1.500,-- DM (monatlich) 
Pflegestufe 111 bis zu 2.100,-- DM (monatl ich) 

Kann deine häusliche Pflege zeitweise nicht sichergestellt werden, 
z.B. weil deine pflegeperson ausfällt, gibt es noch folgende 
Möglichkeiten : 

Kurzzeitpflege: vollstationäre Pflege für eine Zeit von längstens 
4 Wochen und bis zu einer Höhe von 2.800,-- DM pro Kalenderjahr. 

Ersatzpflegekraft: häusliche Pflege durch eine Ersatzpflegekraft für 
längstens vier Wochen und bis zu einer Höhe von 2.800,-- DM pro 
Kalenderjahr. 

Für die Pflegeperson, z.B. deinen Angehörigen, zahlt die Pflegever-
sicherung Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, wenn 
sie dich wenigstens 14 Stunden in der Woche in der häuslichen 
Umgebung pflegt und wegen der pflege nicht mehr als 30 Stunden 
wöchentlich erwerbstätig ist. Dabei richtet sich die Höhe der Be iträge 
nach dem Schweregrad der Pflegebedürftigkeit und dem sich daraus 
ergebenden Umfang notwendiger Pflegetätigkeit. 
Zudem besteht automatisch eine Mitgliedschaft in der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 



Exkurs: Welche Leistungen im stationären Bereich werden von de r
Pfleseversicherung gewährt ?

Sofern du i n einer stationäre n Einrichtung (Pflegeheim) unterge-
bracht un d versorgt werden mußt , erhälts t du auch dort Leistunge n
der Pflegeversicherung . In der Zei t vom 01.07.199 6 bi s zum
31.12.1997 werden monatlic h feste , nac h Pflegestufe n gestaffelt e
Beträge für di e Grundpflege, di e soziale Betreuung un d di e
medizinische Behandlungspfleg e gezahlt, un d zwa r in

Pflegestufe l : 2.000, - DM ,
Pflegestufe II : 2.500, - DM ,
Pflegestufe III : 2.800, - DM ,
in Härtefällen
der Pflegestuf e III : 3.300, - DM .

Für die Koste n der Unterkunf t un d Verpflegun g ha t de r Einzelne
selbst aufzukommen , gegebenenfall s sind ergänzende Leistunge n
der Sozialhilf e zu beantragen.

Die pauschale Regelung, die  gewähl t wurde , um  die  Einführun g
der stationären Pflegeleistunge n verwaltungsmäßig z u erleichtern,
wird vom 01.01.1998 von einer Vergütungsregelung abgelöst ,
die zwischen der Pflegekass e und de m einzelne n Hei m für di e
Grundpflege, di e soziale Betreuun g un d di e medizinisch e Behand -
lungspflege vereinbar t wird . Di e Pflegekasse übernimmt abe r auch
dann noch Aufwendunge n bi s zur Höhe vo n D M 2.800,-- , m  Härte-
fällen bi s zu D M 3.300, — monatlich . Insgesam t darf jedoch di e
Pflegekasse pro Jah r i m Durchschnit t nich t meh r al s DM 30.000,-
je Pflegebedürftige n aufwenden .

Häusliche Pflege als Sozialamtsleistung

Hilfe zur Pfleg e

Mit Einführun g de r Pflegeversicherun g wurden die gesetzlichen
Grundlagen de s Bundessozialhilfegesetzes so verändert, da ß di e
Voraussetzungen für di e Inanspruchnahme vo n "Hilf e zur Pflege"
wie auc h deren  Leistunge n denen de r Pflegeversicherun g in etwa
entsprechen.

Das Sozialam t berücksichtig t in de r Regel  die Entscheidun g de r
Pflegekasse bezüglic h de r Einstufun g de s Pflegebedürftigen un d zahl t
ein der jeweiligen Pflegestuf e entsprechendes Pflegegeld, übernimmt
die Beiträge der Pflegeperso n für ein e angemessene Alterssicherung
oder trägt , wen n erforderlich, die Kosten , die durch  de n Einsat z eine r
Sozialstation oder eine s Pflegedienstes entstehen. Sofer n Leistunge n
der Pflegeversicherun g i n Anspruch genomme n werden , sind sie in
vollem Umfan g anzurechnen .

Dies bedeutet, daß dem Sozialam t eine Ersatzfunktio n zukommt .
Es zahlt Pflegegel d oder Sachleistun g für al l diejenigen, di e -  aus
welchen Gründe n auc h immer -  keine Leistungen de r Pflegekass e
erhalten. Darübe r hinau s is t das Sozialamt in den Fälle n zuständig ,
in denen di e Leistunge n de r Pflegekass e un d de r Krankenkass e
nicht ausreichen, um di e Versorgung eine s Pflegebedürftigen sicher-
zustellen. Die s is t beispielsweise dor t de r Fall , wo jeman d di e über -
wiegende Zeit des Tages gepflegt un d betreu t werde n muß . I m
Gegensatz zu de n Leistunge n de r Pflegekass e macht  da s Sozialamt
eine Übernahm e de r Koste n davon abhängig , da ß das Einkommen
und Vermögen nich t ausreicht , um di e Pfleg e selbs t zu finanzieren.

Tip: In  Fällen häuslicher Pflegebedürftigkeit  sich  immer von  einer
AIDS-Hilfe oder  dem  mit  ihr  zusammenarbeitenden Pflegedienst

zur Inanspruchnahme  von  Leistungen beraten  lassen.

• Hilf e zur Weiterführung de s Haushalts

Wenn du i n die Situation kommst , deinen Haushal t nicht meh r
führen zu können un d auc h kei n andere s Haushaltsmitglied die s
tun kan n (z.B . wegen Berufstätigkei t ode r Überforderung) , dan n
gewährt gegebenenfall s das Sozialamt "Hilf e zur Weiterführun g
des Haushalts" , z.B. in For m des Einsatze s eines Zivildienstleistenden,
der wöchentlich die Wohnung reinigt , Einkäuf e tätigt un d erforder -
liche sonstige Arbeiten übernimmt .

Die hauswirtschaftlich e Versorgung ode r auc h di e weitergehend e
Form der Haushaltshilf e kann ebens o Bestandtei l der Leistunge n
der Krankenversicherun g wie auc h der Pflegeversicherung sein.
Eine Haushaltshilf e im Rahme n der Sozialhilf e kan n abe r auch i m
Vorfeld von Pflegebedürftigkei t (allgemeine Schwäche) oder ergän -
zend zu Leistunge n der Krankenversicherun g gewähr t werden .

Exkurs: Welche Leistungen im stationären Bereich werden von der 
• Pflegeversicherung gewährt? 

Sofern du in einer stationären Einrichtung (Pflegeheim) unterge-
bracht und versorgt werden mußt, erhältst du auch dort Leistungen 
der Pflegeversicherung. In der Ze it vom 01 .07 .1996 bis zum 
31 .12.1997 werden monatlich feste, nach Pflegestufen gestaffelte 
Beträge für die Grundpflege, die sozia le Betreuung und die 
medizinische Behandlungspflege gezahlt, und zwar in 

Pflegestufe I: 
Pf legestufe 11 : 
Pflegestufe 111 : 
in Härtefä llen 
der Pflegestufe 111 : 

2.000,-- DM, 
2.500,-- DM, 
2.800,-- DM, 

3.300,-- DM . 

Für die Kosten der Unterkunft und Verpflegung hat der Einzelne 
selbst aufzukommen, gegebenenfalls sind ergänzende Leistungen 
der Sozialhilfe zu beantragen . 

Die pauschale Regelung, die gewählt wurde, um die Einführung 
der stationären Pflegeleistungen verwaltungsmäßig zu erle ichtern, 
wird vom 01 .01 .1998 von einer Vergütungsregelung abgelöst, 
die zwischen der Pflegekasse und dem einzelnen Heim für die 
Grundpflege, die sozia le Betreuung und die medizinische Behand-
lungspflege vereinbart w ird . Die Pflegekasse übernimmt aber auch 
dann noch Aufwendungen bis zur Höhe von DM 2.800,--, in Härte-
fällen bis zu DM 3.300, -- monatlich . Insgesamt darf jedoch die 
Pflegekasse pro Jahr im Durchschnitt nicht mehr als DM 30.000,--
je Pflegebedürftigen aufwenden . 

Häusliche pflege als SozialamtSleistung 

• Hilfe zur Pflege 

Mit Einführung der Pflegeversicherung wurden die gesetzlichen 
Grundlagen des Bundessozialhilfegesetzes so verändert, daß die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von" Hilfe zur Pflege" 
w ie auch deren Leistungen denen der Pf legeversicherung in etwa 
entsprechen . 
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Das Sozia lamt berücksichtigt in der Regel die Entscheidung der 
Pflegekasse bezüglich der Einstufung des Pflegebedürftigen und zahlt 
ein der jeweiligen Pflegestufe entsprechendes Pflegegeld, übernimmt 
die Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung 
oder trägt, wenn erforderlICh, die Kosten, die durch den Einsatz einer 
Sozialstation oder eines Pflegedienstes entstehen . Sofern Leistungen 
der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden, sind sie in 
vollem Umfang anzurechnen . 

Dies bedeutet, daß dem Sozialamt eine Ersatzfunktion zukommt. 
Es zah lt Pflegegeld oder Sachleistung für all diejenigen, die - aus 
welchen Gründen auch immer - keine Leistungen der Pflegekasse 
erhalten . Darüber hinaus ist das Sozialamt in den Fällen zuständig, 
in denen die Leistungen der Pflegekasse und der Krankenkasse 
nicht ausreichen, um die Versorgung eines Pflegebedürftigen sicher-
zustellen . Dies ist beispielsweise dort der Fall, wo jemand die über-
wiegende Zeit des Tages gepflegt und betreu t werden muß. Im 
Gegensatz zu den Leistungen der Pflegekasse macht das Sozia lamt 
eine Übernahme der Kosten davon abhängig, daß das Einkommen 
und Vermögen nicht ausreicht, um die Pflege selbst zu finanzieren . 

Tip: In Fällen häuslicher pflegebedürftigkeit sich immer von einer 
AIDS-Hilfe oder dem mit ihr zusammenarbeitenden pflegedienst 

zur Inanspruchnahme von Leistungen beraten lassen. 

• Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 

Wenn du in die Situation kommst, deinen Haushalt nicht mehr 
führen zu können und auch kein anderes Haushaltsmitglied dies 
tun kann (z .B. wegen Berufstätigkeit oder Überforderung), dann 
gewährt gegebenenfalls das Sozialamt "Hilfe zur Weiterführung 
des Haushalts", z.B. in Form des Einsatzes eines Zivildienstleistenden 
der wöchentlich die Wohnung reinigt, Einkäufe tätigt und erforder- ' 
liche sonstige Arbeiten übernimmt. 

Die hauswirtschaftliche Versorgung oder auch die weitergehende 
Form der Haushaltshilfe kann ebenso Bestandteil der Leistungen 
der Krankenversicherung w ie auch der Pflegeversicherung sein. 
Eine Haushaltshilfe im Rahmen der Sozia lhil fe kann aber auch im 
Vorfeld von Pflegebedürft igkeit (allgemeine Schwäche) oder ergän-
zend zu Leistungen der Krankenversicherung gewährt werden . 



Zu berücksichtige n ist , daß wie be i anderen Leistungen der
Sozialhilfe auch Einkommen un d Vermögen angerechne t un d
eine Eigenbeteiligun g verlangt werden können .

S O N S T I G E W I C H T I G E R E G E L U N G E N

Die Auseinandersetzung mi t Krankhei t und Tod schließt auc h das
Bedenken rechtliche r Regelungen mit ein . So kannst du rechtzeiti g
sicherstellen, daß in deinem Sinn e gehandel t wird .

Vollmacht

Im fortgeschrittenen Stadiu m von AID S kannst d u schnel l in die Lag e
kommen, dein e Angelegenheiten nich t mehr selbständi g regeln zu
können. Du kannst eine Person deines Vertrauen s einsetzen , dein e
Rechtsgeschäfte i n deinem Sinne zu regeln (Vollmacht) . Wichti g ist
die exakte und gründlich e Formulierun g eine r Vollmacht .
Es gibt di e Möglichkei t eine r Spezialvollmach t (z.B . Kontovollmacht ,
Verkauf de s Autos) wi e auc h die einer Generalvollmacht (umfassende
Handlungsbefugnis). Beid e Vollmachten wirken übe r de n Tod hinaus.
Die Generalvollmacht setzt unbeschränktes Vertrauen voraus.
Für bestimmte Rechtsgeschäft e (z.B. den Verkauf von Immobilien )
muß sie unter Umstände n notariel l beglaubig t sein .
Es is t auch möglich, sich gegenseitig eine Vollmacht z u erteilen.

Bei Unsicherheiten  empfiehl t es  sich, einen Rechtsanwal t oder Nota r
zu Rat e zu ziehen.

Testament

Grundsätzlich is t es für jede n Mensche n sinnvoll , rechtzeitig festzu-
legen, welche Persone n erben sollen. Häufig is t es ratsam, sich
vorher sachkundig z u machen (Notar, öffentliche Rechtsauskunft),
insbesondere dann , wenn d u i n einer nichteheliche n Gemeinschaf t
lebst. Es  gibt mehrere Möglichkeiten , den  Nachla ß zu regeln .

Handschriftliches Testamen t

Bei diese r For m des Testaments muß jeder Textbestandteil hand-
schriftlich (nicht mi t de r Schreibmaschine/dem PC ) abgefaßt un d •

ebenfalls handschriftlich -  mit  Datu m und  Unterschrif t (Vor- und
Zuname) versehen werden. Ansonste n gibt es keine besondere n
Vorschriften.

Das Testament sollte gut leserlic h geschrieben sein und eindeutig
regeln, we r erbe n und gegebenenfall s wer wa s an Vermächtnisse n
erhalten soll .

Du kannst das Testament bei dir, eine r Vertrauensperson oder bei m
Notar aufbewahren . E s ist aber ratsam, es beim Amtsgerich t gegen
eine geringe Gebüh r zu hinterlegen .

Bei diese r For m des Testaments dauert es  mindestens 3  Monate ,
bis das Erbe angetreten werde n kann , weil da s Erbscheinverfahren
langwierig ist .

Notarielles Testamen t

Das notarielle Testament verfaßt der Nota r nac h deinen Vorstel-
lungen. Dein e Unterschrif t wir d von ihm beurkunde t un d dami t
gleichzeitig deine Testierfähigkeit vermerkt. Die s kann für Mensche n
mit HIV/AID S von Bedeutun g sein , da es  mitunter durch  die
Erkrankung zu psychischen Veränderungen komme n kann .
Außerdem is t das Testament eher vo r Anfechtungen geschützt.
Das notarielle Testamen t wird beim Nota r ode r bei m Amtsgericht
verwahrt. Di e Notargebühren richten  sic h nach der Höh e des
Nachlaßwerts (bei einem Nachlaßwer t von D M 5.000 : ca . DM 52,- ,
bei DM 50.000 : ca . DM 160, - plus Mehrwertsteuer) .

Erbvertras

In einem Erbvertra g könne n sic h auch nicht verwandte Persone n
zu Erben einsetzen . Im Todesfall ist die Wirkung wie di e eines
Testaments, jedoch kan n der Erbvertra g nur mi t Zustimmun g des
anderen aufgehoben ode r geänder t werden. Ei n Erbvertrag kann
nur vo r eine m Nota r abgeschlosse n werden. Di e Kosten sind
doppelt so hoch wie für ei n notarielles Testament .

Zu berücksichtigen ist, daß wie bei anderen Leistungen der 
Sozialhilfe auch Einkommen und Vermögen angerechnet und 
eine Eigenbeteiligung verlangt werden können . 

SONSTIGE WICHTIGE REGELUNGEN 

Die Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod schließt auch das 
Bedenken rechtlicher Regelungen mit ein . So kannst du rechtzeitig 
sicherstellen, daß in deinem Sinne gehandelt wird . 

Vollmacht 

Im fortgeschrittenen Stadium von AIDS kannst du schnell in die Lage 
kommen, deine Angelegenheiten nicht mehr selbständig regeln zu 
können . Du kannst eine Person deines Vertrauens einsetzen, deine 
Rechtsgeschäfte in deinem Sinne zu regeln (Vollmacht). Wichtig ist 
die exakte und gründliche Formulierung einer Vollmacht. 
Es gibt die Möglichkeit einer Spezialvollmacht (z.B. Kontovollmacht, 
Verkauf des Autos) wie auch die einer Generalvollmacht (umfassende 
Handlungsbefugnis) . Beide Vollmachten w irken über den Tod hinaus. 
Die Generalvollmacht setzt unbeschränktes Vertrauen voraus. 
Für bestimmte Rechtsgeschäfte (z .B. den Verkauf von Immobilien) 
muß sie unter Umständen notariell beglaubigt sein. 
Es ist auch möglich, sich gegenseitig eine Vollmacht zu erteilen . 

Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Rechtsanwalt oder Notar 
zu Rate zu ziehen . 

Testament 

Grundsätzlich ist es für jeden Menschen sinnvoll, rechtzeitig festzu-
legen, welche Personen erben sollen. Häufig ist es ratsam, sich 
vorher sachkundig zu machen (Notar, öffentliche Rechtsauskunft), 
insbesondere dann, wenn du in einer nichtehelichen Gemeinschaft 
lebst. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Nachlaß zu regeln . 

• Handschriftliches Testament 

Bei dieser Form des Testaments muß jeder Textbestandteil hand-
schriftlich (nicht mit der Schreibmaschine/dem pe) abgefaßt und -
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ebenfalls handschriftlich - mit Datum und Unterschrift (Vor- und 
Zuname) versehen werden . Ansonsten gibt es keine besonderen 
Vorschriften . 

Das Testament sollte gut leserl ich geschrieben sein und eindeutig 
regeln, wer erben und gegebenenfalls wer was an Vermächtnissen 
erhalten soll . 

Du kannst das Testament bei dir, einer Vertrauensperson oder beim 
Notar aufbewahren . Es ist aber ratsam, es beim Amtsgericht gegen 
eine geringe Gebühr zu hinterlegen . 

Bei dieser Form des Testaments dauert es mindestens 3 Monate, 
bis das Erbe angetreten werden kann, weil das Erbscheinverfahren 
langwierig ist. 

• Notarielles Testament 

Das notarielle Testament verfaßt der Notar nach deinen Vorstel-
lungen . Deine Unterschrift wird von ihm beurkundet und damit 
gleichzeitig deine Testierfähigkeit vermerkt. Dies kann für Menschen 
mit HIV/AIDS von Bedeutung sein, da es mitunter durch die 
Erkrankung zu psychischen Veränderungen kommen kann . 
Außerdem ist das Testament eher vor Anfechtungen geschützt. 
Das notarielle Testament wird beim Notar oder beim Amtsgericht 
verwahrt. Die Notargebühren richten sich nach der Höhe des 
Nachlaßwerts (bei einem Nachlaßwert von DM 5.000: ca. DM 52,--, 
bei DM 50.000: ca. DM 160,-- plus Mehrwertsteuer). 

• Erbvertrag 

In einem Erbvertrag können sich auch nicht verwandte Personen 
zu Erben einsetzen. Im Todesfall ist die Wirkung wie die eines 
Testaments, jedoch kann der Erbvertrag nur mit Zustimmung des 
anderen aufgehoben oder geändert werden. Ein Erbvertrag kann 
nur vor einem Notar abgeschlossen werden . Die Kosten sind 
doppelt so hoch wie für ein notarielles Testament. 
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Bestattung

Manche Mensche n möchte n auf bestimmt e Weise bestatte t werden
(z.B. Feuerbestattung , anonym e Bestattung) .
Ihrem Wunsc h kan n leichte r entsproche n werden , wen n hierz u eine
Erklärung (gesondertes Schriftstück ) gemacht wurde . Da s Testament
ist hierfü r ungeeignet , da es nicht unbedingt sofor t für di e Hinter -
bliebenen einsehba r ist . Außerdem is t es möglich, seine Bestattung
zu Lebzeite n durc h eine n Vorsorgevertrag mi t eine m Bestattungs -
institut z u regeln . Darübe r sollte n di e Angehörigen informier t
werden. Be i Sozialhilfeempfänger n und Mensche n mi t geringe m
Einkommen übernimm t das Sozialamt die Bestattungskoste n ode r
zahlt etwa s hinzu . Zuständi g is t das Sozialamt des Ortes, an de m
die Bestattung vorgenomme n wird .

Sterbegeld

Mit de m Gesundheitsreformgeset z ist die Zahlung von Sterbegel d
durch di e gesetzliche Krankenkasse weggefallen. We r vo r de m
01.01.1989 Mitglie d der gesetzlichen Krankenversicherung war, de m
wird Sterbegeld in Höhe von D M 2.100, — gezahlt , fü r mitversichert e
Angehörige werde n DM 1.050,- - gezahlt . We r ein höhere s Sterbe -
geld beziehe n möchte oder wer ers t nac h dem 01.01.1989 Mitglie d
einer gesetzliche n Krankenkass e wurde, ha t di e Möglichkeit , eine
private Sterbegeldversicherun g abzuschließen.

A D R E S S E N

Informationen z u einzelnen Themenbereiche n be i folgenden
Institutionen:
- AIDS : AIDS-Hilfen, AIDS-Beratungsstellen der Gesundheitsämte r
- Arbeitslosigkeit : Arbeitsämter, Arbeitsloseninitiative n
- Rechtsfragen : öffentliche Rechtsauskunf t
- Rente : Rentenversicherungsanstalten (z.B. BfA,  LVA)

Rentenberatungsstellen
- Sozialhilfe : Sozialämte r der Städt e u. Gemeinden ,

Sozialhilfeinitiativen
- Schuldenregulierung : Schuldnerberatungsstelle n de r Städt e un d

Gemeinden ode r freie r Träger
- Schwerbehindertenausweis : örtliche Versorgungsämter
- Wohngeld : Wohngeldstellen de r Städte und Gemeinde n

Stiftung

Deutsche AIDS-Stiftun g
Markt 26
53111 Bonn

Mitgliedsorganisationen der
DAH

AIDS-Hilfe Aachen e.V .
Zollernstr. 1
D 52070 Aachen
Tel.: 0241/532558
Fax: 0241/90223 2
Beratungstel.: 0241/1941 1

AIDS-Hilfe Ahaus &
Westmünsterland e.V.
Windmühlentor 6
D 48683 Ahau s
Tel.: 02561/97173 6
Fax: 02561/97173 8
Beratungstel.: 02561/19411

AIDS-Hilfe Ahlen e.V.
Königstr. 9
D 5922 7 Ahlen
Tel.: 02382/3193
Fax: 02382/81179
Beratungstel.: 02382/19411

Augsburger AIDS-Hilfe e.V.
Morellstr. 2 4
D 86159 Augsburg
Tel: 0821/585908
Fax: 0821/58590 5
Beratungstel.: 0821/19411

HIV e.V.
Lilienthalstr. 28
D 1096 5 Berlin
Tel: 030/6918033
Fax: 030/694334 9

jederMann e.V.
Prenzelberger AIDS Projek t
Greifenhagener Str . 6
D 1043 7 Berlin
Tel.: 030/4441764
Fax: 030/4456000
Beratungstel.: 030/4446655

Pluspunkt Berli n e.V.
Ueckermünder Str . 1a
D 1043 9 Berli n
Tel.: 030/446688 0
Fax: 030/44668822
Beratungstel.: 030/4466889 9

Mann-O-Meter e.V.
Gay-Switchboard
Motzstr. 5
D 1077 7 Berlin
Tel: 030/216967 4
Fax: 030/2157078
Beratungstel.: 030/2168008

Kommunikations- und Beratungs-
zentrum homosexuelle r Fraue n und
Männer
Kulmer Str . 20 a
D 1078 3 Berli n
Tel.: 030/2153742
Fax: 030/2153742
Beratungstel.: Männer : -9000
Frauen: -2000

ad ho c e.V.
Chamissoplatz 5
D 1096 5 Berli n
Tel.: 030/6941260
Fax: 030/6941114

ziK Zuhause im Kiez  gGmbh
Gemeinnützige Ges. f. Wohnraumver -
sorgung f. Krank e un d Hilfsbedürftige
Reichenberger Str . 130
D 1099 9 Berlin
Tel.: 030/6185036
Fax: 030/618656 4

Berliner AIDS-Hilfe e.V.
Meinekestr, 1 2
D 1071 9 Berlin
Tel.: 030/885640- 0
Fax: 030/885640-25
Beratungstel.: 030/19411

FIXPUNKT e. V.
Verein für suchtbegleitend e Hilfen e.V
Graefestr 1 8
D 10967  Berli n
Tel :  030/6929198

Bestattung 

Manche Menschen möchten auf bestimmte Weise bestattet werden 
(z.B. Feuerbestattung, anonyme Bestattung). 
Ih rem Wunsch kann leichter entsprochen werden, wenn hierzu eine 
Erklärung (gesondertes Schriftstück) gemacht w urde. Das Testament 
ist hierfür ungeeignet, da es nicht unbedingt sofort für die Hinter-
bliebenen einsehbar ist. Außerdem ist es möglich, seine Bestattung 
zu Lebzeiten durch einen Vorsorgevertrag mit einem Bestattungs-
institut zu regeln. Darüber sollten die Angehörigen informiert 
werden . Bei Sozialhi lfeempfängern und Menschen mit geringem 
Einkommen übernimmt das Sozialamt die Bestattungskosten oder 
zah lt etwas hinzu . Zuständig ist das Sozialamt des Ortes, an dem 
die Bestattung vorgenommen wird. 

Sterbegeld 

Mit dem Gesundheitsreformgesetz ist die Zahlung von Sterbegeld 
durch die gesetzliche Krankenkasse weggefallen. Wer vor dem 
01 .0 1.1989 Mitg lied der gesetzlichen Krankenversicherung war, dem 
wird Sterbegeld in Höhe von DM 2.100,-- gezahlt, für mitversicherte 
Angehörige werden DM 1.050,-- gezahlt. Wer ein höheres Sterbe-
geld beziehen möchte oder wer erst nach dem 01.01 .1989 Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse wurde, hat die Möglichkeit, eine 
private Sterbegeldversicherung abzuschließen . 

ADRESSEN 

Informationen zu einzelnen Themenbereichen bei folgenden 
Institutionen: 

AIDS: AIDS-Hilfen, AIDS-Beratungsstellen der Gesundheitsämter 
Arbeitslosigkeit: Arbeitsämter, Arbeitsloseninitiativen 
Rechtsfragen: öffentliche Rechtsauskunft 
Rente: Rentenversicherungsanstalten (z.B. BfA, LVA) 
Rentenberatungsstellen 
Sozialhilfe: Sozialämter der Städte u. Gemeinden, 
Sozialhi lfeinitiat iven 
Schuldenregul ierung: Schuldnerberatungsstellen der Städte und 
Gemeinden oder freier Träger 
Schwerbehindertenausweis: örtliche Versorgungsämter 
Wohngeld: WohngeldsteIlen der Städte und Gemeinden 

Stiftung 

Deutsche AIDS-Stiftung 
Markt 26 
53111 Bonn 

Mitgliedsorganisationen der 
DAH 

AIDS-Hilfe Aachen e.V. 
Zollernstr. 1 
o 52070 Aachen 
Tel. : 02411532558 
Fax: 0241/902232 
Beratungstel. : 0241119411 

AIDS-Hilfe Ahaus & 
Westmünsterland e.V. 
Windmühlentor 6 
o 4B683 Ahaus 
Tel. : 025611971736 
Fax: 02561/97173B 
Beratungstel. : 02561/19411 

AIDS-Hilfe Ahlen e.V. 
Königstr. 9 
o 59227 Ahlen 
Tel. : 02382/3193 
Fax: 02382/811 79 
Beratungstel. : 0238211941 1 

Augsburger AIDS-Hilfe e.V. 
Morellstr. 24 
o 86159 Augsburg 
Tel. : 0821/585908 
Fax: OB21/585905 
Beratungstel. : 0821/19411 

HIVe.V. 
Lilienthalstr. 2B 
o 10965 Berlin 
Tel.: 030/691 B033 
Fax: 030/6943349 

jederMann e.V. 
Prenzelberger AI OS Projekt 
Greifenhagener Str. 6 
o 10437 Berlin 
Tel. : 030/4441764 
Fax: 030/4456000 
Beratungs1el. : 030/4446655 

pluspunkt Berl in e.V. 
Ueckermünder 5tr. 1 a 
o 10439 Berlln 
Tel.: 030/4466880 
Fax: 030/44668822 
Beratungstel. : 030/44668899 

Mann-O-Meter e. V. 
Gay-5witchboard 
Motzstr. 5 
o 10777 Berlin 
Tel. : 030/2 169674 
Fax: 030/2157078 
Beratungstel. : 030/2168008 

Kommunikations- und Beratungs-
zentrum homosexueller Frauen und 
Männer 
Kulmer 5tr. 20 a 
o 10783 Berhn 
Tel. : 03012153742 
Fax: 030/2153742 
Beratungstel. : Männer: -9000 
Frauen: -2000 

ad hoc e.V. 
ChamissoplalZ 5 
o 10965 Berlin 
Tel. : 030/6941260 
Fax: 030/6941 114 

ziK zuhause im Kiez gGmbh 
Gemeinnützige Ges. f. Wohnraumver-
sorgung f . Kranke und Hilfsbedürftige 
Re ichenberger SIr. 130 
o 10999 Berlin 
Tel. : 030/6185036 
Fax: 030/6186564 

Berliner AIDS-Hilfe e.V. 
Meinekestr. 12 
o 10719 Berlin 
Tel. : 030/885640-0 
Fax: 030/885640-25 
Beratungstel. : 030119411 

FIXPUNKT e. V. 
Verein für suchtbegleitende Hilfen eV 
Graefestr. 1 B 
o 10967 Berlin 
Tel. : 030/6929198 
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SUBWAY Berli n e.V.
Nollendorfstr. 31
D 1077 7 Berlin

Familien-AIDS-Forum e.V.
Otto-Suhr-Allee 9 4
D 1058 5 Berlin
Tel.: 030/348206 6
Fax: 030/3482066

AIDS-Hilfe Bielefel d e.V .
Artur-Ladebeck-Str. 2 6
D 3360 2 Bielefeld
Tel.: 0521/133388
Fax: 0521/133369
Beratungstel.: 0521/1941 1

AIDS-Hilfe Bochu m e.V.
Bergstr. 1 1 5
D 44791 Bochu m
Tel.: 0234/5191 0
Fax: 0234/51919
Beratungstel.: 0234/19411

AIDS-Hilfe Bon n e.V .
Weberstr. 5 2
D 5311 3 Bonn
Tel.: 0228/219021
Fax: 0228/219024
Beratungstel.: 0228/19411

DASB Droge n und  AIDS
Selbsthilfe e.V . Bon n
Bonner Talweg 11 9
D 5311 3 Bonn
Tel.: 0228/211011
Fax: 0228/26267 0

Humanitas e.V.
Gefangenen- und AIDS-Hilf e
Brandenburg
Geschwister-Scholl-Str. 2 0
D 1477 6 Brandenburg
Tel.: 03381/223917
Fax: 03381/22391 7

Braunschweiger AIDS-Hilf e e.V.
Echternstr 1  5
D 3810 0 Braunschweig
Tel.: 0531/1414 1
Fax: 0531/1466 7
Beratungstel :  0531/19411

AIDS-Hilfe Bremen  e.V .
Am Dobbe n 6 6
D 28203 Bremen
Tel.: 0421/701313
Fax: 0421/70201 2

Rat&Tat Zentrum fü r
Homosexuelle e.V .
Theodor-Körner-Str. 1
D 28203 Bremen
Tel.: 0421/700007
Fax: 0421/70000 9
Beratungste!.: 0421/70417 0

Cellesche AIDS-Hilfe e.V .
Großer Pla n 1 2
D 29221 Cell e
Tel.: 05141/2364 6
Fax: 05141/2364 6
Beratungstel.: 05141/19411

AIDS-Hilfe Chemnit z e.V.
Hauboldstr. 6
D 09111 Chemnitz
Tel.: 0371/415223
Fax: 0371/415223
Beratungstel.: 0371/19411

AIDS-Hilfe Krei s Coesfeld e.V.
Südring 40
D 48653 Coesfel d
Tel.: 02541/3272

AIDS-Hilfe Darmstad t
Saalbaustr 2 7
D 6428 3 Darmstadt
Tel.: 06151/28073 -7 4
Fax: 06151/28076
Beratungstel.: 06151/1941 1

AIDS-Hilfe Dortmund e.V.
Müllerstr. 1  5
D 44137 Dortmund
Tel.: 0231/1686 4
Fax: 0231/1686 5
Beratungstel.: 0231/1941 1

AIDS-Hilfe Dresde n e.V .
Florian-Geyer-Str. 3
D 0130 7 Dresden
Tel.: 0351/4416142
Fax: 0351/441614 2
Beratungstel.: 0351/4416141

AIDS-Hilfe Duisburg/Krei s
Wesel e.V .
Friedenstr. 10 0
D 47053 Duisburg
Tel.: 0203/66663 3
Fax: 0203/69984
Beratungstel :  0203/19411

AIDS-Hilfe Düsseldor f e.V .
Oberbilker Allee 310
D 40227 Düsseldor f
Tel.: 0211/7260526
Fax: 0211/7260536
Beratungstel.: 0211/19411

Elterninitiative HIV-betroffene r
Kinder e.V .
Burscheider Str . 33
D 40591 Düsseldor f
Tel.: 0211/767237
Fax: 0211/76210 4

AIDS-Hilfe e.V . für di e Kreise
Pinneberg un d Steinburg e.V .
Vormstegen 25
D 25336 Elmshorn
Tel.: 04121/6505 8
Fax: 04121/61211
Beratungstel.: 04121/19411

AIDS-Hilfe Thüringe n e.V.
Beratungs- un d Geschäftsstell e Erfur t
Filßstr. 8
D 9908 9 Erfur t
Tel.: 0361/7312233
Fax: 0361/7312458
Beratungstel.: 0361/19411

AIDS-Hilfe Esse n e.V.
Varnhorststr. 1 7
D 45127 Esse n
Tel.: 0201/236096-97
Fax: 0201/20023 5
Beratungstel.: 0201/19411

AIDS-Hilfe Flensburg e.V.
Kompanietor Schiffb . 1 2
D 24937 Flensbur g
Tel.: 0461/2559 9
Fax: 0461/12450
Beratungstel.: 0461/1941 1

AIDS-Hilfe Frankfur t e.V .
Friedberger Anlag e 2 4
D 60316 Frankfur t
Tel.: 069/439704/0 5
Fax: 069/4980171
Beratungstel.: 069/19411

AIDS-Hilfe Freibur g e.V.
Habsburgerstr. 7 9
D 79104  Freiburg
Tel.: 0761/27692 4
Fax: 0761/288112
Beratungstel.: 0761/19411

AIDS-Hilfe Ansbach/Dinkelsbüh l e.V .
c/o Georg Großeibel
Raustetten 9
D 86742 Fremdinge n
Tel.: 0981/88445

AIDS-Hilfe Fuld a e.V .
Friedrichstr. 4
D 3603 7 Fuld a
Tel.: 0661/77011
Fax: 0661/241011

AIDS-Hilfe Gelsenkirchen e.V .
Husemannstr. 39-41
D 45879 Gelsenkirche n
Tel.: 0209/2552 6
Fax: 0209/209166
Beratungstel,: 0209/19411

AIDS-Hilfe Gießen e.V .
Diezstr. 8
D 35390 Gießen
Tel.: 0641/39022 6
Fax: 0641/394476
Beratungstel.: 0641/19411

Positiv e.V .
Waldschlößchen
D 37130 Gleichen
Tel.: 05592/38 2
Fax: 05592/1792

SUBWAY Berlin e.V. 
Nollendorfstr. 31 
D 10777 Berlin 

Familien-AIDS-Forum e.V. 
Otto-Suhr-Allee 94 
D 10585 Berlin 
Tel. : 030/3482066 
Fax: 030/3482066 

AIDS-Hilfe Bielefeld e_ V. 
Artur-Ladebeck-Str. 26 
D 33602 Bielefeld 
Tel. : 05211133388 
Fax: 0521/133369 
Beratungstel. : 0521/194 11 

AIDS-Hilfe Bochum e.V. 
Bergstr. 115 
D 44791 Bochum 
Tel. : 0234/51910 
Fax: 0234151919 
Beratungstel. : 0234/19411 

AIDS-Hilfe Bonn e.V. 
Weberstr. 52 
D 53113 Bonn 
Tel. : 022812 19021 
Fax: 02281219024 
Beratungstel. : 02281194 11 

DASB Drogen und AIDS 
Selbsthilfe e.V. Bonn 
Bonner Talweg 119 
D 53113 Bonn 
Tel. : 02281211011 
Fax: 02281262670 

Humanitas e.V. 
Gefangenen- und AIDS-Hilfe 
Brandenburg 
Geschwister-Scholl-Str. 20 
D 14776 Brandenburg 
Tel. : 03381/223917 
Fax: 03381/2 23917 

Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V. 
Echternstr. 15 
D 38 100 Braunschweig 
Tel. : 0531/14141 
Fax: 0531/14667 
Beratungstel. . 05311194 11 

AIDS-Hilfe Bremen e.V. 
Am Dobben 66 
D 28203 Bremen 
Tel. : 0421n013 13 
Fax: 0421n02012 

Rat& Tat Zentrum für 
Homosexuelle e.V. 
Theodor-Körner-Str. 1 
D 28203 Bremen 
Tel. : 042 1n00007 
Fax: 042 1n00009 
Beratungstel. : 0421n041 70 

Cellesche AIDS-Hilfe e.V. 
Großer Plan 12 
D 29221 Celle 
Tel. : 05 141 /23646 
Fax: 05141/23646 
Beratungstel. : 05141119411 

AIDS-Hilf e Chemnitz e.V. 
Hauboldstr. 6 
D 09111 Chemnitz 
Tel. : 0371/415223 
Fax: 0371/415223 
Beratungstel. : 037 111941 1 

AIDS-Hilfe Kreis Coesfeld e.V. 
Süd ring 40 
D 48653 (oesfeld 
Tel. : 02541/3272 

AIDS-Hilfe Darmstadt 
Saalbaustr. 27 
D 64283 Darmstadt 
Te l. : 06151/28073 -74 
Fax: 06151128076 
Beratungstel. : 06151119411 

AIDS-Hilfe Dortmund e.V. 
Müllerstr. 15 
D 44137 Dortmund 
Tel. : 023 1116864 
Fax: 023 1116865 
Beratungstel. : 023 1/19411 

~ 50 

AIDS-Hilfe Dresden e.V. 
Florian-Geyer-Str. 3 
D 01307 Dresden 
Tel. : 0351 /4416142 
Fax: 0351/4416142 
Beratungstel. : 0351/44 16141 

AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis 
Wesel e.V. 
Friedenstr. 100 
D 47053 Duisburg 
Tel. : 0203/666633 
Fax: 0203/69984 
Beratungstel. : 020311941 1 

AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V. 
Oberbilker Allee 310 
D 40227 Düsseldorf 
Tel. : 021 1n260526 
Fax: 02 11 n260536 
Beratungstel. : 0211119411 

Elterninitiative HIV-betroffener 
Kinder e.V. 
Burscheider Str. 33 
D 40591 Düsseldorf 
Tel. : 02 11 n67237 
Fax: 02 11 n621 04 

AIDS-Hilfe e.V. für die Kreise 
Pinneberg und Steinburg e.V. 
Vormstegen 25 
D 25336 Elmshorn 
Tel. . 0412 1/65058 
Fax: 0412 1/612 11 
8eratungstel. : 04 1211194 11 

AIDS-Hilfe Thüringen e.V. 
8eratungs- und Geschäftsstelle Erfurt 
Fi lßstr. 8 
D 99089 Erfurt 
Tel. : 0361n312233 
Fax: 0361n3 12458 
8eratungstel. : 0361 /19411 

AIDS-Hilfe Essen e.V. 
Varnhorststr. 17 
D 45127 Essen 
Tel. : 0201/236096-97 
Fax: 0201/200235 
Beratungstel. : 020 111 941 1 

AIDS-Hilfe Flensburg e.V. 
Kompanietor Schiffb. 12 
D 24937 Flensburg 
Tel. : 0461125599 
Fax: 0461112450 
Beratungstel. : 046111941 1 

AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. 
Friedberger Anlage 24 
D 60316 Frankfurt 
Tel. : 069/439704/05 
Fax: 069/4980 171 
Beratungstel. : 069/1941 1 

AIDS-Hilfe Freiburg e. V. 
Habsburgerstr. 79 
D 79104 Freiburg 
Tel. : 0761/276924 
Fax: 0761/288112 
Beratungstel. : 0761119411 

AIDS-Hilfe Ansbach/Dinkelsbühl e.V. 
do Georg Großeibel 
Raustetten 9 
D 86742 Fremdingen 
Tel. : 0981/8844 5 

AIDS-Hilfe Fulda e.V. 
Friedrichstr. 4 
D 36037 Fulda 
Tel. : 0661n7011 
Fax: 0661/24 10 11 

AIDS-Hilfe Gelsenkirchen e.V. 
Husemannstr. 39-41 
D 45879 Gelsenkirchen 
Tel. : 0209/25526 
Fax: 0209/209 166 
Beratungstel. : 0209/194 11 

AIDS-Hilfe Gießen e.V. 
Diezstr. 8 
D 35390 Gießen 
Tel. : 0641/390226 
Fax: 06411394476 
Beratungstel. : 0641/1941 1 

Positive.V. 
Waidschlößchen 
D 37 130 Gleichen 
Tel. : 055921382 
Fax: 0559211792 



AIDS-Arbeitskreis Göttinger
AIDS-Hilfe e.V.
Obere Karspül e 1 4
D 37073 Göttingen
Tel :  0551/43735
Fax: 0551/4102 7
Beratungstel :  0551/19411

AIDS-Hilfe Hagen e.V.
Körner St r 8 2
D 5809 5 Hagen
Tel.: 02331/338833
Fax: 02331/338833
Beratungstel.: 02331/1941 1

AIDS-Hilfe Halberstad t e.V .
Finkestr. 7
D 38820 Halberstadt
Tel.: 03941/60166 6
Fax: 03941/60166 6

AIDS-Hilfe Halle  e.V .
Magdeburger Str . 34
D 06112 Halle/Saal e
Tel.: 0345/23090 0
Fax: 0345/2309025

Hein &  Fiet e
Hamburgs schwuler Infolade n
Kleiner Pulverteic h 17-21
D 20099 Hambur g
Tel.: 040/240440
Fax: 040/240675

AIDS-Hilfe Krefeld e.V .
Nordwall 8 3
D 47798 Krefeld
Tel.: 02151/775020
Fax: 02151/786592
Beratungstel.: 02151/19411

Junkie-Bund-Köln e.V.
Berliner Str . 98-100
D 5106 3 Köln
Tel :  0221/622081
Fax: 0221/622081

AIDS-Hilfe Köln e.V.
Beethovenstr. 1
D 5067 4 Köln
Tel.: 0221/202030
Fax: 0221/230325
Beratungstel :  0221/19411

Schwule Initiativ e für Pfleg e
und Soziales
Pipinstr. 7
D 5066 7 Köl n
Tel.: 0221/9257686 9
Fax: 0221/92576845

AIDS-Hilfe Landau e.V.
Weißenburger Str . 2b
D 76829 Landa u
Tel.: 06341/88688
Fax: 06341/8438 6
Beratungstel.: 06341/1941 1

AIDS-Hilfe Leipzig  e.V.
Ossietzkystr 1 8
D 04347 Leipzi g
Tel.: 0341/2323126/7
Fax: 0341/2323126
Beratungstel.: 0341/19411

AIDS-Hilfe Leverkuse n e. V.
Lichstr. 3 6 a
D 5137 3 Leverkuse n
Tel.: 0214/401766
Fax: 0214/40176 6

AIDS-Hilfe Emslan d e.V.
Konrad-Adenauer-Ring 1 3
D 49808 Lingen
Tel.: 0591/54121
Fax: 0591/54121
Beratungstel.: 0591/19411

Lübecker AIDS-Hilfe e.V.
Ebeling-Haus
Engelsgrube 1 6
D 23552 Lübeck
Tel.: 0451/72551
Fax: 0451/707021 8
Beratungstel.: 0451/19411

mim

AIDS-Hilfe Lünebur g e.V .
Am Sand e 5 0
D 2133 5 Lüneburg
Tel.: 04131/40355 0
Fax: 04131/40350 5
Beratungstel.: 04131/19411

AIDS-Hilfe Magdebur g e.V.
Weidenstr 9
D 3911 4 Magdeburg
Tel.: 0391/541084911
Fax: 0391/54108491 5
Beratungstel.: 0391/19411

AIDS-Hilfe Main z e.V .
Hopfengarten 1 9
D 5511 6 Mainz
Tel.: 06131/22227 5
Fax: 06131/23387 4
Beratungstel.: 06131/19411

AIDS-Hilfe
Mannheim-Ludwighafen e.V .
L 10 / 8
D 6816 1 Mannhei m
Tel.: 0621/2860 0
Fax: 0621/152764
Beratungstel.: 0621/19411

AIDS-Hilfe Marbur g e.V .
Bahnhofstr. 2 7
D 35037 Marbur g
Tel.: 06421/64523
Fax: 06421/62414
Beratungstel :  06421/19411

AIDS-Hilfe Memminge n Allgäu e.V .
Hallhof 5 a
D 87700 Memminge n
Tel.: 08331/48457
Fax: 08331/4845 7
Beratungstel.: 08331/19411

AIDS-Hilfe im Märkischen
Kreis e.V .
An de r Stadtmauer 4a
D 5870 6 Mende n
Tel. 02373/39808 0
Fax: 02373/39808 0

AIDS-Hilfe
Mönchengladbach/Rheydt e.V.
Rathausstr 1 3
D 41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161/176023
Fax: 02161/176024
Beratungstel.: 02161/19411

Münchner AIDS-Hilf e e . V.
Lindwurmstr. 71-73
D 80337 München
Tel.: 089/544647- 0
Fax: 089/544647-1 1
Beratungstel.: 089/1941 1

AIDS-Hilfe Münste r e.V .
Schaumburgstr. 1 1
D 48143 Münste r
Tel.: 0251/60960- 0
Fax: 0251/63555
Beratungstel.: 0251/19411

AIDS-Hilfe Neumünste r e.V .
Wasbecker St r 9 3
D 2453 4 Neumünster
Tel.: 04321/6686 6
Fax: 04321/6686 6
Beratungstel.: 04321/19411

AIDS-Hilfe Grafschaf t Bentheim e.V .
Bentheimer Str . 35
D 48529 Nordhor n
Tel.: 05921/76590
Fax: 05921/7659 0
Beratungstel.: 05921/19411

AIDS-Hilfe
Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.
Bahnhofstr. 13/15
D 90402 Nürnber g
Tel.' 0911/230903 5
Fax: 0911/23090345
Beratungstel 0911/1941 1

AIDS-Hilfe Oberhausen e.V .
Langemarkstr 1 2
D 46045 Oberhausen
Tel.: 0208/80651 8
Fax. 0208/85144 9

AIDS-Arbeitskreis Göttinger AIDS-Hilfe Köln e.V. A IDS-Hilfe Lüneburg e.V. A IDS-H ilfe 
AIDS-Hilfe e. V. Beethovenstr. I Am Sande 50 Mönchengladbach/Rheydt e. V. 
Obere Karspüle t 4 D 50674 Köln D 2 I 335 Lüneburg Rathausstr. 13 
D 37073 Göttingen Tel. : 0221/202030 Tel. : 04131/403550 D 41061 Mönchengladbach 
Tel. : 0551/43735 fax: 0221/230325 fax: 04131/403505 Tel. : 021611176023 
fax: 0551/41027 Beratungstel. : 0221119411 Beratungstel. : 0413111941 1 fax: 02161/176024 
Beratungstel. : 0551/19411 Beratungstel. : 02 161/1941 1 

Schwule Initiative für pflege AIDS-Hilfe Magdeburg e.V. 
AI DS-Hilfe Hagen e.V. und Soziales Weldenstr. 9 Münchner A IDS-Hil fe e. V. 
Körner Str. 82 Pipinstr. 7 D 391 14 Magdeburg Lindwurmstr. 71-73 
D 58095 Hagen D 50667 Köln Tel. : 0391/54 1084911 D 80337 München 
Tel. : 0233 1/338833 Tel. : 0221/92576869 fax: 0391/541084915 Tel. : 0891544647-0 
fax: 0233 1/338833 fax: 022 1192576845 Beratungstel. : 0391119411 Fax: 089/544647-11 
Beratungstel. : 023311194 11 Beratungstel.: 089/194 I I 

A IDS-Hilfe Landau e.V. AIDS-Hilfe Mainz e.V. 
A IDS-Hilfe Halberstadt e.V. Weißenburger Str. 2b Hopfengarten 19 AIDS-Hilfe Münster e.V. 
f inkestr. 7 D 76829 Landau D 55116 Mainz Schaumburgstr. 11 
D 38820 Halberstadt Tel. : 06341/88688 Tel. : 0613 1/222275 D 48143 Münster 
Tel. : 0394 1/60 1666 Fax: 0634 I 184386 fax: 06131/233874 Tel. : 0251/60960-0 
Fax: 03941/60 1666 Beratungstel. : 0634111941 I Beratungstel. : 06 13111941 I Fax: 0251/63555 

Beratungstel.: 02511194 1 I 
AI DS-Hilfe Halle e.V. AIDS-Hilfe Leipzig e.V. AIDS-Hilfe 
Magdeburger Str. 34 Ossietzkystr. 18 Mannheim-Ludwighafen e.V. AIDS-Hi lfe Neumünster e.V. 
D 06 1 12 HalleiSaale D 04347 Leipzig L 10/8 Wasbecker Str. 93 
Tel. : 0345/230900 Tel. : 034 1/232312617 D 68161 Mannhelm D 24534 Neumünster 
fax: 0345/2309025 fax: 0341/2323 I 26 Tel. : 062 1/28600 Tel.: 0432 1/66866 

Beratungstel. : 034 111941 I Fax: 06211152764 fax: 0432 1/66866 
Hein & Fiete Beratungstel. : 062 11194 I I Beratungstel. : 0432 111941 1 
Hamburgs schwuler Infoladen AIDS-Hilfe Leverkusen e. V. 
Kleiner Pulverte ich 17-2 1 Lichstr. 36 a AIDS-Hilfe Marburg e.V. AIDS-Hilfe Grafschaft Bentheim e.V. 
D 20099 Hamburg D 51373 Leverkusen Bahnhofstr. 27 Bentheimer Str. 35 
Tel. : 040/240440 Tel. : 0214/401766 D 35037 Marburg D 48529 Nordhorn 
Fax: 040/240675 fax: 021 4/401766 Tel. : 0642 1/64523 Tel. : 0592 1n6590 

Fax: 0642 1/624 14 fax: 05921n6590 
AIDS-Hi lfe Krefeld e.V. AIDS-Hilfe Emsland e.V. Beratungstel. : 064211194 1 I Beratungstel. : 05921/194 11 
Nordwall83 Konrad-Adenauer-Rlng 13 
D 47798 Krefeld D 49808 Llngen AIDS-Hilfe Memmingen Allgäu e. V. AIDS-Hilfe 
Tel. : 02151n75020 Tel. : 0591/5412 1 Hallhof 5a Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 
Fax: 02 I 51 n86592 fax: 0591/54121 D 87700 Memmingen Bahnhofstr. 13115 
Beratungstel. : 02 1511194 1 I Beratungstel. : 0591119411 Tel. : 08331/48457 D 90402 Nürnberg 

Fax: 08331/48457 Tel. : 091112309035 
Junkie-Bund-Köln e.V. Lübecker AIDS-Hilfe e.V. Beratungstel. : 0833111941 I fax: 0911/23090345 
Berliner Str. 98- I 00 Ebeling-Haus Beratungstel. : 09111194 I I 
D 51063 Köln Engelsgrube 16 AIDS-Hilfe im Märkischen 
Tel. : 0221/622081 D 23552 Lübeck Kreis e.V. AIDS-Hilfe Oberhausen e.V. 
Fax: 0221/622081 Tel. : 04 51n2551 An der Stadtmauer 4a Langemarkstr. 12 

Fax: 045 1/70702 18 D 58706 Menden D 46045 Oberhausen 
Beratungstel. : 0451119411 Tel. : 02373/398080 Tel. : 020818065 18 

Fax: 02373/398080 fax: 0208185 I 449 
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AIDS-Hilfe Offenbach e.V .
Frankfurter Str . 48
D 6306 5 Offenbach
Tel.: 069/88368 8
Fax: 069/88104 3

AIDS-Hilfe Offenbur g
Malergasse 1
D 77652 Offenbur g
Tel.: 0781/7718 9
Fax: 0781/2406 3
Beratungstel.: 0781/19411

Oldenburgische AIDS-Hilfe  e.V .
Nadorster Str . 24
D 26123 Oldenbur g
Tel.: 0441/88301 0
Fax: 0441/885050 7
Beratungstel.: 0441/19411

AIDS-Hilfe Krei s Olpe e.V.
Kampstraße 2 6
D 5746 2 Olpe
Tel.: 02761/40322
Fax: 02761/273 4
Beratungstel.: 02761/1941 1

AIDS-Hilfe Osnabrück e.V.
Koksche Str. 4
D 49080 Osnabrück
Tel : 0541/801024
Fax: 0541/80478 8
Beratungstel.: 0541/19411

AIDS-Hilfe Paderbor n e.V .
Riemekestr. 1 5
D 3310 2 Paderborn
Tel.: 05251/280298
Fax: 05251/280751
Beratungstel.: 05251/19411

AIDS-Hilfe Pforzhei m e. V.
Frankstr. 14 3
D 75172 Pforzheim
Tel.: 07231/44111 0
Fax: 07231/468682

AIDS-Hilfe Potsda m e.V.
Berliner Str . 49
D 1446 7 Potsdam
Tel.: 0331/280106 0
Fax: 0331/280107 0
Beratungstel.: 0331/19411

POSITIV
AIDS-Hilfe Ravensburg e.V.
Frauenstr. 1
D 8821 2 Ravensbur g
Tel.: 0751/354072

AIDS-Hilfe Regensburg e.V .
Bruderwöhrdstr. 1 0
D 93055 Regensburg
Tel.: 0941/79126 6
Fax: 0941/795776 7
Beratungstel.: 0941/1941 1

AIDS-Hilfe Krei s Steinfurt e.V.
c/o Waltraud Rohlmann
Thiemauer 42
D 48431 Rheine
Tel.: 05971/5402 3
Fax: 05971/5400 4

AIDS-Hilfe Rostock
in Rat und Tat e.V.
Gerberbruch 13- 1 5
D 1805 5 Rostoc k
Tel.: 0381/453156
Fax: 0381/45315 6

AIDS-Hilfe Saar e.V.
Nauwieser Str . 19
D 6611 1 Saarbrücke n
Tel.: 0681/31112
Fax: 0681/34252
Beratungstel.: 0681/19411

AIDS-Hilfe
Kreis Siegen-Wittgenstein
Sandstr. 1 2
D 5707 2 Siegen
Tel.: 0271/2222 2
Fax: 0271 5481 1

AIDS-Hilfe i m Krei s Soest e.V.
Siechenstr. 9
D 5949 4 Soes t
Tel.: 02921/2888

AIDS-Hilfe
Solingen Regenboge n e.V.
c/oDPWV
Weyerstr. 243-245
D 42719 Solinge n
Tel.: 0212/332992
Fax: 0212/332992
Beratungstel.: 0212/19411

AIDS-lnitiative Starnberg
Joseph-Fischhaber-Str. 49  a
D 82319 Starnberg
Tel.: 08151/2372
Fax: 08151/2372

AIDS-Hilfe Stuttgart e.V .
Hölderlinplatz 5
D 7019 3 Stuttgart
Tel.: 0711/224690
Fax: 0711/2246999
Beratungstel.: 0711/19411

AIDS-Hilfe Trie r e.V .
Paulinstr. 11 4
D 5429 2 Trier
Tel.: 0651/25076
Fax: 0651/25595
Beratungstel.: 0651/19411

AIDS-Hilfe i m Rhein-Sieg Krei s e.V.
Am Bürgerhaus 3
D 5384 0 Troisdorf
Tel :  02241/78018
Fax: 02241/83605

AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlinge n e.V.
Herrenberger St r 9
D 72070 Tübingen
Tel.: 07071/44041 4
Fax: 07071/4443 7
Beratungstel.: 07071/121-19411

AIDS-Hilfe
Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.
Furttenbachstr. 14
D 89077 Ulm(Donau)
Tel.: 0731/37331
Fax: 0731/9317527
Beratungstel.: 0731/19411

AIDS-Hilfe im Kreis Unna e.V.
Wasserstr 2 5
0 5942 3 Unna
Tel :  02303/89605
Fax: 02303/8967 0
Beratungstel.: 02303/19411

AIDS-Hilfe Krei s Viersen e.V .
Gereonstr. 75
D 41747 Viersen
Tel.: 02162/34987
Fax: 02162/34987
Beratungstel.: 02162/19411

AIDS-Hilfe Weimar e.V .
Erfurter St r 1 7
D 99423 Weimar
Tel :  03643/6145 1
Fax: 03643/5963 6
Beratungstel.: 03643/6145 1

AIDS-Hilfe Syl t e.V.
c/o Villa Nordfriesland
Bundiswung 9
D 2598 0 Westerland
Tel.. 04651/201775
Fax: 04651/784 9
Beratungstel.: 04651/19411

AIDS-Hilfe Wiesbade n e.V .
Karl-Gläsing-Str. 5
D 65183 Wiesbaden
Tel.: 0611/30921 1
Fax: 0611/377213
Beratungstel.: 06121/19411

Wilhelmshavener AIDS-Hilf e e.V.
Bremer Str . 139
D 26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421/21149
Fax: 04421/27939
Beratungstel.: 04421/19411

AIDS-Hilfe West-Mecklenburg e . V.
Mühlenstr. 3 2
D 23966 Wismar
Tel.: 03841/214755
Fax: 03841/214755
Beratungstel.: 03841/19411

AIDS-H ilfe Offenbach e.V. 
Frankfurter SIr. 48 
D 63065 Offenbach 
Tel. : 0691883688 
Fax: 069/881043 

AIDS-Hilfe Offenburg 
Malergasse 1 
D 77652 Offenburg 
Tel. : 0781n7189 
Fax: 0781/24063 
8eratungstel. : 0781/19411 

Oldenburgische AIDS-Hilfe e.V. 
Nadorster Str. 24 
D 26123 Oldenburg 
Tel. : 0441/883010 
Fax: 0441/8850507 
8eratungstel. : 0441/19411 

AIDS-Hilfe Kreis Olpe e. V. 
Kampstraße 26 
D 57462 Olpe 
Tel. : 02761/40322 
Fax: 02761/2734 
Beratungstel. : 02761/19411 

AIDS-Hilfe Osnabrück e.V. 
Koksehe Str. 4 
D 490BO Osnabrück 
Tel. : 0541/801024 
Fax: 0541/804788 
Beratungstel. : 0541/ 19411 

AIDS-Hilfe Paderborn e.V. 
Rlemekestr. 15 
D 33102 Paderborn 
Tel. : 052511280298 
Fax: 05251/280751 
Beratungstel.: 05251/19411 

AIDS-Hilfe Plorzheim e. V. 
Frankstr. 143 
D 75172 Pforzheim 
Tel. : 07231/441110 
Fax: 07231/468682 

AIDS-Hilfe Potsdam e.V. 
Berl iner Str. 49 
D 14467 Potsdam 
Tel. : 0331/2801060 
Fax: 0331/2801070 
Beratungstel. : 0331/1941 1 

POSITIV 
AIDS-Hilfe Ravensburg e.V. 
Frauenstr. 1 
D 88212 Ravensburg 
Tel. : 0751/354072 

AIDS-Hilfe Regensburg e.V. 
Bruderwöhrdstr. 10 
D 93055 Regensburg 
Tel. : 0941n91266 
Fax: 0941n957767 
Beratungstel. : 0941/19411 

AIDS-Hilfe Kreis Steinfurt e.V. 
do Waltraud Rohlmann 
Thiemauer 42 
D 48431 Rheine 
Tel. : 05971/54023 
Fax: 05971/54004 

AIDS-Hilfe Rostock 
in Rat und Tat e.V. 
Gerberbruch 13-15 
D 18055 Rostock 
Tel. : 0381/453156 
Fax: 0381/453 156 

AIDS-Hilfe Saar e.V. 
Nauwieser Str. 19 
D 66111 Saarbrücken 
Tel. : 0681/31112 
Fax: 0681/34252 
Beratungstel. : 0681/19411 

AIDS-Hilfe 
Kreis Siegen-Wittgenstein 
Sandstr. 12 
D 57072 Siegen 
Tel. : 027 1122222 
Fax: 0271 54811 

AIDS-Hilfe im Kreis Soest e.V. 
Siechenstr. 9 
D 59494 Soest 
Tel. : 02921/2888 
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AIDS-Hilfe 
Solingen Regenbogen e.V. 
doDPWV 
Weyerstr. 243-245 
D 42719 Solingen 
Tel. : 02121332992 
Fax: 0212/332992 
8eratungstel. : 0212/19411 

AIDS-Initiative Starnberg 
Joseph-Fischhaber-Str. 49 a 
D 82319 5tarnberg 
Tel. : 08 151/2372 
Fax: 08 151/2372 

AIDS-Hilfe stuttgart e.V. 
Hölderlinplatz 5 
D 70193 5tuttgart 
Tel. : 0711/224690 
Fax: 0711/2246999 
Beratungstel. : 0711/19411 

AIDS-Hilfe Trier e. V. 
Paulinstr. 114 
D 54292 Trier 
Tel. : 0651125076 
Fax: 0651/25595 
Beratungstel. : 0651/19411 

AIDS-Hilfe im Rhein-Sieg Kreis e.V. 
Am Bürgerhaus 3 
D 53840 Troisdorf 
Tel. : 02241n8018 
Fax: 02241183605 

AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e.V. 
Herrenberger Str. 9 
D 72070 Tübingen 
Tel.: 07071/440414 
Fax: 07071144437 
Beratungstel. : 07071/121-19411 

AIDS-Hilfe 
Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. 
Furttenbachstr. 14 
D 89077 Ulm (Donau) 
Tel. : 0731/37331 
Fax: 0731/9317527 
Beratungstel. : 0731/194 11 

AIDS-Hilfe im Kreis Unna e.V. 
Wasserstr. 25 
D 59423 Unna 
Tel. : 02303189605 
Fax: 02303189670 
Beratungstel.: 02303/19411 

AIDS-Hilfe Kreis Viersen e.V. 
Gereonstr. 75 
D 41747 Viersen 
Tel. : 02162/34987 
Fax: 02162/34987 
Beratungstel. : 02162/19411 

AIDS-Hilfe Weimar e.V. 
Erfurter Str. 17 
D 99423 Weimar 
Tel. : 03643/61451 
Fax: 03643/59636 
Beratungstel. : 03643/61451 

AIDS-Hilfe Sylt e.V. 
do Villa Nordfriesland 
Bundiswung 9 
D 25980 Westerland 
Tel. . 04651/201775 
Fax: 04651n849 
Beratungstel. : 04651/19411 

AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V. 
Karl-Gläsing-Str. 5 
D 65183 Wiesbaden 
Tel. : 0611/30921 1 
Fax: 0611/377213 
Beratungstel. : 06121/19411 

Wilhelmshavener AIDS-Hilfe e.V. 
Bremer 5tr. 139 
D 26382 Wilhelmshaven 
Tel. : 0442 1/2 1149 
Fax: 0442 1/27939 
Beratungstel. : 04421/19411 

AIDS-Hilfe West-Mecklenburg e. V. 
Mühlenstr. 32 
D 23966 Wismar 
Tel. : 03841/214755 
Fax: 03841/2 14755 
Beratungstel. : 03841/19411 
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AIDS-Hilfe Wolfsbur g e.V .
Schachtweg 5a
D 3844 0 Wolfsbur g
Tel.: 05361/13332
Fax: 05361/291521
Beratungstel.: 05361/19411

AIDS-Hilfe Wupperta l e.V.
Hofaue 9
D 42103 Wuppertal
Tel.: 0202/45000 4
Fax: 0202/45257 0
Beratungstel.: 0202/1941 1

AIDS-Hilfe Würzburg e.V .
Grombühlstr. 2 9
D 9708 0 Würzbur g
Tel.: 0931/2207 0
Fax: 0931/2207 0
Beratungstel.: 0931/19411

Zwickauer AIDS-Hilfe e.V.
Hauptstraße 18-2 0
D 0805 6 Zwicka u
Tel.: 0375/835365
Fax: 0375/83537 0
Beratungstel.: 0375/293300

AIDS-Hilfe Wolfsburg e.V. 
Schachtweg 5a 
D 38440 Wolfsburg 
Tel. : 05361113332 
Fax: 05361/291521 
Beratungstel. : 05361119411 

AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. 
Hofaue 9 
D 42103 Wuppertal 
Tel. : 0202/450004 
Fax: 0202/452570 
Beratungstel. : 0202/1941 1 

AIDS-Hilfe Würzburg e.V. 
Grombühlstr. 29 
D 97080 Würzburg 
Tel. : 0931/22070 
Fax: 0931/22070 
Beratungstel. : 093 111941 1 

Zwickauer AIDS-Hilfe e.V. 
Hauptstraße 18-20 
D 08056 Zwickau 
Tel. : 0375/835365 
Fax: 0375/B35370 
Beratungstel. : 0375/293300 


